Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Férderbedarf
§ 117 Abs. 1 S.1 Nr. 1bi. V. m. §§ 51 und 53 SGB IlI

B Leistungsbeschreibung

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen sind vom Auftragnehmer zu erfillen. Zusatzli-
che Angaben oder Ausflihrungen im Konzept sind hierzu nicht erforderlich.

B.1 Rahmenbedingungen

Die nachfolgend genannten Vordrucke werden im Internet unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen >
Ausschreibungen fiir Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) > Vordrucke fir die Vertragsausfiihrung "Stan-
dard" > Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Forderbedarf nach § 117
SGB Il zur Verfiigung gestellt. Diese sind bei der Angebotsabgabe nicht mit vorzulegen.

Es erfolgt eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Vordrucke. Der Auftragnehmer hat sich da-
her Uber die Vordrucke zur Vertragsausfihrung zu informieren und die aktuell veréffentlichten Vordrucke
unverandert zu nutzen.

Soweit der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung eine andere gegebenenfalls elektronische Losung entwi-
ckelt und kostenlos zur Verfligung stellt, ist diese durch den Auftragnehmer auch anzuwenden. Mit der An-
gebotsabgabe wird hierzu vorab und unwiderruflich die Zustimmung erteilt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einem regelmafRigen Austausch/Kontakt mit dem Bedarfstrager ab
Vertragsbeginn. Art und Umfang sind zwischen Auftragnehmer und Bedarfstrager festzulegen.

B.1.1 Beschreibung der MaBnahme

Leistungsgegenstand ist die Durchflihrung von Berufsvorbereitenden Bildungsmaflnahmen fiir Menschen
mit besonderem Foérderbedarf (BvB-Reha) nach § 113 Absatz 1 in Verbindung mit § 117 Absatz 1b in Ver-
bindung mit §§ 51 und 53 SGB Il im Auftrag der Bundesagentur fiir Arbeit (BA).

Der durch das "Fachkonzept Berufsvorbereitende BildungsmafRinahmen — BvB 1-3 —" gegebene Orientie-
rungsrahmen ist bei der Durchfuhrung von BvB zu bericksichtigen. Die BvB-Reha entspricht der BvB 2 im
Fachkonzept BvB.

Im Rahmen der BvB-Reha wird vorrangig die Vorbereitung und Eingliederung in Berufsausbildung ange-
strebt.

Unter Beibehaltung dieser vorrangigen Zielsetzung kann die Vorbereitung einer Beschaftigungsaufnahme
ein alternatives Ziel sein, wenn die Aufnahme einer Berufsausbildung (betrieblich, auerbetrieblich, schu-
lisch etc.) wegen in der Person liegender Griinde nicht mdglich ist.

Unter Berlicksichtigung der individuellen Leistungsfahigkeit gehoért es zu den wichtigsten Aufgaben, den
Teilnehmenden die Mdglichkeit zu geben,

¢ sich optimal auf eine Berufsausbildung oder Beschéftigung vorzubereiten, um eine méglichst nachhal-
tige Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen

e ihre Interessen, Fahigkeiten und Fertigkeiten hinsichtlich einer mdglichen Berufswahl zu erweitern, zu
Uberprifen und zu bewerten

e sich dadurch im Spektrum geeigneter Berufe zu orientieren und damit eine Berufswahlentscheidung zu
treffen, die ihre Neigung, Eignung, Leistungsfahigkeit und aktuelle Lebenslage berticksichtigt

e die Grundkompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu festigen

o die Schlisselkompetenzen kontinuierlich zu entwickeln und zu férdern

o die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten fir die Aufnahme einer beruflichen Erstausbildung (ge-
gebenenfalls auch durch den Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-
schlusses) oder — sofern dies (noch) nicht méglich ist — fiir die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschaftigung zu erwerben und

e moglichst nachhaltig in den Ausbildungs- und/oder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden

Weitere Ziele sind:

Férderung und Erweiterung der beruflichen Handlungsfahigkeit

Vermeidung von Ausbildungsabbrichen oder schnelle Beendigung von Arbeitslosigkeit

Erhéhung des Qualifikationsniveaus

Ermaoglichung betrieblicher Qualifizierungsangebote oder einrichtungsbezogener (schulischer) Qualifi-
zierungsangebote

eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden und

e Starkung der Eigenverantwortlichkeit sowie die Forderung der Selbstbestimmung
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Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Férderbedarf
§ 117 Abs. 1 S.1 Nr. 1bi. V. m. §§ 51 und 53 SGB IlI

Zur Stabilisierung des erfolgreichen Ubergangs in eine sich anschlieRende Berufsausbildung (betrieblich,
aulerbetrieblich, schulisch etc.) oder sozialversicherungspflichtige Beschaftigung wahrend der Probezeit
findet eine gezielte Nachbetreuung der Teilnehmenden statt. Die Nachbetreuung beinhaltet unter anderem
die Konfliktintervention, um Abbriiche zu vermeiden sowie Informationen zu weiteren Unterstitzungsange-
boten (zum Beispiel Assistierte Ausbildung, begleitete betriebliche Ausbildung, Teilhabebegleitung). Die
Voraussetzung fir eine Nachbetreuung ist das Einverstandnis der teilnehmenden Person (vergleiche
B.2.8).

B.1.2 Teilnehmende/Zielgruppe

Zielgruppe der MaRnahme sind junge Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere ihrer Be-
hinderungen besonderer Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 113 Absatz 2 SGB Il in Verbindung
mit § 117 Absatz 1 Nr. 1b SGB Ill) bedurfen. Sie verfugen nicht Uber eine berufliche Erstausbildung, sie ha-
ben ihre Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Lander erfilllt.

Sofern in den Vergabeunterlagen von jungen Menschen mit Behinderungen gesprochen wird, sind damit
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden im Sinne des § 19 SGB Il gemeint, firr die die BA die zustandige
Rehabilitationstragerin ist.

Die jungen Menschen mit Behinderungen missen grundsatzlich eine Berufsausbildung anstreben. Nur
wenn dies wegen in der Person liegender Griinde nicht oder noch nicht méglich ist, fokussiert sich die BvB-
Reha auf die Integration in sozialversicherungspflichtige Beschaftigung. Neben der formalen Zugehorigkeit
zur Zielgruppe muss aufgrund der individuellen Situation die Teilnahme an einer BvB erforderlich und er-
folgversprechend sein. Zudem miissen die jungen Menschen motiviert sein und teilnehmen wollen.

Zur Zielgruppe zahlen insbesondere junge Menschen mit Behinderungen,

e die wegen ihrer Behinderungen zwar besonderer Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bedirfen
(§ 113 Absatz 2 in Verbindung mit § 117 Absatz 1 Satz 1 Nr.1b SGB lll), jedoch nicht auf eine Einrich-
tung der beruflichen Rehabilitation im Sinne § 51 SGB IX angewiesen sind

e die noch nicht tber die erforderliche Ausbildungsreife oder Berufseignung verfligen

e denen die Aufnahme einer Berufsausbildung wegen fehlender Ubereinstimmung zwischen den Anfor-
derungen des Ausbildungsmarktes und dem persénlichen Profil nicht gelungen ist und deren Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktchancen durch die weitere Férderung ihrer beruflichen Handlungsfahigkeit er-
héht werden sollen (Steigerung der Vermittelbarkeit) oder

e die eine landesrechtlich geregelte Helfer- oder Assistenzausbildung abgeschlossen haben und eine
berufliche Neuorientierung winschen.

Die Fahigkeiten der jungen Menschen mussen erwarten lassen, dass sie das Ziel der Mallnhahme erreichen
(siehe § 52 Absatz 1 Nr. 3 SGB lIl).

Darunter fallen auch Menschen mit Behinderungen,

e bei denen vor MalRnahmebeginn zwar keine eindeutige positive Prognose zur Herstellung der Ausbil-
dungsreife vorliegt, die Aufnahme einer Ausbildung aber nicht grundsatzlich ausgeschlossen ist und
die vor MalRnahmebeginn ausreichend motiviert und stabilisiert sind, um eine regelmafige Teilnahme
sicherzustellen.

Der Status , Teilnehmer* liegt vor, wenn der junge Mensch in die Malnahme eingetreten ist.

Die Teilnahme zum Erwerb des Hauptschulabschlusses und/oder am notwendigen Berufsschulbesuch sind
vorab zu klaren und sicherzustellen. Die Stunden der Teilnahme sind gleichmaRig tber die Woche zu ver-
teilen.

= Menschen mit Migrationshintergrund
Auch Auslanderinnen und Auslander nach § 52 Absatz 2 SGB IIl kdnnen zur Zielgruppe gehoren.

Um an der BvB-Reha erfolgreich teilnehmen und den Qualifizierungsinhalten folgen zu kénnen, mussen die
Teilnehmenden nachweislich mindestens Uber das Sprachniveau "B1" nach dem Gemeinsamen Europai-
schen Referenzrahmen (GER) verfiigen. Eine Nachweiserbringung der Teilnehmenden gegentber dem
Auftragnehmer ist nicht vorgegeben. Die Agentur fur Arbeit pruft die Voraussetzungen fur eine erfolgreiche
Teilnahme im Vorfeld der Zuweisung in die BvB-Reha. Sollte im Einzelfall wahrend der Teilnahme an der
BvB-Reha festgestellt werden, dass das Sprachniveau fur die erfolgreiche Teilnahme noch nicht ausrei-
chend sein sollte, informiert der Auftragnehmer die Beraterin / den Berater der Agentur fir Arbeit dariber.
Diese/r entscheidet dann, in Absprache mit der teiinehmenden Person, ob eine Teilnahme an einem
Sprachkurs zunachst zielfiihrender ist.
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Zudem muss die Bereitschaft der teiinehmenden Person vorliegen, an der Verbesserung der Deutsch-
kenntnisse zu arbeiten, um das Sprachniveau "B2" zu erreichen, welches in der Regel fiir die Aufnahme
einer Berufsausbildung vorausgesetzt wird.

Die spezifischen Anforderungen der Zielgruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund sind bei der
Planung, Ausgestaltung und Durchfiihrung der Mallnahme sowie bei der Integration in den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt zu berlcksichtigen.

=  Teilnahme in Teilzeit

Die Teilnahme an einer BvB-Reha ist grundsatzlich in Vollzeit (39 Stunden’ pro Woche ohne Pausen) vor-
gesehen.

Im Einzelfall kann jedoch zunéachst eine Teilnahme in Teilzeit angezeigt sein, insbesondere fiir diejenigen,
die eine Teilnahme in Vollzeit zunachst Gberfordern wiirde. Diese sollen sukzessive an eine Teilnahme in
Vollzeit herangefiihrt werden, um sie auf die Anforderungen des allgemeinen Ausbildungs- und Arbeits-
marktes vorzubereiten. Die individuelle Reduzierung der Stundenzahl muss in Abstimmung mit den Teil-
nehmenden, dem Bedarfstrager und dem Auftragnehmer erfolgen.

Bei einer Teilnahme in Teilzeit darf eine Stundenzahl von grundséatzlich mindestens 20 Stunden pro Woche
ohne Pausen nicht unterschritten werden. Der Zeitpunkt, bis zu dem eine Teilnahme in Vollzeit mdglich
sein sollte, orientiert sich an der individuellen Lebenslage der teilnehmenden Person. Ein Wechsel von Teil-
zeit auf Vollzeit sollte jedoch innerhalb der ersten sechs Monate der Teilnahme erfolgen, sofern nicht
Griinde vorliegen, die Teilzeit wahrend der gesamten MaRnahmedauer erfordern.

Sollte der Auftragnehmer nach den ersten sechs Monaten der Teilnahme feststellen, dass die teilneh-
mende Person wahrend der gesamten MaRnahmedauer eine Teilnahme in Teilzeit bendtigt, ist eine Ab-
stimmung mit der Beraterin / dem Berater vorzunehmen.

Aufgrund der Art oder Schwere einer Behinderung kann es fur Teilnehmende mit Behinderungen notwen-
dig sein,

= auch nach den ersten sechs Monaten der Teilnahme in Teilzeit fortzufiihren und erst spater
sukzessive auf Vollzeit zu steigern und/oder

= erstim spateren Verlauf der Teilnahme vom zeitlichen Umfang punktuell oder dauerhaft zu re-
duzieren.

Die wochentliche Stundenzahl ist entsprechend des individuellen Unterstitzungsbedarfs und der individuel-
len Lebenslage regelmafig zu prifen und anzupassen (in beide Richtungen).

Eine Teilnahme in Teilzeit wahrend der gesamten MalRnahmedauer soll insbesondere fir Teilnehmende
ermoglicht werden, die

= auf Grund der Art oder Schwere ihrer Behinderungen
= wegen Kinderbetreuungsverpflichtungen

= wegen Pflege von Angehdrigen oder

nur mit eingeschranktem Zeitumfang teilnehmen kénnen

oder
= jhre sich anschlieRende Berufsausbildung in Teilzeit absolvieren wollen (§ 7a Berufsbildungs-
gesetz (BBiG)).

Eine Unterbreitung eines Ma3nahmeangebotes an mehrere Teilzeitteiinehmende auf einen Platz erfolgt
nicht.

B.1.3 Zeitlicher Umfang/Dauer

Regelférderdauer

Die Forderdauer betragt in der Regel bis zu zwoIf Monate. Bei einer Teilnahme in Teilzeit, verlangert sich
die Forderdauer jedoch nicht.

Prasenzunterricht bildet aufgrund der MaRnahmespezifika die Regel.

' Die Stundenangaben beziehen sich auf Zeitstunden (60 Minuten), soweit nichts anderes beschrieben ist.
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Individuelle Férderdauer

Die tatsachliche und damit individuelle Férderdauer der Teilnehmenden richtet sich nach dem Foérderbe-
darf, dem Zeitmodell (Vollzeit oder Teilzeit), den Integrationschancen und dem damit verbundenem Fort-
schritt, sowie der personlichen Entwicklung.

Zur Unterstutzung der Entscheidung Uber die individuelle Férderdauer sowie deren Verlangerung kann die
Hinzuziehung des Arztlichen Dienst (AD), des Berufspsychologischer Service (BPS) und — erforderlichen-
falls — des Technischen Beratungsdienstes (TBD) durch die Beraterin / den Berater der Agentur fiir Arbeit
hilfreich sein. Die Entscheidung hierlber trifft die Beraterin / der Berater des Bedarfstragers in Abstimmung
mit der teilnehmenden Person und unter Berlicksichtigung der Hinweise des Auftragnehmers (beispiels-
weise aus der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung, der Férderplanung).

Individuelle Verlangerungsmdglichkeiten

In begriindeten Fallen kann eine Verlangerung der Regelférderdauer erfolgen. Das Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen ist vom Auftragnehmer frihzeitig nachvollziehbar darzulegen. Dabei hat der Auftragnehmer
darzustellen, dass eine Einmindung in ein Ausbildungs- beziehungsweise Beschaftigungsverhaltnis oder
das Erreichen der Ausbildungsreife oder die Befahigung flr besonders geregelte Ausbildungen nach

§ 66 BBiG / § 42r HWO (§ 42m HwO alte Fassung) mit hoher Prognoseverlasslichkeit erreicht werden kann.
In jedem Einzelfall ist die Zustimmung von der Beraterin / dem Berater der Agentur fiir Arbeit einzuholen.

Begrenzung der Verldngerungsmoglichkeiten

Sofern die individuelle Férderdauer vor dem 30.11. (Nachvermittlungszeit) eines Jahres endet, sollte sich
die Verlangerung bei einer angestrebten Integration in betriebliche Berufsausbildungen an den Fristsetzun-
gen der Eintragungen der Ausbildungsverhaltnisse der Kammern orientieren. Diese Begrenzungen gelten
nicht fir Teilnehmende, die eine Prifung zum Hauptschulabschluss oder zum gleichwertigen Schulab-
schluss nicht bestanden haben und auf eine Nachprifung vorbereitet werden sollen, die auerhalb dieses
Zeitraumes liegt oder bei denen wegen eines spateren Eintrittstermins in die MalRnahme nicht gentigend
Vorbereitungszeit zur Verfigung stand, um auf eine Prifung zum Hauptschulabschluss innerhalb der Re-
gelférderdauer vorbereitet zu werden. In diesen Fallen kann die Verlangerung bis zur Teilnahme an der
Prifung/Nachprifung erfolgen.

Sofern eine Integration in sozialversicherungspflichtige Beschaftigung angestrebt wird, ist eine Verlange-
rung nur moglich, wenn eine konkrete nachgewiesene Perspektive fiir die Integration in sozialversiche-
rungspflichtige Beschaftigung besteht und ansonsten der MaBnahme- und Integrationserfolg gefahrdet
ware.

Héchstférderdauer
Fir Teilnehmende an einer BvB-Reha gilt, dass durch eine Verlangerung die individuelle zusammenhan-
gende Gesamtférderdauer von 24 Monaten nicht Uberschritten werden darf.

Wochenstundenzahl

Die Wochenstundenzahl betragt in Vollzeit 39 Stunden ohne Pausen.

Bei einer Teilnahme in Teilzeit darf eine Stundenzahl von grundsatzlich mindestens 20 Stunden pro Woche
ohne Pausen nicht unterschritten werden. Die Stunden der Teilnahme in Teilzeit sind gleichmaRig tber die
Woche zu verteilen. Eine Unterbreitung eines Manahmeangebotes an mehrere Teilzeitteiinehmende auf
einen Platz erfolgt nicht.

Die Zeit fiir den Berufsschulunterricht zum Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen
Schulabschlusses ist in den Wochenstunden enthalten.

Die Schutzbestimmungen fiir junge Menschen, zum Beispiel Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), sind
zu beachten.

Wahrend der Betriebshospitationen, betrieblichen beziehungsweise schulischen Orientierungspraktika
und/oder der betrieblichen Qualifizierung gelten bei Jugendlichen das JArbSchG, sowie die tariflichen be-
ziehungsweise betriebsublichen Arbeitszeiten des Betriebes.

Unterweisungsfreie Zeiten
Die Teilnehmenden haben ein Anspruch von 2,5 Urlaubstagen (unterweisungsfreie Zeit) fir jeden vollen
Monat der Teilnahme.

Anspruch auf Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX haben nur schwerbehinderte Menschen nach § 2 Absatz 2
SGB IX mit einem Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50. Der Zusatzurlaub betragt in diesen Fallen
5 Arbeitstage im Kalenderjahr (§ 208 Absatz 1 SGB 1X). Sofern die Schwerbehinderteneigenschaft erst im
Laufe eines Kalenderjahres festgestellt wird, besteht der Anspruch auf Zusatzurlaub anteilig (§ 208 Absatz
2 und 3 SGB IX). Der Zusatzurlaub gilt nicht fiir gleichgestellte Menschen (§ 2 Absatz 3 SGB IX). Ergeben
sich bei dieser Berechnung Bruchteile eines Tages, ist auf einen vollen Tag aufzurunden.

Der 24. und 31. Dezember eines Jahres sind generell unterweisungs-/mafinahmefrei.
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Feiertage sind aus den jeweiligen Vorgaben des Durchfihrungsortes (Bundesland) zu tibernehmen. Fr
Teilnehmende, die sich wahrend eines Praktikums im Ausland befinden, gelten die Feiertage des jeweili-
gen Landes.

Der Anspruch auf Ausbildungsgeld (Abg) beginnt mit dem ersten Tag der Unterweisung in der BvB. Der
Anspruch auf Abg endet mit dem letzten Tag der Unterweisung. Zeiten eines genehmigten Urlaubs im vor-
gegebenen Umfang sind wie MaRnahmeteilnahme zu betrachten. Einem Anspruch auf Abg steht daher
nicht entgegen, wenn der Urlaub zum planmaRigen Ende der Malinhahme in Anspruch genommen wird.

Vorzeitige Beendigung/Wiederaufnahme
Eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme zur nahtlosen Aufnahme einer Berufsausbildung oder sozialver-
sicherungspflichtigen Beschaftigung ist jederzeit moglich und anzustreben.

Soweit die Teilnahme vorzeitig beendet wurde (zum Beispiel aus gesundheitlichen Griinden, Elternzeit), ist
eine Wiederaufnahme fur die verbleibende individuelle Forderdauer moglich, sofern erwartet werden kann,
dass das Ziel der BvB-Reha erreichbar ist. Kann das Ziel der BvB-Reha in der verbleibenden individuellen
Foérderdauer nicht mehr erreicht werden, ist eine auf den Eingliederungserfolg ausgerichtete individuelle
Verlangerung mit der Beraterin / dem Berater der Agentur fir Arbeit abzustimmen.

B.1.4 Personal

B.1.4.1 Alilgemeine Regelungen

Eine wesentliche Voraussetzung flir den Erfolg dieser Malinahme ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes
Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen. Die Arbeitsbedingungen des Personals unterliegen den
arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Auftraggeber behalt sich vor, wahrend der Vertragslaufzeit zu den
Ublichen Geschéftszeiten (vergleiche B.1.7 Hinweise zur Durchfiihrung >
Erreichbarkeit/MaRnahmedurchfiihrung) die Einhaltung der Anforderungen zu dberprifen und die Einsicht
in Arbeitsvertrage, Qualifikationsnachweise und Zeugnisse vorzunehmen.

Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (zum Beispiel
Motivationsfahigkeit, Kontaktfreude, Kreativitdt und Teamfahigkeit) geachtet werden. Das eingesetzte Per-
sonal muss Uber Empathie gegentiber der Zielgruppe sowie Kenntnisse der Gepflogenheiten in unter-
schiedlichen Kulturkreisen verfligen. Empathisches Verhalten gegeniiber der gegebenenfalls besonderen
Situation von Menschen mit Behinderungen sowie ein Verstandnis von Behinderung als Wechselspiel zwi-
schen Individuum und Umwelt und nicht als medizinisches Defizit wird erwartet.

In der MaRnahme diirfen nur solche Personen zum Einsatz kommen, die nicht rechtskraftig wegen einer
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 1849, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Ab-
satz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 Strafgesetzbuch (StGB) verurteilt worden sind. Zu die-
sem Zweck hat der Auftragnehmer sich vor Einsatz in der MalRnahme von allen in der Malnahme einge-
setzten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern ein erweitertes Flihrungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundes-
zentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Dieses darf zum Zeitpunkt der Tatigkeitsaufnahme fir den Auf-
traggeber nicht alter sein als drei Monate. Wahrend der Tatigkeit der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters fir den
Auftraggeber hat der Auftragnehmer sich alle drei Jahre ein aktuelles erweitertes Flihrungszeugnis vorle-
gen zu lassen. Die Einsichtnahme ist - mit Einwilligung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters nach Artikel 6
und 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - vom Auftragnehmer mit den Angaben zur Person der Mit-
arbeiterin/des Mitarbeiters (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Meldeadresse), dem Datum
der Einsichthahme, dem Ausstellungszeitpunkt des erweiterten Fihrungszeugnisses und der Feststellung
zum Nichtvorliegen der oben genannte Straftaten zu dokumentieren und auf Verlangen dem Auftraggeber,
dem Regionalen Einkaufszentrum (REZ) sowie dem Prifdienst fur Arbeitsmarktdienstleistungen vorzule-
gen. Fur die Einholung der Einwilligung der Mitarbeiterinnen / der Mitarbeiter hat der Auftragnehmer zu sor-
gen.

Personaleinsatz
Das fiir die Durchflihrung der MaRnahme erforderliche Personal ist im entsprechenden Umfang ab Mal3-
nahmebeginn vorzuhalten.

Dem Auftragnehmer wird die Méglichkeit eingerdumt, aul3erhalb der Mal3nahme flir andere als von dem
Bedarfstrager zugewiesene Teilnehmende tétig zu sein. Flr andere als vom Bedarfstrager zugewiesene
Teilnehmende entstehende Kosten werden nicht erstattet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die
von ihm zur Durchfiihrung der MalRnahme angegebene Personalkapazitdt gemaf seinem Angebot aus-
schliellich fir die Leistungserbringung einzusetzen. Die angebotenen Personalkapazitaten dirfen durch
andere Tatigkeiten des Auftragnehmers nicht eingeschrankt werden.
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Eine Vertretungsregelung ist unter anderem im Urlaubs- oder Krankheitsfall vom Auftragnehmer durchgén-
gig sicherzustellen, so dass der geforderte Personalumfang eingehalten wird. Bei unvorhersehbaren Krank-
heitsausfallen ist bereits am ersten Tag eines Krankheitsfalls eine sinnvolle Malinahmedurchflhrung si-
cherzustellen.

Bei einem ungeplanten Personalausfall (zum Beispiel Krankheit) von langer als drei Wochen und im Ur-
laubsfall ist eine professionsgerechte Vertretung sicherzustellen. Ausnahmegenehmigungen mit dem zu-
standigen REZ abzustimmen.

Nachweis des Personals

Der Nachweis des Personals hat mit dem Vordruck P.1_Gesamtiibersicht Personaleinsatz_ BvBReha nach
Zuschlagserteilung, spatestens vier Wochen vor dem jeweiligen MaRnahmebeginn, gegeniber dem REZ
zu erfolgen. Bei kurzfristigem Beginntermin ist die Vorlage unmittelbar nach Zuschlagserteilung erforder-
lich.

Bei Personalanderungen wahrend der Vertragslaufzeit hat der Nachweis des Personals durch den Auftrag-
nehmer unverziglich und vor Einsatz des Personals in der MalRnahme mit dem Vordruck P.1 zu erfolgen.

Der Auftragnehmer versichert mit der Abgabe des Vordrucks P.1, dass das gemeldete Personal quantitativ
und qualitativ den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspricht.

Das REZ behalt sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Beden-
ken bestehen. Gleiches gilt fiir einen Personalwechsel wahrend der Vertragslaufzeit.

Das tatsachlich in der MalRnahme eingesetzte Personal ist taglich namentlich in einer separaten Liste zu
erfassen. Dabei ist der zeitliche Umfang zu dokumentieren. Fir die rechtliche Zulassigkeit (gegebenenfalls
durch Einholen einer Einwilligung des eingesetzten Personals und/oder Beteiligung der Personalvertretung)
hat der Auftragnehmer zu sorgen. Diese Erfassungslisten sind auf Verlangen vorzulegen.

B.1.4.2 Besondere Regelungen

Voraussetzung fir den Erfolg einer BvB-Reha ist fachlich qualifiziertes und in der beruflichen Bildung von
jungen Menschen mit Behinderungen erfahrenes Personal. Kenntnisse der Bildungslandschaft sowie der
Anforderungen in den Berufen und am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind dabei wesentlich.

Das Bildungspersonal setzt sich aus einem multiprofessionellen Team aus
Bildungsbegleiterinnen/Bildungsbegleitern
Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen

Ausbilderinnen und Ausbildern sowie

Lehrkraften und

gegebenenfalls Psychologinnen/Psychologen

zusammen.

Daruber hinaus sind Personalkapazitaten fir administrative Aufgaben vorzuhalten.

Das Team hat in gemeinsamer Verantwortung die Erflillung der Aufgaben und Ziele der BvB-Reha umzu-
setzen. Ein flexibler Einsatz des zur Verfigung stehenden Personals ermdglicht eine passgenaue individu-
elle Begleitung der Teilnehmenden.

Mindestens ein Viertel des in der Malinahme eingesetzten Personals muss lber eine mindestens einjah-
rige Erfahrung in der beruflichen Bildung beziehungsweise Eingliederung von Menschen mit Behinderun-
gen verfugen. Ein abgeschlossenes Studium schliel3t auch den Erwerb der Berufsbefdhigung (zum Beispiel
staatliche Anerkennung) mit ein. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass das erfahrene Personal das einge-
setzte Personal ohne die notwendige Erfahrung im Rahmen einer Patenschaft fachlich begleitet und im not-
wendigen Umfang unterstitzt.

Der Auftragnehmer muss daflr Sorge tragen, dass im Rahmen der Qualitatssicherung das in den Mal3nah-
men eingesetzte Personal regelmaRig fortgebildet wird.

Die vorzuhaltenden Personalschliissel sowie der Mindestpersonaleinsatz sind dem Leistungsverzeich-
nis/Losblatt zu entnehmen. Der Mindestpersonaleinsatz wird in Abhangigkeit der Mindestplatzzahl und der
Anzahl der Berufsfelder festgelegt und darf nicht unterschritten werden. Der Personalschliissel sowie der
Mindestpersonaleinsatz geben die einzusetzende Kapazitat von Lehrkraften, Sozialpadagoginnen/Sozial-
padagogen, Ausbilderinnen und Ausbildern fiir die Tatigkeiten in den fiinf Férderzielbereichen und der sozi-
alpadagogischen Begleitung an und berucksichtigt den zielgruppenspezifischen Betreuungsaufwand.

Bei einer Erhéhung beziehungsweise Reduzierung der Platzzahl nach § 26 Absatz 1 und 2 der Vertragsbe-

dingungen erhdht beziehungsweise reduziert sich die Personalkapazitat entsprechend dem oben genann-
ten Personalschlissel.
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Der Mindestpersonaleinsatz (ohne Bildungsbegleitung) gemaR Leistungsverzeichnis/Losblatt verringert
sich bei einer Reduzierung der Platzzahl nach § 26 Absatz 2 entsprechend der prozentualen Reduzierung
der Platzzahl, darf jedoch 2,0 nicht unterschreiten.

Das Verhaltnis der einzelnen Professionen innerhalb des im Leistungsverzeichnis/Losblatt angegebenen
Personalschlissels beziehungsweise Mindestpersonaleinsatzes wird nur insoweit vorgegeben, dass min-
destens 30 % auf die Ausbilderinnen/Ausbilder, mindestens 10 % auf die Lehrkrafte und mindestens 30 %
auf die Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen entfallen missen. Die Aufteilung der verbleibenden 30 % auf
die einzelnen Professionen ist abhangig von der Zielgruppe und den Berufsfeldern des Loses. Sie wird
nicht vorgegeben und liegt in der Entscheidung des Auftragnehmers.

Ist der Einsatz einer psychologischen Begleitung erforderlich, finden sich hierzu Informationen auf dem
Leistungsverzeichnis/Losblatt.

Der Auftragnehmer hat durchgéngig fir die gesamte Vertragslaufzeit festangestellte Arbeithehmerinnen/Ar-
beitnehmer mindestens im Umfang des Mindestpersonaleinsatzes nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt
einzusetzen, um dem Grundsatz der Kontinuitdt Rechnung zu tragen.

Fest angestellt bedeutet, dass die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
geschlossenen Arbeitsvertrage nicht einen geringeren Zeitraum als die vorgesehene Vertragslaufzeit um-
fassen dirfen. Minijobber im Sinne § 8 des Sozialgesetzbuchs Viertes Buch (SGB V) gehodren nicht zum
fest angestellten Personal.

Zusatzlich zu dem oben genannten und im Leistungsverzeichnis/Losblatt angegebenen Personalschliissel
ist bei jeder BvB-Reha ein Personalschliissel von 1:18 beziehungsweise 1:20 fiir die Bildungsbegleiterin-
nen/Bildungsbegleiter vorzusehen. Der Personalschlissel wird im Leistungsverzeichnis/Losblatt konkreti-
siert. Bei den Bildungsbegleiterinnen/Bildungsbegleitern sind zwingend fiir die gesamte Vertragslaufzeit
bezogen auf die Mindestplatzzahl fest angestellte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zu beschaftigen.

Der im Personalschlissel und im Mindestpersonaleinsatz abgebildete Wert ,,1“ entspricht einem Volumen
von woOchentlich 39 Zeitstunden (a 60 Minuten) in der Malnahme.

Bei Unterbreitung eines Malinahmeangebotes oberhalb der Mindestplatzzahl muss der Auftragnehmer die
Personalkapazitat anpassen, sofern sich nach dem Personalschlissel ein hdherer Personaleinsatz als der
Mindestpersonaleinsatz ergibt. Die Anpassung des Personals oberhalb der Mindestplatzzahl hat maflinah-
mebezogen gestaffelt bei Erreichen der Platze in Hohe von 80 %, 90 % sowie 100 % der Gesamtplatzzahl
nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu erfolgen. Jeweils nach Erreichen der genannten Prozentzahl an
Platzen hat der Auftragnehmer die Anpassung der Personalkapazitat innerhalb von vier Wochen umzuset-
zen. Soweit sich bei der Berechnung der Prozentzahl an Platzen (10er-Prozentschritte) Bruchteile ergeben,
ist stets auf volle Platze aufzurunden.

Bei Unterbreitung eines Malinahmeangebotes oberhalb der Gesamtplatzzahl nach § 26 der Vertragsbedin-
gungen ist das Personal ebenfalls in 10er-Prozentschritten innerhalb von vier Wochen anzupassen.

Sofern oberhalb des Mindestpersonaleinsatzes Honorarkrafte zum Einsatz kommen, wird fir diese bei der
Bemessung des Personalschlissels 25 % Vor- und Nachbearbeitungszeit aul3erhalb der Malinahme vom
Auftragnehmer zu bericksichtigen. Beim Einsatz von Honorarkraften hat der Auftragnehmer sicherzustel-
len, dass diese uber die Zielrichtung der MaRnahme, die Besonderheiten der Zielgruppe sowie die fachli-
che Einbindung ihres Beitrags in das Gesamtkonzept informiert sind.

Die Personalschlissel sowie der Mindestpersonaleinsatz bleiben bei einer Erweiterung beziehungsweise
einem Austausch eines Berufsfeldes gemal § 25 der Vertragsbedingungen unberihrt. Das Personal ist
jedoch hinsichtlich der Qualifikation entsprechend des neuen Berufsfeldes anzupassen.

Zur Sicherstellung der Qualitat hat der Auftragnehmer die laufende Qualifizierung des eingesetzten Perso-
nals sicherzustellen. Die Inhalte miissen sich an den in der MaBnahme wahrzunehmenden Aufgaben orien-
tieren. Es ist dem Auftragnehmer freigestellt, ob er selbst die Weiterbildung tGibernimmt oder diese Leistung
bei Dritten einkauft. Je Vertragsjahr ist mindestens 1/3 des eingesetzten Personals im Umfang von mindes-
tens drei Kalendertagen weiterzubilden. Dies ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.

Die Kosten fiir die Weiterbildung des Ausbildungs- und Betreuungspersonals sind in den Angebotspreis
einzukalkulieren.

Lehrkrafte — theoretische Lehrunterweisung

Ziel ist es die vorhandenen schulischen Kenntnisse festzustellen, zu starken und weiterauszubauen und
insbesondere bei entsprechendem Bedarf die Teilnehmenden auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses
vorzubereiten.

Die Begleitung und Unterstitzung durch die Lehrkrafte beginnt mit der Kompetenzanalyse und steht wah-
rend des gesamten MalRnahmezeitraums den Teilnehmenden zur Verfligung.
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Anforderungsprofil:

Bei der Lehrkraft wird vorzugsweise ein abgeschlossenes Fachhoch-/Hochschulstudium erwartet. Fir Lehr-
krafte ohne padagogisches Studium und weniger als einem Jahr padagogischer Erfahrung wird zusatzlich
eine mindestens 160 Unterrichtstunden (a 45 Minuten) umfassende padagogische Grundqualifizierung ge-
fordert. Zeiten der Vorbereitung auf eine Ausbildereignungsprifung vor Vertragsbeginn kénnen angerech-
net werden.

Eine padagogische Grundqualifizierung umfasst insbesondere

e padagogische und didaktische Ansatze in der individuellen Férderung junger Menschen, wie
o Grundlagen des Lernens
o zielgruppengerechtes Unterrichten
o Sichern von Lernerfolgen
o Umgang mit verhaltensauffalligen jungen Menschen

e Umsetzung des Diversity Management

e interdisziplindres Arbeiten

e Reflektion (Austausch und kollegiale Beratung und Coaching)

Ersatzweise wird eine abgeschlossene Fachschulausbildung (zum Beispiel Technikerin/Techniker), eine
abgeschlossene Ausbildung zur Meisterin / zum Meister oder zur Fachwirtin / zum Fachwirt anerkannt, so-
weit diese zusatzlich eine mindestens dreijahrige berufliche Erfahrung sowie mindestens eine einjahrige
padagogische Erfahrung nachweisen.

Sozialpadagogische Begleitung

Ziel der sozialpadagogischen Begleitung (vergleiche B.2.4) ist die Beseitigung von Eingliederungshemm-
nissen, die Herstellung der individuellen Grundstabilitat bei Problemlagen sowie die Herstellung eines posi-
tiven Lern- und Arbeitsverhaltens der Teilnehmenden.

Anforderungsprofil:

Bei den Sozialpddagoginnen/Sozialpadagogen wird ein abgeschlossenes Studium der Sozialpddagogik/-
arbeit beziehungsweise Soziale Arbeit, Heilpddagogik oder Rehabilitations-, Sonderpadagogik (Diplom, Ba-
chelor oder Master) erwartet. Weitere Studienabschlisse (Diplom, Bachelor, Master oder Magister Artium)
mit den Erganzungsfachern beziehungsweise Studienschwerpunkten (Sozial-/Heil) Padagogik/Sozialarbeit
oder Rehabilitations-, Sonderpadagogik oder Jugendhilfe werden ebenfalls zugelassen.

Padagoginnen/Padagogen ohne die genannten Erganzungsfacher beziehungsweise Studienschwerpunkte
missen innerhalb der letzten flinf Jahre mindestens eine einjahrige Berufserfahrung mit der Zielgruppe
nachweisen.

Ein Studium gilt als abgeschlossen, wenn der Erwerb der Berufsbefahigung (zum Beispiel staatliche Aner-
kennung) vorliegt.

Ersatzweise werden auch staatlich anerkannte Erzieherinnen/Erzieher, Erzieherinnen/Erzieher — Jugend-/
Heimerziehung, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger jeweils mit einschlagiger Zusatzqualifi-

kation und staatlich anerkannte Arbeitserzieherinnen/Arbeitserzieher zugelassen, soweit diese mindestens
eine dreijahrige berufliche Erfahrung mit der Zielgruppe innerhalb der letzten funf Jahre nachweisen.

Zusatzqualifikationen werden als einschlagig anerkannt, wenn sie insgesamt mindestens 640
Unterrichtsstunden (a 45 Minuten) umfassen und folgende Aspekte beinhalten:

Sozialpadagogik als ein Arbeitsfeld der Padagogik
Grundlagen Psychologie

Praxis- und Methodenlehre der Sozialpadagogik
Forderpadagogik

Kommunikation und Gesprachsfiihrung
Medienpadagogik

Eine einschlagige Zusatzqualifikation ist nicht erforderlich, wenn innerhalb der letzten drei Jahre vor Ein-
satz in der Malknahme mindestens vier Monate rechtmaRig eine Tatigkeit in der Funktion einer sozialpada-
gogischen Fachkraft im Auftrag der BA ausgelibt wurde.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Sozialpadagogin / der Sozialpadagoge Uber die im § 6 der Rah-
menregelung fir Ausbildungsregelungen fir behinderte Menschen geman § 66 BBiG / § 42r HWO (§ 42m
HwO alte Fassung) durch den Hauptausschuss des Bundesinstituts fiir Berufsbildung (BiBB) geforderte
ReZA oder vergleichbare behinderungsspezifische Kenntnisse verflgt.

Der Nachweis ist beispielsweise erbracht, durch
e eine ReZA nach § 6 der Rahmenregelung oder
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e vor dem Einsatz in der MalRnahme eine mindestens einjahrige Berufserfahrung innerhalb der letz-
ten finf Jahre als Sozialpadagogin/Sozialpadagoge im Rahmen einer Berufsvorbereitungs-, Aus-
bildungs- oder Qualifizierungsmafiname fir Menschen mit Behinderungen oder

e spezielle Studienschwerpunkte oder

o Zertifikate vergleichbarer Fortbildungen

Nachweise Uber ReZA nach § 6 der Rahmenregelung sowie Uber Zertifikate vergleichbarer Fortbildungen
sollen grundsatzlich ab Vertragsbeginn vorliegen. Diese sind dem Bedarfstrager unaufgefordert vorzule-
gen. Sofern die Nachweise ab Vertragsbeginn nicht vorliegen, hat der Auftragnehmer dem Bedarfstrager
offenzulegen, wie die Nachweise innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr ab Vertragsbeginn erbracht
werden soll. Die Nachweise sind dem Bedarfstrager unaufgefordert termingerecht nachzureichen.

Ausbilderinnen und Ausbilder — fachpraktische Lehrunterweisung

Die fachpraktischen Unterweisungen in den Werkstatten des Auftragnehmers werden von Ausbilderinnen
und Ausbildern erfillt. Sie vermitteln den Teilnehmenden fachliche und berufliche Grundfertigkeiten und
unterstiitzen bei der Umsetzung von Projektarbeiten. In Abstimmung mit der Berufsbegleitung unterstitzen
und begleiten sie die Teilnehmenden fachpraktisch auch im Rahmen von betrieblichen Praktikum- bezie-
hungsweise Qualifizierungsphasen. Sie tauschen sich dabei zu etwaigen erganzenden Qualifizierungsbe-
darfe eng mit dem Betrieb aus.

Anforderungsprofil:

Bei der Ausbilderin / dem Ausbilder wird ein anerkannter Berufs- oder Studienabschluss erwartet. Sie/er
muss Uber eine mindestens einjahrige Erfahrung in der Anleitung beziehungsweise Einarbeitung von Auszu-
bildenden in dem Berufsfeld beziehungsweise Ausbildungsberuf, in dem sie/er ausbildet, verfligen. Die ge-
forderte einjahrige Erfahrung entfallt bei Vorliegen eines Abschlusses als Meisterin/Meister oder Technike-
rin/Techniker mit Ausbildereignungspriifung oder Fachwirtin/Fachwirt mit Ausbildereignungsprifung.

Im Zuge der Verabschiedung der Rahmenregelung fiir Ausbildungsregelungen flr behinderte Menschen
gemal § 66 BBiG / § 42r HWO (§ 42m HwO alte Fassung) durch den Hauptausschuss des Bundesinstituts
fur Berufsbildung (BiBB) mussen Ausbilderinnen/Ausbilder nach § 6 Absatz 2 dieser Regelung eine Reha-
bilitationspddagoqische Zusatzqualifikation fiir Ausbilderinnen und Ausbilder (ReZA) nachweisen und dabei
folgende Kompetenzfelder abdecken: Reflexion der betrieblichen Ausbildungspraxis; Psychologie; Padago-
gik und Didaktik; Rehabilitationskunde; Interdisziplinare Projektarbeit; Arbeitskunde/Arbeitspadagogik;
Recht sowie Medizin.

Der Auftragnehmer stellt im Rahmen der BvB-Reha sicher, dass die Ausbilderinnen/Ausbilder Uber die im §
6 der Rahmenregelung fir Ausbildungsregelungen fir behinderte Menschen gemaf § 66 BBiG / § 42r
HwO (§ 42m HwO alte Fassung) durch den Hauptausschuss des Bundesinstituts flir Berufsbildung (BiBB)
geforderte ReZA oder vergleichbare behinderungsspezifische Kenntnisse verfligen.

Der Nachweis ist beispielsweise erbracht, wenn:
e eine ReZA nach § 6 der Rahmenregelung oder
e vor dem Einsatz in der MalRnahme eine mindestens einjahrige Berufserfahrung innerhalb der letz-
ten finf Jahre als Ausbilderin/Ausbilder im Rahmen einer Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs- oder
Qualifizierungsmalname fiir Menschen mit Behinderungen oder
o Zertifikate vergleichbarer Fortbildungen
vorliegen.

Nachweise Uber die ReZA nach § 6 der Rahmenregelung sowie Uber Zertifikate vergleichbarer Fortbildun-
gen sollen grundsatzlich ab Vertragsbeginn vorliegen. Diese sind dem Bedarfstrager unaufgefordert vorzu-
legen. Sofern die Nachweise ab Vertragsbeginn nicht vorliegen, hat der Auftragnehmer dem Bedarfstrager
offenzulegen, wie die Nachweise innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr ab Vertragsbeginn erbracht
werden soll. Der Nachweis ist dem Bedarfstrager unaufgefordert termingerecht nachzureichen.

Bildungsbegleitung
Ziel einer kontinuierlichen Bildungsbegleitung ist die Sicherung des Eingliederungserfolgs (vergleiche Punkt
B.2.3).

Anforderungsprofil:

Bei der Bildungsbegleiterin / dem Bildungsbegleiter wird ein Berufs- oder Studienabschluss erwartet. Die
Bildungsbegleiterinnen/Bildungsbegleiter miissen Gber eine mindestens zweijahrige Berufserfahrung verfi-
gen, davon mindestens eine einjahrige Erfahrung in der beruflichen sowie sozialen Eingliederung von jun-
gen Menschen mit Behinderungen und eine einjahrige betriebliche Erfahrung. Kenntnisse der Bildungs-
landschaft sowie der Anforderungen in den Berufen und am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind unabding-
bar. Auerdem erfordern die Aufgaben der Bildungsbegleiterin / des Bildungsbegleiters Kommunikationsfa-
higkeit, Sozialkompetenz, Organisationskompetenz sowie ein stark kundenorientiertes Verhalten.
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Um den Neu-Zugang von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in diese Profession zu erméglichen, wird abwei-
chend davon bei bis zu einem Drittel der fur die Bildungsbegleitung zur Verfligung stehenden Personalka-
pazitat von der einjahrigen Erfahrung in der beruflichen sowie sozialen Eingliederung von jungen Men-
schen mit Behinderungen abgesehen, wenn diese Bildungsbegleiterinnen/Bildungsbegleiter tiber eine min-
destens zweijahrige Berufserfahrung verfligen und davon mindestens sechs Monate Erfahrung in der be-
ruflichen sowie sozialen Eingliederung von Zielgruppen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes nachweisen.

Unabhangig hiervon gelten die Voraussetzungen als erfiillt, wenn die Tatigkeit einer Bildungsbegleiterin/
eines Bildungsbegleiters innerhalb der letzten drei Jahre bereits fiir einen Zeitraum von mindestens neun
Monaten in einer BvB-Reha ausgeibt wurde.

Bei der Bildungsbegleiterin / dem Bildungsbegleiter ist Personalunion mit anderen Funktionen innerhalb der
BvB-Reha ausgeschlossen. Sofern es in einer BildungsmaRnahme aufgrund der Platzzahl nicht zu einer
Vollzeitstelle Bildungsbegleiterin/Bildungsbegleiter kommt oder bei mehreren Bildungsbegleiterinnen/Bil-
dungsbegleitern durch den Personalschlissel eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter nicht zu 100 % als Bil-
dungsbegleiterin/Bildungsbegleiter angesetzt werden kann, ist bei entsprechender Qualifikation Personal-
union ausnahmsweise zulassig. Bei den anderen Professionen ist bei entsprechender Qualifikation Perso-
nalunion zugelassen.

Psychologische Begleitung
Ist aufgrund der Zielgruppe zusatzlich der Einsatz einer Psychologin / eines Psychologen erforderlich, ist
dies dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu entnehmen.

Ziel der psychologischen Begleitung ist die Unterstiitzung von Teilnehmenden, um deren Ausbildungs-
oder Arbeitsfahigkeit (wieder-) herzustellen (zum Beispiel durch gezielte Angebote fiir eine rechtzeitige Kri-
senintervention).

Die psychologische Begleitung (vergleiche B.2.5) ist ausschlieRlich auf die Malnahmedurchfihrung ausge-
richtet und im Sinne eines Coachings zu verstehen. Sie umfasst weder psychometrischen Testverfahren
noch psychologische Begutachtungen, es werden im Rahmen dieser Begleitung auch keine Therapien
durchgefiihrt.

Anforderungsprofil:

Bei der Psychologin / dem Psychologen wird ein Hochschulabschluss als Psychologin/Psychologe (Diplom
beziehungsweise Master) vorausgesetzt. Eine Zusatzqualifikation als Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeutin/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut ist mdglich, aber nicht Bedingung. Darlber hinaus
muss eine mindestens zweijahrige Berufserfahrung mit der Zielgruppe vorliegen. Ein abgeschlossenes Stu-
dium schlief3t auch den Erwerb der Berufsbefahigung (zum Beispiel staatliche Anerkennung) mit ein.

Alternativ zum Hochschulabschluss als Psychologin/Psychologe (Diplom beziehungsweise Master) kann
die psychologische Begleitung auch von Fachkraften (zum Beispiel Sozialpadagoginnen/Sozialpadagogen)
wahrgenommen werden, wenn sie Uber einen Abschluss zur Kinder- und Jugendlichentherapeutin / zum
Kinder- und Jugendlichentherapeuten verfligen.

Berufserfahrung bei Sozialpddagoginnen/Sozialpadagogen, Lehrkraften, Ausbilderinnen und Ausbilder und
gegebenenfalls Psychologinnen/Psychologen kann auch im Rahmen von berufsbezogenen Praktika mit
einem regelmafigen wochentlichen Stundenumfang von mindestens 15 Stunden mit jungen Menschen mit
Behinderungen, aullerhalb der Studien- und Ausbildungszeiten, erworben werden. Dies setzt keine Zah-
lung von Entgelt beziehungsweise eine sozialversicherungspflichtige Beschaftigung voraus. Zeiten einer
Berufsausbildung oder eines Studiums gelten nicht als Berufserfahrung.
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B.1.5 Raumlichkeiten und Ausstattung

B 1.5.1 Allgemeine Regelungen

MaBnahmeort

Der konkrete MaRnahmeort fiir die Durchfiihrung ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt, dieser

ist zwingend einzuhalten.

Im Leistungsverzeichnis/Losblatt ist der Malinahmeort jeweils beschrieben.

e Eine Stadt, ein Ort ohne zusatzliche Bezeichnung bedeutet, dass nur diese Stadt / dieser Ort Malnah-
meort ist.

e Der Zusatz ,Stadtteil" oder ,Ortsteil" bedeutet, dass als MalRnahmeort nur dieser Stadtteil/Ortsteil in
Frage kommt (Beispiel: Stadtteil Stuttgart-Vaihingen).

e Der vorangestellte Zusatz einer (Beispiel: 23552 Libeck) oder mehrerer Postleitzahlen (Beispiel:
23552, 23554 Liibeck) grenzt den Malinahmeort auf dieses Gebiet der Stadt / des Ortes ein.

e Der Hinweis ,,AA" vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MalRnahmeort jeder Ort innerhalb des
gesamten Agenturbezirks in Frage kommt.

e Der Hinweis ,DSt." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Mallnahmeort jeder Ort innerhalb des
Dienststellenbezirks (Zustandigkeitsbereich der Hauptagentur oder einer Geschéaftsstelle innerhalb des
Agenturbezirkes) in Frage kommt.

e Der Hinweis ,Jobcenter” vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MalRnahmeort jeder Ort innerhalb
des gesamten Zustandigkeitsbereichs des Jobcenters in Frage kommt.

e Der Hinweis ,Lkr." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Mallnahmeort jeder Ort innerhalb die-
ses Landkreises in Frage kommt.

Sind mehrere MalRnahmeorte angegeben, muss der Auftragnehmer einen oder mehrere als MalRnahmeort

auswahlen.

Sind mehrere Malinahmeorte mit einem ,und“ verbunden, muss der Auftragnehmer all diese MalRnahme-

orte vorhalten.

Sind mehrere MalRnahmeorte mit einem ,oder“ verbunden, muss der Auftragnehmer einen MaRnahmeort

auswahlen.

Lage und Zugang

Die Raumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchfihrung der Maf3nahme mdssen fur die Teilnehmenden,
ausgehend von einem Verkehrsknotenpunkt (wie zum Beispiel Hauptbahnhof, Busbahnhof) in angemesse-
ner Zeit mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausschilderung am Gebaude muss so ange-
bracht sein, dass die Raumlichkeiten, in denen die MaRnahme durchgefihrt wird, fir die Teilnehmenden
gut zu finden sind.

Nachweis der Raumlichkeiten/AuBengeléande

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Malinahmebeginn mehr als vier Wochen, ist der Vordruck
R.1_Raumlichkeiten spatestens vier Wochen vor Mallnahmebeginn beim zustdndigen REZ und dem koor-
dinierenden Bedarfstrager gemaf Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Mallnahmebeginn weniger als vier Wochen ist spatestens funf Ar-
beitstage nach Zuschlagserteilung der Vordruck R.1 beim zustandigen REZ und dem koordinierenden Be-
darfstrager gemal Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.

Bei Uberschreiten der 4-Wochen-Frist beziehungsweise 5-Tages-Frist finden die §§ 9 und 10 der Vertrags-
bedingungen Anwendung.

Anderungen der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit sind dem zustandigen REZ und dem koordi-
nierenden Bedarfstrager gemal Leistungsverzeichnis/Losblatt unverziglich und vor Durchfiihrung der
MaRnahme in den neuen Raumlichkeiten mit dem Vordruck R.1 anzuzeigen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Radumlichkeiten zwei Wochen vor Malinahmebeginn zu besichtigen

sowie diese jederzeit wahrend der Vertragslaufzeit, zu den Ublichen Geschéaftszeiten, gegebenenfalls zu-

sammen mit dem Technischen Beratungsdienst, auf die Einhaltung der Anforderungen zu tberprifen. Bei
Prifungen der MalRnahme vor Ort hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Verlangen den aktuellen

Raumbelegungsplan unverzuglich vorzulegen.

Sachliche und raumliche Ausstattung

Die Raumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab MaRnahmebeginn dem Stand der Technik sowie den
einschlagigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die Sauberkeit und Hygiene
der Raumlichkeiten einschlieRlich der sanitaren Einrichtungen missen eine ordnungsgemafie Durchfiih-
rung gewabhrleisten. Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Ablauf einer von ihm zur Abhilfe gesetzten
angemessenen Frist die Raumlichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen.
Gleiches gilt fir einen Wechsel der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit. Der MalRhahmebeginn-
termin bleibt fir den Auftragnehmer in jedem Fall verbindlich.

Stand 03.03.2026 201-26-BvBReha-60064 Seite 11 von 50



Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Férderbedarf
§ 117 Abs. 1 S.1 Nr. 1bi. V. m. §§ 51 und 53 SGB IlI

Far alle nachfolgenden raumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere folgende
jeweils aktuelle Vorschriften/Empfehlungen:

Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln fur Arbeitsstatten (ASR)
Vorschriften der zustandigen gesetzlichen Unfallversicherungen

Brandschutzbestimmungen

jeweilige Landesbauordnung

Fir Zeiten beim Auftragnehmer ist dieser zudem im Sinne des Arbeitsschutzes den Teilnehmenden gegen-
Uber verantwortlich fiir sichere Arbeitsumgebungen, Arbeitsmittel und Arbeitsbedingungen. Neben den Re-
gelungen der Unfallversicherungen sind daher die entsprechenden gesetzlichen Regelungen zum Arbeits-
schutz (insbesondere ArbSchG, ArbStattV, BetrSichV, GefstoffV) zu beachten. In diesem Zusammenhang
sind zum Beispiel regelmaBige Prifungen der Betriebsmittel, Gefahrdungsbeurteilungen und Unterweisun-
gen durchzufiihren sowie — in Abhangigkeit von den Mallnahmeinhalten - gegebenenfalls geeignete Per-
sonliche Schutzausristung (PSA) zur Verfiigung zu stellen.

Technische Ausstattung

Fir die Teilnehmenden sind vernetzte PC-Arbeitsplatze mit Internetanschluss in ausreichender Anzahl zur
Verfugung zu stellen. Die gleichzeitige Nutzung eines PC-Arbeitsplatzes durch mehrere Teilnehmende ist
ausgeschlossen.

PC-Arbeitsplatze (PC, Bildschirm, Software und Drucker) missen dem aktuellen Stand der Technik ent-

sprechen. Daflir missen folgende Mindestanforderungen erfiillt sein:

e Ausstattung mit einer marktiblichen Office- und Anwendersoftware (zum Beispiel MS-Office, OpenOf-
fice.org) in Verbindung mit einem vom herstellenden Unternehmen empfohlenem Betriebssystem

¢ Die fir das Betriebssystem und die eingesetzte Office- und Anwendersoftware verwendete Hardware
muss einen performanten und unterbrechungsfreien Betrieb gewahrleisten

e ausreichende Internetanbindung mit aktuellster Browserversion (HTML5-fahig; zum Beispiel Microsoft
Edge oder Mozilla Firefox)

e externer Bildschirm mindestens 24 Zoll in den Raumlichkeiten des Auftragnehmers

¢ Einhaltung elementarer Grundregeln beziiglich der IT-Sicherheit (zum Beispiel Verwendung von Fire-
walls, Einsatz von Virenscannern, regelmafige Softwareupdates, Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu
Themen der Informationssicherheit, Einsatz von Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik). Im Rahmen der Informationssicherheit muss der Auftragnehmer daflir Sorge tragen, dass geeig-
nete MaRnahmen und Vorkehrungen getroffen werden, um unerlaubte Systemzugriffe von au3enste-
henden Dritten zu unterbinden.

Die u.a. Ausstattung ist vorzuhalten, sofern fur die MalRnahmedurchfiihrung erforderlich:

integrierte oder externe Kamera

je Unterrichts-/Gruppenraum ein Farbdrucker

je Standort ein Foto-Scanner

Méglichkeiten zum Einlesen von mitgebrachten Speichermedien (zum Beispiel USB-Stick)

Software zum Erstellen und Lesen von Dokumenten im aktuellen Microsoft-Office-Format (zum Beispiel
docx, txt, xIsx, pptx)

o PDF-Generator, PDF-Reader

e Ausstattung mit einer Software fur Videotelefonie

Der Auftragnehmer muss durch technische und organisatorische IT-SicherheitsmalRinahmen dafiir sorgen,
dass unbefugte Dritte weder Kenntnis noch Zugriff auf schiitzenswerte Daten und Informationen erhalten.

Ferner ist bei der Kommunikation mit schiitzenswerten Geschéftsinformationen ein sicherer Ubertragungs-
weg zu nutzen.

Unter Einhaltung dieser technischen Standards ist auch der Einsatz von Laptops mit einer Mindestgrofie
des Bildschirms von 15,4 Zoll zulassig, sofern ein Diebstahlschutz und eine Verschliisselung gewahrleistet
sind.

Es ist sicherzustellen, dass die Teilnehmenden auf Wunsch die von ihnen erarbeiteten Aufgaben, Texte,
Bewerbungsunterlagen und ahnliches erforderlichenfalls in Farbe ausdrucken kénnen.

Der Auftragnehmer stellt den Teilnehmenden zur Speicherung dieser erarbeiteten Dokumente jeweils einen
USB-Stick zur Verfugung. Dieser verbleibt bei der teilnehmenden Person zur weiteren Verwendung und
geht in ihr Eigentum Uber.

Die parallele Nutzbarkeit der Internetverbindung durch alle MaBnahmeteilnehmenden ist auch fiir datentraf-
ficintensive Anwendungen sicherzustellen.
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Vorhalten der Raumlichkeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm angebotenen Raumlichkeiten inklusive Ausstattung
wahrend der gesamten Dauer der Ma3nahme vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Moglichkeit
eingeraumt, die Raumlichkeiten auf3erhalb der Malinahme flir andere Zwecke zu nutzen. Eine anderweitige
Nutzung darf keine Auswirkung auf die Vertragserfiillung haben.

Gemeinsame Nutzung von Raumlichkeiten

Die fachpraktische und theoretische Qualifizierung der Teilnehmenden hat zielgruppengerecht zu erfolgen.
Die fachpraktische und theoretische Qualifizierung — sofern Bestandteil der Malnahme — kann auch ge-
meinsam mit nicht von der BA geférderten Teilnehmenden erfolgen, wenn fir die durch die BA geférderten
Teilnehmenden insgesamt weiterhin die individuellen Férderbedarfe durch Unterweisung gewahrleistet
werden kénnen. Der Personalschlissel der jeweiligen MalRnahme — sofern vorgegeben — ist zwingend ein-
zuhalten.

Barrierefreiheit

Sofern im Leistungsverzeichnis/Losblatt Barrierefreiheit gefordert ist, hat der Auftragnehmer ab MafRnah-
mebeginn laut Leistungsverzeichnis/Losblatt sicherzustellen, dass die einschlagigen Vorschriften zur Barri-
erefreiheit eingehalten werden und somit auch Teilnehmenden, die zum Beispiel im Rollstuhl fahren oder
eine auliergewohnliche Gehbehinderung haben, gemaR den geltenden Vorschriften, der Zugang zur Bil-
dungsstatte sowie zu den Unterrichts- und Sozialrdumen selbstandig moglich ist. Entsprechende Parkmdg-
lichkeiten in unmittelbarer Ndhe zum behinderungsgerechten Zugang sind vorzuhalten. Es ist weiterhin si-
cherzustellen, dass behinderungsgerechte Toiletten geman der einschlagigen DIN im erforderlichen Um-
fang zur Verfigung stehen.

Sofern besondere Hilfen notwendig sind, sind diese Leistungen individuell durch den Bedarfstrager zu pru-
fen.

B 1.5.2 Besondere Regelungen

Sachliche und raumliche Ausstattung

Zu den erforderlichen Raumlichkeiten gehéren: Unterrichtsraume, Ubungsraume, Besprechungsraume, So-
zialrdume und berufsfeldbezogene Praxisrdume. Diese hat der Auftragnehmer bezogen auf die Mindest-
platzzahl nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt beziehungsweise den Vertragsbedingungen in ausrei-
chender Zahl, GréRRe und Ausstattung fur die gesamte Vertragslaufzeit vorzuhalten. Bei der Ausstattung
muss auf die zunehmenden Anforderungen der Digitalisierung geachtet werden.

Unterrichtsraume sind Gruppenraume, in denen die theoretischen Lerninhalte vermittelt oder EDV-Unter-
weisungen durchgefiihrt werden. Die Unterrichtsrdume verfiigen Uber eine zeitgerechte Ausstattung, hierzu
zahlen insbesondere Beamer, Wandtafel, Flip-Chart. Dartiber hinaus sind geeignete Medien zur Unterstut-
zung der zu vermittelnden Inhalte vorzuhalten und einzusetzen. Diese miissen einen engen Bezug zur je-
weiligen Zielsetzung der MalRnahme haben, die Lernfahigkeit der Teilnehmenden angemessen berticksich-
tigen und eine angenehme Lernatmosphare schaffen.

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs sollte der Auftragnehmer darauf hinwirken, dass Unter-
richtsraume in rdumlicher Nahe bereitgestellt werden konnen.

Unterricht in digitaler Form kann zielgerichtet (ergdnzend) angeboten werden. Zum Beispiel fur Teilneh-
mende, die auf Grund der rdumlichen Entfernung (zum Beispiel Wohnort in I&ndlicher Region) oder aus be-
hinderungsbedingten beziehungsweise persdnlichen Griinden nicht immer personlich am Unterricht des
Auftragnehmers teilnehmen. Beispiele dafiir kdnnen sein: Sequenzen von Serious Games, Bewerbungs-
training fur Online-Bewerbungen, Unterstitzungsangebote wahrend eines betrieblichen Praktikums.

Eine Aufgabendurchfiihrung an zusatzlichen Lernorten erfordert vorab das Einverstandnis. Es bedarf daher
der schriftlichen Einwilligung der teilnehmenden Person, gegebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin /
gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minderjahrigen der Eltern/Erziehungsberechtigten, eine be-
darfsbezogene Unterstiitzung an alternativen Lernorten durchzufiihren. Dabei sind der Lernort und die Art
der Unterstiitzung konkret aufzuflihren (vergleiche B.1.6 Datenschutz).

Der Auftragnehmer hat sicher zu stellen, dass die teilnehmende Person in der Lage ist auch an digitalen
Unterstitzungsangeboten teilzunehmen (vorhandene Kenntnisse und Technik). Ist keine Technik vorhan-
den soll der Auftragnehmer fiir diesen Zeitraum einen Laptop oder vergleichbare Hardware zur Verfligung
stellen, um die bedarfsbezogenen Unterstitzungselemente in digitaler Form durchfihren zu kénnen. Vo-
raussetzung hierfir ist, dass die teilnehmende Person die technischen Voraussetzungen zur Nutzung reali-
sieren kann. Unterstitzend in Bezug auf die Realisierung der festgelegten Bedarfe bei nicht physischer An-
wesenheit kdnnen Kommunikationstools unter Beachtung der DSGVO (vergleiche B.1.6 Datenschutz) ge-
nutzt werden.

Sofern ein Laptop oder vergleichbare technische Hardware berlassen wird, ist die teilinehmende Person
durch den Auftragnehmer in Bezug auf die rechtlichen Voraussetzungen fur die Verarbeitung von Daten
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(Darstellung des Datenschutzgesetzes etc.) wie auch in Bezug auf die Handhabung der Hard- und Soft-
ware zu schulen. Diese Schulung ist zu dokumentieren und vom Auftragnehmer und der teilnehmenden
Person zu unterzeichnen.

Der Auftragnehmer hat mit der teiinehmenden Person eine Uberlassungsvereinbarung abzuschlieRen,
dass der Uberlassene Laptop ausschlielich fir die Umsetzung von Mallnahmeinhalten genutzt wird. Eine
Einsichtsmdglichkeit des Auftragnehmers wahrend der Uberlassung auBerhalb der Umsetzung der BvB ist
auszuschlieRen. In der Uberlassungsvereinbarung sind auch Regelungen zur Haftung zu treffen.

Zusatzlich sind Besprechungsraume zur Verfligung zu stellen, in denen Einzelberatungen/Kleingruppenge-
sprache durchgefiihrt werden kdnnen. Die Grofte der Raume ist so zu bemessen, dass mindestens flnf
Personen ausreichend Platz haben. Die Ausgestaltung der Rdume hat den persénlichen Datenschutz und
die Verschwiegenheit zu gewahrleisten, sowie eine vertrauensvolle Gesprachsatmosphare zu schaffen.

Daruber hinaus sind Sozialrdume im Rahmen der geltenden Vorschriften bereit zu stellen. Sie sind ziel-
gruppengerecht zu gestalten, um zum Verweilen und zum Austauschen der jungen Menschen untereinan-
der einzuladen und eine entsprechende Gesprachsatmosphare zu ermdglichen. Um den Anforderungen an
das Kommunikationsverhalten der jungen Menschen zu entsprechen und den Austausch der jungen Men-
schen untereinander zu fordern, ist in den Sozialraumen WLAN kostenfrei zur Verfligung zu stellen. Es ist
diesbezlglich auf die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) zu achten. Der
Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass in den Sozialrdumen auch Zeiten vor Beginn und nach
Ende der BvB-Reha (zum Beispiel Wartezeiten auf 6ffentliche Verkehrsmittel) Giberbriickt werden kénnen.

Der Auftragnehmer stellt innerhalb seiner Raumlichkeiten sicher, dass die Teilnehmenden auch aulRerhalb
der Unterrichtszeiten Gelegenheit haben, die vermittelten Inhalte selbstandig zu iben. Die Nutzung der
Raumlichkeiten fiir selbstéandiges Uben ist begrenzt auf die im Rahmen der Vertragserfiillung festgelegten
Anwesenheitszeiten der in der MalRnahme beschaftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Fir alle laut Leistungsverzeichnis/Losblatt geforderten Berufsfelder sind ab dem jeweiligen Vertragsbeginn
durchgangig fir die gesamte Vertragslaufzeit berufsfeldbezogene Praxisrdume vorzuhalten. Praxisraume
kdnnen eigene Raume des Auftragnehmers sein oder bei einer/einem Dritten (das kdnnen zum Beispiel
andere Bildungstrager oder auch Betriebe sein) angemietet werden. Bei Nutzung von Praxisrdumen einer
Dritten / einem Dritten ist mit dieser/diesem eine schriftliche Nutzungsvereinbarung (Ort, Zeit und Umfang)
abzuschlieen und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Qualifi-
zierung der Teilnehmenden dieser MaRnahme separat von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie gege-
benenfalls eigenen Teilnehmenden der Dritten / des Dritten erfolgt. Die Betreuung der Teilnehmenden in
den Praxisraumen liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und kann nicht an Dritte abgegeben
werden. Der Auftragnehmer hat die MaRnahme dort selbst durchzufiihren und zu betreuen. Die erforderli-
chen Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Lehrmittel missen in den berufsfeldbezogenen Praxisraumen in
ausreichendem Mal} und funktionsfahigem Zustand vorhanden sein. Sie haben dem aktuellen technischen
Stand - bezogen auf das jeweilige Berufsfeld — zu entsprechen. Die den nachstehend beschriebenen Be-
rufsfeldern beziehungsweise den entsprechenden Untergliederungen zugeordneten Ausbildungsberufe
(einschlieBlich Stufenausbildungen und Ausbildungen fiir Menschen mit Behinderungen nach §§ 64 ff BBiG
/ §§ 42 p-r HWO (§ 42 k-m HwO alte Fassung)) orientieren sich an der Systematik des Online-Angebots
BERUFENET der BA (http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp). Malstab fir die Ausstattung der
Praxisraume sind die Inhalte des Ausbildungsrahmenplanes fiir das 1. Ausbildungsjahr der im jeweiligen
Berufsfeld gesondert benannten Ausbildungsberufe. Hierbei wird davon ausgegangen, dass grundsatzlich
mit dieser Ausstattung auch eine Qualifizierung in den weiteren Ausbildungsberufen des jeweiligen Berufs-
feldes ermdoglicht wird (Ausnahme siehe B.2.2.4.1).

Bei Unterbreitung eines MalRnahmeangebotes an Teilnehmende oberhalb der Mindestplatzzahl orientiert
sich die rdumliche, séchliche und technische Ausstattung an der tatséchlichen Anzahl der Teilnehmenden
in der Malnahme unter Erfullung der gesetzlichen Vorschriften und Auflagen.
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Berufsfelder

Berufe im Blro und Sekretariat sowie rund um Recht und Verwaltung (aus dem Berufsfeld Wirtschaft und
Verwaltung): Von diesem Berufsfeld werden alle Tatigkeiten und Berufe im Blro und Sekretariat (insbeson-
dere Kauffrau/Kaufmann — GrofRR- und AuBRenhandelsmanagement (AuRenhandel), Kauffrau/Kaufmann —
Grol3- und AuRenhandelsmanagement (GroRhandel), Industriekauffrau/Industriekaufmann, und Kauf-
frau/Kaufmann flir Biromanagement) sowie rund um Recht und Verwaltung (insbesondere Verwaltungs-
fachangestellte/Verwaltungsfachangestellter und Rechtsanwaltsfachangestellte/Rechtsanwaltsfachange-
stellter) erfasst.

Berufe im Handel (aus dem Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung) und rund um Transport, Lager und Lo-
gistik (aus dem Berufsfeld Verkehr/Logistik): Diese Berufsfelder umfassen insbesondere Fachkraft — Lager-
logistik und Kauffrau/Kaufmann — Einzelhandel.

Berufe mit Pflanzen (aus dem Berufsfeld Landwirtschaft, Natur, Umwelt): Das Berufsfeld umfasst insbeson-
dere Gartnerin/Gartner — Garten- und Landschaftsbau sowie die Floristin / den Floristen.

Berufe im Hotel- und Gaststattengewerbe, rund um den Haushalt sowie rund um Sauberkeit und Hygiene
(jeweils aus dem Berufsfeld Dienstleistungen): Das Berufsfeld umfasst Berufe im Hotel- und Gaststattenge-
werbe (insbesondere Hotelfachfrau/Hotelfachmann und Kéchin/Koch), Berufe rund um den Haushalt (ins-
besondere Hauswirtschafterin/Hauswirtschafter) und Berufe rund um Sauberkeit und Hygiene (insbeson-
dere Gebaudereinigerin/Gebaudereiniger).

Berufe rund um Kosmetik, Kérperpflege und Wellness (aus dem Berufsfeld Dienstleistungen): Das Berufs-
feld umfasst Berufe rund um Kosmetik, Kérperpflege und Wellness (insbesondere Friseurin/Friseur).

Berufe in der Versorgung und Installation (aus dem Berufsfeld Metall, Maschinenbau): Diese Berufsfelder
umfassen Berufe in der Versorgung und Installation (insbesondere Anlagenmechanikerin/Anlagenmechani-
ker — Sanitar-, Heizungs- und Klimatechnik).

Berufe mit Lebensmitteln (aus dem Berufsfeld Produktion, Fertigung): Das Berufsfeld umfasst Berufe mit
Lebensmitteln (insbesondere Backerin/Backer und Fleischerin/Fleischer).

Gesundheit und Soziales, Padagogik: Dieses Berufsfeld umfasst Berufe in der Pflege sowie Berufe in der
Medizin (insbesondere Pflegefachfrau/-mann und Medizinische Fachangestellte / Medizinischer Fachange-
stellter).

Metall, Maschinenbau (ohne Berufe in der Versorgung und Installation): Von diesem Berufsfeld werden alle
Tatigkeiten und Berufe in Industrie und Handwerk erfasst, die sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung
von Metallen befassen. Das sind insbesondere Zerspanungsmechanikerin/Zerspanungsmechaniker und
Metallbauerin/Metallbauer — Konstruktionstechnik.

Berufe mit Farben und Lacken (aus dem Berufsfeld Produktion, Fertigung): Das Berufsfeld umfasst insbe-
sondere Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer in verschiedenen Auspragungen.

Berufe mit Holz (aus dem Berufsfeld Produktion, Fertigung): Das Berufsfeld umfasst insbesondere die
Tischlerin / den Tischler.

Elektro: Dieses Berufsfeld umfasst alle Tatigkeiten und Berufe in der elektrischen Energie- und Geratetech-
nik, Elektroinstallation sowie Mechatronik und Automatisierungstechnik (insbesondere Elektronikerin/Elekt-
roniker — Automatisierungstechnik sowie Elektronikerin/Elektroniker — Energie- und Gebaudetechnik).

Bau, Architektur, Vermessung: Dieses Berufsfeld umfasst Berufe im Hoch-, Tief- und Ausbau (insbeson-
dere Maurerin/Maurer und Stuckateurin/Stuckateur).

Bei einer Erweiterung beziehungsweise einem Austausch eines Berufsfeldes gemaf § 25 der Vertragsbe-
dingungen ist die sachliche, technische und rdumliche Ausstattung entsprechend anzupassen.

Die Raumlichkeiten sind am MafRnahmeort zur Verfligung zu stellen. Bei rAumlicher Trennung der Ausbil-
dungs- und Schulungsstatten am MafRnahmeort erfolgt die Beférderung der Teilnehmenden zwischen die-
sen auf Kosten des Auftragnehmers.

Lernort "Betrieb/Einrichtung”

Neben den Qualifizierungs- und Erprobungsangeboten in den Werkstatten des Auftragnehmers sollen die
Teilnehmenden in Betrieben beziehungsweise Einrichtungen ebenfalls die Berufs- und Arbeitswelt kennen-
lernen und sich mit den betrieblichen/einrichtungsbezogenen Anforderungen auseinandersetzen kénnen.
Sie erhalten dadurch die Gelegenheit, das bisher Gelernte im Echtbetrieb zu erproben und Neues dazuzu-
lernen. Die Teilnehmenden sollen Ausbildungsberufe unter betrieblichen/einrichtungsbezogenen Lern- und
Arbeitsbedingungen sowie Technologien kennen lernen. Dazu gehdrt auch der Kontakt zu Kundinnen und
Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Soweit mdglich kénnen auch in den betrieblichen/einrich-
tungsbezogenen Phasen die beruflichen Grundfertigkeiten auf der Grundlage von Qualifizierungsbaustei-
nen vermittelt werden.
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Durch die enge Zusammenarbeit mit Betrieben und Einrichtungen sollen aulRerdem zuséatzliche — nicht vom
Auftragnehmer vorgehaltene — Berufsfelder erschlossen werden. Hiermit wird das Ziel verfolgt, den Teil-
nehmenden ein mdglichst breites und auf den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ausgerichtetes
Angebot an Berufsfeldern zur Verfigung zu stellen.

Technische Ausstattung

Es sind PC-Arbeitsplatze im Umfang von 33 % der Gesamtplatzzahl nach dem Leistungsverzeichnis/Los-
blatt fir EDV-Unterweisungen in einem separaten EDV-Unterrichtsraum vorzuhalten. Bei EDV-Unterwei-
sungen ist sicher zu stellen, dass nicht mehr als eine teilnehmende Person an einem PC-Arbeitsplatz sitzt.
Mindestens 30 % dieser PC-Arbeitsplatze sind als Laptops inklusive entsprechender Laptoptasche zur Ver-
fligung zur stellen und mit einem ausreichend grof3en separaten Bildschirm zu versehen (vergleiche
B.1.5.1).

Zur Erstellung von Videosequenzen (vergleiche B.2.2.4.1 Bewerbungstraining) ist eine geeignete Ausstat-
tung bereitzustellen.

Weitere PC-Arbeitsplatze im Umfang von 5 % der Gesamtplatzzahl sind flr das selbstandige Uben der
Teilnehmenden in den Ubungsraumen vorzuhalten. Ergeben sich bei dieser Berechnung Bruchteile, ist auf-
zurunden.

Der Auftragnehmer stellt fir jeden PC-Arbeitsplatz, sowohl fiir jeden gegebenenfalls zusatzlich zur Verfii-
gung gestellten Laptop fur die Dauer der MalRnahmeteilnahme ein Headset zur Verfigung. Aufgrund der
Nutzung durch wechselnde Teilnehmende sind die Hygienevorschriften zu beachten.

B.1.6 Datenschutz

B.1.6.1 Allgemeine Regelungen
Der Auftragnehmer hat die Bestimmungen der DSGVO zu beachten und in der MalRnahme umzusetzen.

Die Nutzung von Clouds ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

e Es st technisch und/oder organisatorisch sichergestellt, dass keine personenbezogenen Daten (insbe-
sondere Namen, Geburts- und Adressdaten) unverschlisselt in Clouds abgespeichert werden. Dies
kann insbesondere durch eine Pseudonymisierung der Daten, beispielsweise durch eine nichtzuorden-
bare Verwendung von Teilnehmendennummern, erfolgen, sofern der dazugehorige Schlissel (zum
Beispiel Zuordnungstabelle) gesondert aufbewahrt und durch geeignete technische und organisatori-
sche Mallnahmen vor dem Zugriff Unbefugter geschiitzt wird.

e Wenn solche pseudonymisierte personenbezogene Daten in Clouds gespeichert beziehungsweise bei
Nutzung von Online-Kommunikationstools verwendet werden, ist sicherzustellen, dass die Daten der
Teilnehmenden grundsatzlich nur auf einer eigenen Plattform des Auftragnehmers gespeichert werden
und nur im Ausnahmefall auf einer Plattform Dritter. Eingesetzte Server mussen sich in beiden Fallen in
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) oder in einem Vertragsstaat im Sinne des Abkommens uber
den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden. Ist im Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als
Dienstleister erforderlich, so sind die Teilnehmenden hierliber gesondert zu informieren.

e Der Einsatz von Clouds von Anbietern aus einem Mitgliedstaat des EWR ist zuldssig, wenn sicherge-
stellt ist, dass der Auftragnehmer die Herrschaft Gber die Daten und die Kommunikationswege behalt.

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, den Nachweis zu erbringen, dass eine bestimmte Anwendung
die datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend der Orientierungshilfe der/des Bundesbeauftrag-
ten fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zum Cloud Computing unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Orientierungshilfen/Artikel/ OHCloudComputing.html erfiillt. Dieses
kénnte zum Beispiel durch eine vorzuhaltende Eigenerklarung (Datenschutz-Folgenabschatzung) durch
den Datenschutzbeauftragten des Auftragnehmers erfolgen, welche sich inhaltlich an der ISO 29134 orien-
tiert und aktuelle Bewertungen der Datenschutzaufsichtsbehdrden aufgreift. Des Weiteren kdnnte dieses
auch durch Stellungnahmen der Aufsichtsbehérden (auf Bundesebene = BfDI, auf Landesebene - der/die
Landesbeauftragte fur den Datenschutz und die Informationsfreiheit = LfDI) oder zertifizierte Prifeinrichtun-
gen erfolgen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Meldung von Verletzun-

gen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehérde gemaR Artikel 33 DSGVO hingewie-
sen. Es wird ebenfalls auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Benachrichtigung der von einer Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person geman Artikel 34 DSGVO hingewiesen.

Die Nutzung von sogenannten Messenger-Diensten muss der DSGVO entsprechen.

Bei der Nutzung von Kommunikationstools sind durch den Auftragnehmer folgende Anforderungen umzu-

setzen:

e Daten sind zu I6schen, wenn sie fiir die Aufgabenerledigung nicht oder nicht langer erforderlich sind.
Dies bedeutet fur die Speicherung von Lernverldufen und/oder Videoaufnahmen, dass sie unmittelbar
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nach Beendigung der Kommunikation zu Iéschen sind. Im Ubrigen dirfen alle weiteren verarbeiteten
Daten grundsatzlich nur solange gespeichert werden, wie sie flir ordnungsgemale Rechnungslegun-
gen gegenuber dem Auftraggeber erforderlich sind (zum Beispiel Teilnahmenachweis). Abschlieiend
bleiben die gegebenenfalls vertraglich vereinbarten Léschfristen erhalten.

e Eine Nutzung von Online-Kommunikationstools soll grundsatzlich im Sinne von ,On-Premises-L&sun-
gen“ erfolgen. Das bedeutet, dass der Auftragnehmer die Software in eigener Verantwortung auf eige-
ner Hardware, regelmafig durch die Nutzung eines eigenen oder angemieteten allein ihm zugangli-
chen Servers, verwendet. Der Ort der Verarbeitung von Daten — und damit der Standort der Hardware
— muss dabei in der BRD oder in einem Vertragsstaat im Sinne des Abkommens tber den EWR liegen.
Istim Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als Dienstleister erforderlich, so sind die Teilnehmenden
hieriber gesondert zu informieren und die notwendigen Einwilligungserklarungen zu konkretisieren.

¢ Video- und Tonaufnahmen sowie die Bearbeitung personenbezogener beziehungsweise -beziehbarer
Themen auf digitalem Wege sind nur mit vorheriger Einwilligung der teilnehmenden Person erlaubt.

Die Teilnehmenden sind Gber ihre Rechte aus den Artikeln 13 bis 21 DSGVO zu informieren. Fir die Aus-
kunftserteilung, die sich auf die Umsetzung bezieht, ist der Auftragnehmer zustandig. Entsprechendes gilt
fiir die Berichtigung und Léschung von Daten. Im Ubrigen ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftrag-
geber bei der Erfullung der Betroffenenrechte zu unterstiitzen.

Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, Einwilligungserklarungen individuell, konkret auf die Si-
tuation bezogen sowie datenschutzkonform zu erstellen.

Fir Einwilligungserklarungen von Teilnehmenden sind durch den Auftragnehmer mindestens folgende An-

forderungen zu beachten:

o Die Erklarung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten muss immer konkret erfolgen und um-
fasst alle Punkte der Verarbeitung und der Speicherung dieser Daten.

e Bei der Mediennutzung (zum Beispiel Kommunikationstools) muss klargestellt werden, ob eine On-
Premises-Lésung vorgesehen ist oder inwieweit im Ausnahmefall Dritte fur die Dienstleistung genutzt
werden.

¢ Die Einwilligung muss widerrufen werden kénnen. Auf den Widerruf und auf die Art des Widerrufs so-
wie die Konsequenzen (Léschung beziehungsweise Einschrankung in der Verarbeitung von Daten (Ar-
tikel 18 DSGVO) etc.) muss konkret hingewiesen werden.

o Die Einwilligung sollte grundsétzlich alle Betroffenenrechte aus der DSGVO umfassen.

e Die Einwilligung bedarf der Schriftform. Sie muss protokolliert beziehungsweise dokumentiert und
durch den Auftragnehmer sicher aufbewahrt werden.

o Die Einwilligung ist von der teilnehmenden Person zu unterzeichnen.

e Sofern flr den Auftragnehmer Anhaltspunkte gegeben sind, dass minderjahrige Teilnehmende nicht
fahig sind, Bedeutung und Tragweite ihrer Einwilligungserklarung zu erfassen, und/oder dass ihnen
nicht bewusst ist, durch die Erklarung eine Einwilligung abzugeben, ist eine Einwilligung durch die ge-
setzlichen Vertreter dieser minderjahrigen Teilnehmenden erforderlich.

Sofern den Teilnehmenden fir die Dauer der Malinahme mobile Hardware zur Verfiigung gestellt wird, ist
eine Speicherung der eigenen Daten auf dieser oder dem eigenen USB-Stick zulassig. Dies gilt nicht fur
Daten anderer Teilnehmender, die beispielsweise im Rahmen einer gemeinsamen Kommunikation angefal-
len sind.

Video- und Tonaufnahmen durfen nicht im Internet veroffentlicht werden.

Personenbezogene Aufnahmen (Video-/Tonaufnahmen) und Inhalte sind vom Auftragnehmer unverziglich
nach Abschluss des jeweils damit verbundenen Malinahmeinhalts zu I6schen. Dies bedeutet fur die Spei-
cherung dieser Daten, dass sie unmittelbar nach Beendigung der Kommunikation von allgemein zugangli-
chen Speicherorten endglltig zu 16schen sind.

Bei Malknahmeinhalten, die in der Gruppe durchgefiihrt werden, hat der Auftragnehmer strikt auf Einhal-
tung des Datenschutzes und Berlcksichtigung der Personlichkeitsrechte der Teilnehmenden zu achten. In
diesem Zusammenhang sind ausschlief3lich anonymisierte Beispiele vor der Gruppe aufzugreifen, die kei-
nen Rickschluss auf bestimmte Teilnehmende zulassen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass Teilnehmende keine Daten von anderen Teilnehmen-
den zur Kenntnis nehmen kénnen.

Nach Ende der Nutzung der mobilen Hardware durch die teiinehmende Person sind deren vorhandene Da-
ten und Aufzeichnungen vom Auftragnehmer unverziglich und endgiltig zu I6schen. Die Aufbewahrungs-
frist findet hier keine Anwendung.

Im Rahmen von Einzelgesprachen bedarf die Bearbeitung von Themen, die das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht tangieren, der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung der teilnehmenden Person. Das
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Einverstandnis kann von der teiinehmenden Person jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen wer-
den.

B.1.6.2 Besondere Regelungen

Zur Verfugung gestellte mobile Hardware ist durch den Auftragnehmer wie folgt technisch zu sichern:

e Diebstahlschutz

e  Zugangscode beziehungsweise Passwortschutz (individuelles, von den Teilnehmenden selbst festzu-
legendes Passwort)

e automatischer Passwortwechsel alle 90 Tage

o Installation eines aktiven Bildschirmschoners mit Kennwortschutz

e  Passwortschutz zu dem Internetzugang

e Uberpriifung von externen Ausgabemedien auf Viren

e aktuelles Virenschutzprogramm

e Reglementierung der Zugriffsmoglichkeit auf das Betriebssystem des zentralen Netzwerkes des Auf-
tragnehmers

Da die mobile Hardware im Verlauf der MalRnahme durch verschiedene Nutzende bedient wird, durfen bei
einem Wechsel der nutzenden Person keinerlei Daten auf dem Gerat verbleiben. Vor einem Wechsel der
nutzenden Person ist es notwendig, gespeicherte Daten/Sitzungsdaten/Footprints/etc. der vorher nutzen-
den Person zu I6schen (Browser-Historie, Suchverlaufe in Apps, Leeren des App-Caches und Zurlickset-
zen des Dateisystems auf den urspriinglichen Zustand), damit keinerlei ,Spuren“ mehr ersichtlich sind.

B 1.7 Hinweise zur Durchfiihrung

Diversity Management und Gewaltschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des Diversity Managements die Vielfalt (unter anderem
Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identitat) sowie die unter-
schiedlichen Lebenssituationen und Interessen der Teilnehmenden zu berlcksichtigen und wertzuschat-
zen. Bei der Durchfliihrung der MaRnahme soll eine produktive Gesamtatmosphare erreicht, soziale Diskri-
minierung von Minderheiten verhindert und die Chancengleichheit verbessert werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, geeignete MalRhahmen zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, ins-
besondere fiir Menschen mit Behinderungen, zu treffen.

Bekanntgabe Bankverbindung und Kontaktperson

Spatestens funf Arbeitstage nach Zuschlagerteilung hat der Auftragnehmer den Vordruck
.F.8_Erhebungsbogen_Bankverbindung_und_Kontaktperson* beim zustandigen Bedarfstrager
einzureichen. Anderungen der Bankverbindung und/oder der Kontaktperson sind ebenfalls mit diesem
Vordruck unverziglich bekannt zu geben.

Einreichung Tragerzulassung

Finf Arbeitstage vor Mallnahmebeginn — spatestens jedoch zum MaRnahmebeginn — hat der
Auftragnehmer die giiltige Tragerzulassung (§ 178 SGB lll) beim zustandigen Bedarfstrager einzureichen.
Sollte die Giiltigkeit vor Vertragsende ablaufen, ist die neue Zulassung dem Bedarfstrager unaufgefordert
zur Verfiigung zu stellen.

Informationen zum Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Nach dem IfSG missen in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen iberwiegend minderjahrige Personen
betreut werden, sowohl das Betreuungspersonal als auch die Teilnehmenden einen Nachweis Uber ihre
Masernschutzimpfung oder —immunitat vorlegen. Diese Regelung gilt fir Personen, die nach dem
31.12.1970 geboren wurden.

Auftragnehmer, in deren Einrichtungen arbeitsmarktpolitische Malknahmen fiir junge Menschen
durchgefiihrt werden, zahlen als Ausbildungseinrichtungen zu den ,Gemeinschaftseinrichtungen®im Sinne
des § 33 IfSG, wenn dort Gberwiegend Minderjahrige betreut werden. Bei der Betrachtung ist nicht nur auf
die jeweilige arbeitsmarktpolitische MaRnahme und deren potenzielle Teilnehmenden abzustellen, vielmehr
sind alle in der Einrichtung betreuten Personen zu berlcksichtigen, d. h. auch Personen in MalRnahmen
anderer Leistungstrager.

Der Auftragnehmer hat nach der Zuschlagserteilung dem Bedarfstrdger mitzuteilen, ob seine Einrichtung
unter § 33 IfSG fallt.

Informationsmaterial
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer Flyer fur potenzielle Teilnehmende zur Verfiigung. Muster ste-
hen im Internet auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Ausschreibungen
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fur Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) > Vordrucke flir die Vertragsausfihrung "Standard" > Berufsvor-
bereitende BildungsmalRnahmen fiir Menschen mit besonderem Forderbedarf nach § 117 SGB Ill zum
Download zur Verfugung.

Der Auftragnehmer hat fiir den Flyer ein Einlegeblatt mit Informationen zur Weitergabe an potenzielle Teil-
nehmende zu erstellen und dem Bedarfstrager in Print- und elektronischer Form spatestens drei Wochen
nach Zuschlagserteilung und jeweils spatestens acht Wochen vor Beginn der Optionszeitraume zur Verfi-
gung zu stellen.

Ausgehend von der Gesamtplatzzahl sind fiir jeden Platz vier Exemplare des Einlegeblattes fiir potenzielle
Teilnehmende in Printform bereitzustellen.

Das Einlegeblatt darf nur zusammen mit dem bundeseinheitlichen Flyer ausgegeben werden.

Die redaktionelle Verantwortung fir das Einlegeblatt obliegt dem Auftragnehmer. Folgende inhaltliche und
technische Vorgaben sind einzuhalten.

Inhaltliche Vorgaben:

In dem Einlegeblatt missen die Malnahmeart ,Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen
mit besonderem Férderbedarf (BvB-Reha)*, das Logo des Auftraggebers sowie die regional zustandige
Dienststelle des Auftraggebers enthalten sein. Dariber hinaus soll das Einlegeblatt ausschlielich Informa-
tionen zu maRnahmespezifischen Besonderheiten (zum Beispiel vorgehaltene Ausbildungsberufe/Berufs-
felder), zu den tragerseitigen Kontaktdaten, Standorten und Kontaktpersonen sowie eine Wegbeschreibung
zur Kontaktadresse am jeweiligen Mallnahmeort enthalten.

Wenn die Einrichtung des Auftragnehmers unter § 33 IfSG fallt, ist ein Hinweis aufzunehmen, dass Teilneh-
mende einen Masernschutz beziehungsweise einen entsprechenden Immunitdtsnachweis beim Auftrag-
nehmer vorlegen.

Technische Vorgaben:

Das Einlegeblatt ist im Format DINlang (105 x 210 mm) zu produzieren (Vorder- und Ruckseite). Der Druck
muss 4-farbig/beidseitig erfolgen (Papier 135 g/m? Bilderdruck gldnzend holzfrei weil}). Die Mal3-/Typogra-
fie-/Farb- und Layoutvorgaben gemafR dem Corporate Design der BA sind einzuhalten. Die in der Vorlage
positionierte Dachmarke der BA ist durch das Logo des jeweiligen Bedarfstragers zu ersetzen. Zur opti-
mierten Umsetzung stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine entsprechende Word- beziehungs-
weise InDesign Vorlage auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Aus-
schreibungen fir Arbeitsmarktdienstleistungen (AMDL) > Vordrucke fir die Vertragsausfihrung "Standard”
> Berufsvorbereitende BildungsmaRnahmen fiir Menschen mit besonderem Férderbedarf nach § 117 SGB
Il zum Download zur Verfligung.

Erreichbarkeit/MaBnahmedurchfiihrung

Spétestens zwei Wochen vor dem MalRnahmebeginn, muss der Auftragnehmer Uber ein Buro am Malinah-
meort personlich erreichbar sein. Das Biro ist in dieser Zeit an mindestens drei Werktagen pro Woche in
der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr mit einer Fachkraft zu besetzen, die in der Malnahme auch zum Einsatz
kommt. Die telefonische Erreichbarkeit ist nicht ausreichend.

Diese Fachkraft muss fundierte Kenntnisse Uber die Malnahmeinhalte besitzen und Gber Erfahrungen mit
der jeweiligen Zielgruppe verfiigen. Sie berat nach Bedarf (potenzielle) Teilnehmende, gegebenenfalls de-
ren gesetzliche Vertreterin / gesetzlichen Vertreter und soweit gewiinscht bei Minderjahrigen deren El-
tern/Erziehungsberechtigte, sowie interessierte Betriebe iber das Malnahmeangebot. Hierzu ist entspre-
chendes Informationsmaterial vorzuhalten und aktiv anzubieten.

Wahrend der MaRnahmedurchfiihrung hat der Auftragnehmer von Montag bis Freitag zu den Ublichen Ge-

schaftszeiten die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen. Darlber hinaus ist die Mdglichkeit zu erdffnen,
telefonische oder elektronische Nachrichten zu hinterlassen. Termine fiir personliche Gesprache sind nach
Vereinbarung anzubieten und die Gesprache bei Bedarf kurzfristig durchzufuhren.

Teilnahme an der MaBnahme

Soweit in einem Agenturbezirk mehrere Rahmenvertrage bestehen, erfolgt die Unterbreitung des MalRnah-
meangebotes in die BvB-Reha, die dem Wohnsitz der teilnehmenden Person am nachsten liegt. Dies gilt
nicht, wenn in dieser BvB-Reha ein von der teilnehmenden Person praferiertes Berufsfeld nicht angeboten
wird oder die Platzkapazitat dieser BvB-Reha erschopft ist. In diesen Fallen erfolgt die Unterbreitung des
MaRnahmeangebotes in die BvB-Reha, die dann dem Wohnsitz der teilnehmenden Person am nachsten
liegt.

Der Auftragnehmer nimmt nur Teilnehmende auf, die von dem zustéandigen Bedarfstrager zugewiesen wur-
den. Die Zuweisung der Teilnehmenden durch den Bedarfstrager erfolgt im Regelfall unmittelbar nach Zu-
schlag. Dies erfolgt Uber die elektronische MalRnahmeabwicklung (EMAW).
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Eine Ablehnung einer vom Bedarfstrager benannten teilnehmenden Person durch den Auftragnehmer ist
nur mit einer Ausnahme mdglich: Es ist Auftragnehmern, die unter § 33 IfSG fallen, erlaubt, Teilnehmende,
die keinen Masernimpfschutz oder Masernimmunitatsnachweis vorlegen kénnen und ein Nachholen des
Impfschutzes ablehnen, abzuweisen, da sie sonst gegen das IfSG verstof3en.

Der Auftragnehmer informiert den Bedarfstrager unverziglich, wenn er eine teilnehmende Person ablehnt.
Die Beraterin / der Berater des Bedarfstragers dokumentiert den Sachverhalt in dem zustandigen IT-Fach-
verfahren. Im Rahmen eines zeitnahen Beratungsgespraches mit der teiinehmenden Person werden die
weiteren Schritte individuell abgestimmt.

Grundsatzlich orientiert sich die Unterbreitung eines MalRhahmeangebotes an den im Leistungsverzeich-
nis/Losblatt angegebenen Platzkapazitaten. In Einzelfallen kann eine Unterbreitung eines MaRnahmeange-
botes abweichend von den im Leistungsverzeichnis Losblatt festgelegten anteiligen Platzkapazitaten erfol-
gen.

Durch die Teilnahme an der BvB-Reha wird die Berufsschulpflicht nicht berthrt. Sofern der Berufsschulun-
terricht nicht durch die Berufsschule erfolgt beziehungsweise keine Berufsschulpflicht besteht, stellt der
Auftragnehmer die entsprechende theoretische Unterweisung sicher. Die Zeit fir den Berufsschulunterricht
ist in den Wochenstunden enthalten.

Es ist anzustreben, dass fiir die Teilnehmenden eigene Klassen in der Berufsschule gebildet werden. So-
weit zweckmafig und organisatorisch machbar, sollen Teilnehmende an Qualifizierungsbausteinen in die
entsprechenden Fachklassen der Berufsschule aufgenommen werden. Die organisatorische Verantwortung
liegt beim Auftragnehmer.

Sofern in den einzelnen Bundeslandern abweichende Regelungen bestehen (vergleiche Schulgesetze der
einzelnen Bundeslander), sind diese zu beachten. Sofern die Berufsschulpflicht Ianderspezifisch als Be-
rechtigung zur Teilnahme ausgestaltet ist, hat der Auftragnehmer darauf hinzuwirken, dass die Teilneh-
menden die Berufsschule besuchen.

Der zuweisende Bedarfstrager ist unverzuglich zu informieren, wenn das Erreichen des MalRnahmeziels
und/oder das Erreichen des Hauptschulabschlusses geféhrdet ist (zum Beispiel wegen haufiger Fehlzeiten)
oder Anhaltspunkte fiir einen drohenden Maf3nahmeabbruch vorliegen.

Die zustandige Beraterin / der zustandige Berater des jeweiligen Bedarfstragers entscheidet in Abstim-
mung mit dem Auftragnehmer Uber den Ausschluss einzelner Teilnehmender aus der Mallhahme bezie-
hungsweise den Abbruch. Dies gilt auch fur Teilnehmende, die durch ihr Verhalten den Erfolg der Mal}-
nahme gefdhrden oder deren Ablauf nachhaltig stéren.

Freiwerdende Platze kénnen jederzeit wahrend der gesamten Vertragsdauer durch den Bedarfstrager
nachbesetzt werden.

Die Teilnehmenden sind nach § 318 Absatz 2 Nr. 1 SGB Il verpflichtet, dem Auftragnehmer der Maf3-
nahme auf Verlangen Auskunft Gber den Eingliederungserfolg zu erteilen. Die Teilnehmenden sind hierliber
zu Beginn der MalRnahme zu informieren.

Des Weiteren ist der durch einen Auftragnehmerwechsel bedingte Ubergang beziehungsweise der Uber-
gang der teilnehmenden Person zwischen verschiedenen Bildungsgangen vorzubereiten. Hierbei stellt der
Auftragnehmer durch seine Aktivitaten sicher, dass ein reibungsloser Ubergang erméglicht wird. Dies soll
durch die Weitergabe der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LuV) in Textform, méglichst in einem
Ubergabegesprach erfolgen. Die Dateniibermittiung und die Durchfiihrung eines Ubergangsgespraches
sind nur mit Einwilligung der teilnehmenden Person, gegebenenfalls deren gesetzlicher Vertreterin / ge-
setzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minderjahrigen der Eltern / Erziehungsberechtigten zugelassen.
Der zustandige Bedarfstrager unterstiitzt diesen Prozess. Verantwortlich ist das fiir die Férderplanung zu-
standige Personal.

Fehltage

Eine Arbeitsunfahigkeit ist dem Auftragnehmer von der teilnehmenden Person unverziglich anzuzeigen
und ab dem ersten Tag der Arbeitsunfahigkeit durch eine arztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die arztli-
che Bescheinigung ist unverziiglich beim Auftragnehmer einzureichen. Die Teilnehmenden sind hieriiber
vom Auftragnehmer zu Beginn der MaRnahme zu informieren. Die teilnehmende Person gilt entsprechend
der Angaben der arztlichen Bescheinigung als entschuldigt.

Die Fehlzeiten sind im Ereignis Anwesenheitszeiten (vergleiche B.1.7 Hinweise zur Durchfihrung > Daten-
austausch zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer) entsprechend zu kennzeichnen. Fehlzeiten aus
wichtigem Grund kénnen vom Auftragnehmer wahrend der MaRnahmeteilnahme in angemessenem Um-
fang wie folgt anerkannt werden:

e arztlich nachgewiesene Krankheit (Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung der Arztin / des Arztes)

e \Wohnungswechsel

e Eheschliellung der teilnehmenden Person

Stand 03.03.2026 201-26-BvBReha-60064 Seite 20 von 50



Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Férderbedarf
§ 117 Abs. 1 S.1 Nr. 1bi. V. m. §§ 51 und 53 SGB IlI

e Schwere Erkrankung der Ehegattin / des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin / des eingetra-
genen Lebenspartners oder eines Kindes

¢ Niederkunft der Ehefrau, der eingetragenen Lebenspartnerin

Ableben der Ehegattin / des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin / des eingetragenen Le-

benspartners oder eines Kindes oder eines Eltern- oder Schwiegerelternteils

Wahrnehmung amtlicher, insbesondere polizeilicher oder gerichtlicher Termine

Ausubung 6ffentlicher Ehrenamter

Regelung sonstiger wichtiger persoénlicher Angelegenheiten und Teilnahme an religidsen Festen

Teilnahme an Einsatzen oder Ausbildungskursen im Rahmen des Gesetzes Uber die Erweiterung des

Katastrophenschutzes

Eine Verrechnung des Anspruchs auf Urlaub (unterweisungsfreie Zeit) mit unentschuldigten Fehlzeiten ist
nicht zulassig.

Betriebliche Praktika

Dem Auftragnehmer obliegt die Verantwortung fiir die Gewinnung der erforderlichen Anzahl geeigneter
Praktika. Der Auftragnehmer unterstiitzt die Teilnehmenden bei der Bewerbung um geeignete Praktikums-
stellen und Gbernimmt die Gewahrleistung fiir die ordnungsgemafie Durchfiihrung von Praktika und Qualifi-
zierungen. Hierzu gehoren insbesondere angemessene Praktikumsbedingungen, die Sicherstellung der
Betreuung der teilnehmenden Person wahrend des Praktikums sowie eine individuelle Vor- und Nachberei-
tung.

Der Anteil betrieblicher oder einrichtungsbezogener Praktika sollte grundsatzlich die Halfte der vorgesehe-
nen individuellen Férderdauer nicht Gberschreiten und kann bei Bedarf in Teilzeit durchgefihrt werden.
Wird aufgrund der individuellen Férder- und Qualifizierungsplanung ein héherer Anteil betrieblicher oder
einrichtungsbezogener Praktika als sinnvoll angesehen wird, ist im Vorfeld durch den Auftragnehmer die
Zustimmung der Beraterin / des Beraters der Agentur fir Arbeit einzuholen. Einrichtungsbezogene Praktika
kénnen unter anderem in Einrichtung zur Betreuung und Pflege von Kindern oder Alteren, von Menschen
mit Behinderungen oder in Krankenhadusern erfolgen. Darunter fallen nicht Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation nach § 51 SGB IX.

Der Zeitpunkt des Einstiegs in ein Praktikum ist abhangig von der individuellen Entwicklung der teilnehmen-
den Person.

Ubungseinrichtungen wie Ubungsfirmen oder -werkstatten diirfen dabei nicht anstelle von Praktika heran-
gezogen werden.

Die Praktikumsstellen missen grundsatzlich vom Wohnsitz der teilnehmenden Person aus im Rahmen der
Zumutbarkeitsregelungen des § 140 SGB Il erreichbar sein.

Zwischen Auftragnehmer, Praktikumsbetrieb und teilnehmender Person ist vor Beginn eines mindestens
zehntagigen Praktikums ein Praktikumsvertrag abzuschliel3en, bei einem Praktikum unter zehn Tagen
reicht ein in verkurzter Form ausgestellter Praktikumsvertrag.

Der Praktikumsvertrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Beginn/Ende und Dauer des Praktikums

2. Arbeitszeit

3. Verantwortliche Mitarbeiterin / verantwortlicher Mitarbeiter des Betriebes und des Auftragnehmers fiir
die Durchfiihrung des Praktikums

Zielsetzung des Praktikums (Orientierung, Qualifizierung, Eingliederung)

Praktikumsinhalt und zu vermittelnde Kenntnisse

Teilnahmebescheinigung/Zeugnis

Personliche Daten der Praktikantin / des Praktikanten; diese durfen ohne deren Einverstandnis / des-
sen Einverstandnis nicht Personen oder Institutionen auRerhalb des Auftraggebers oder des Auftrag-
nehmers bekannt gegeben werden. Hierfiir haftet der Betrieb auch fiir seine Mitarbeiterinnen/Mitarbei-
ter und Beauftragte/Beauftragten (§ 78 SGB X)

8. Haftung der teilnehmenden Person

Der verkirzte Praktikumsvertrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Beginn/Ende und Dauer des Praktikums

2. Arbeitszeit

3. Verantwortliche Mitarbeiterin / verantwortlicher Mitarbeiter des Betriebes und des Auftragnehmers fiir
die Durchfiihrung des Praktikums

4. Teilnahmebescheinigung

5. Personliche Daten der Praktikantin / des Praktikanten; diese dirfen ohne deren Einverstandnis / des-
sen Einverstandnis nicht Personen oder Institutionen auferhalb des Auftraggebers oder des Auftrag-
nehmers bekannt gegeben werden. Hierfiir haftet der Betrieb auch fiir seine Mitarbeiterinnen/Mitarbei-
ter und Beauftragte/Beauftragten (§ 78 SGB X)
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6. Haftung der teilnehmenden Person

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmafiig nachzuhalten, ob die vereinbarten Praktikumsinhalte und die
zu vermittelnden Kenntnisse wie vereinbart realisiert werden. Insbesondere bei Praktika mit der Zielsetzung
Qualifizierung und/oder Eingliederung wird zeitnah nach Praktikumsbeginn grundsatzlich ein Vorortkontakt
unter Beteiligung der verantwortlichen Mitarbeiterin / des verantwortlichen Mitarbeiters des Praktikumsbe-
triebs erwartet. Entsprechend des individuellen Bedarfs der teilnehmenden Person sind weitere Vorortkon-
takte durchzufiihren. Die Begleitung der Teilnehmenden wahrend des betrieblichen Praktikums orientiert
sich am individuellen Unterstiitzungsbedarf, umfasst jedoch mindestens einen personlichen Kontakt pro
Woche. Die Kontaktaufnahme findet auRerhalb der individuellen Arbeitszeiten im Praktikumsbetrieb oder in
Abstimmung mit dem Praktikumsbetrieb auch wahrend der Arbeitszeit statt. Wahrend der Praktika hat der
Auftragnehmer die Ubergreifenden Aufgaben wie zum Beispiel Bewerbungsaktivitdten sicherzustellen.

Vor Durchflihrung eines Praktikums mit dem Ziel der Einmiindung in eine Ausbildung oder sozialversiche-
rungspflichtige Beschaftigung ist die zustandige Beraterin / der zustandige Berater beim Bedarfstrager Gber
das geplante Praktikum zu informieren. Sofern aus Sicht des Bedarfstragers das ausgewahlte Praktikum
fur die angestrebte Eingliederung (Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschaftigung) nicht ge-
eignet erscheint, behalt sich der Bedarfstrager im Einzelfall vor, das Praktikum abzulehnen.

Der Auftragnehmer ist auch verpflichtet, regelmaRig nachzuhalten, ob die Berufswahlentscheidung der Teil-
nehmenden realisiert werden kann. Dies hat in enger Abstimmung mit der teilnehmenden Person zu erfol-
gen. Sofern sich der Berufswunsch gefestigt hat, ist dies dem Bedarfstrager umgehend mitzuteilen. Die
durch die Beraterin / den Berater der Agentur fir Arbeit versandten Vermittlungsvorschlage, sind bei der
Akquise nach Praktikums- und Ausbildungsplatzen einzubinden.

Betriebliche oder einrichtungsbezogener Praktika kénnen teilweise im Ausland durchgefihrt werden, sofern
die Teilnahme im Ausland fur die teilnehmende Person freiwillig ist, das Erreichen des MaRnahmeziels
nicht gefahrdet ist und das Einverstandnis des jeweiligen Bedarfstragers vorliegt. Zusatzlich ist zu beach-
ten, dass der im Ausland durchgefiihrte Teil im Verhaltnis zur Gesamtdauer der BvB-Reha angemessen ist
sowie die Halfte der vorgesehenen Forderdauer nicht tbersteigt.

Bei berufspraktischen Phasen im Rahmen von MalRnahmen der aktiven Arbeitsforderung nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) oder dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IIl) handelt es sich um
MaRnahmenbestandteile, bei denen die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Vordergrund
steht. Sie sind vom Anwendungsbereich des Mindestlohnes nicht erfasst. Der Gesetzgeber hat es als ent-
behrlich erachtet, berufspraktische Phasen im Rahmen von MaRnahmen der aktiven Arbeitsférderung nach
dem SGB Il und im Rahmen von Leistungen zur Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschafti-
gung nach dem SGB Il in den Katalog des Satzes 2 des § 22 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) aufzuneh-
men.

Nehmen junge Menschen mit Behinderungen parallel an der berufsbezogenen Deutschsprachférderung
des Bundesamtes fur Migration und Flichtlinge (BAMF) teil, ist die Freistellung der Teilnehmenden auch
wahrend der Praktikumszeiten sicherzustellen. Der Auftragnehmer unterrichtet den entsprechenden Trager
des BAMF- Sprachkurses Uber Umfang und Inhalt des Praktikums. Damit soll sichergestellt werden, dass
der Sprachunterricht die individuellen und spezifischen Bedarfe berlcksichtigt.

Teilnahmebescheinigung

Am Ende der BvB-Reha ist eine Bescheinigung Uber die Teilnahme in anspruchsvoller Form (auf Briefpa-
pier mit dem Logo des Auftragnehmers) auszustellen und mit Stempel und Unterschrift zu versehen. Der
Inhalt der Bescheinigung muss den Vorgaben des § 2 Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsver-
ordnung (BAVBVO) entsprechen und ist mit dem Bedarfstrager abzustimmen. Soweit Qualifizierungsbau-
steine eingesetzt worden sind, sind diese entsprechend §§ 3 bis 7 BAVBVO zu bescheinigen.

In der Bescheinigung muss zudem ausgewiesen werden, wenn die teilnehmende Person mit Beendigung
der BvB-Reha dem Niveau 1 oder 2 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) zuzuordnen ist.

Eine Zuordnung zu
- Niveau 1 liegt vor, wenn Teilnehmende mindestens vier Monate an der Mafinahme teilgenommen
haben und nicht die Voraussetzungen des Niveaus 2 erflllen.
- Niveau 2 liegt vor, wenn Teilnehmende
o im Rahmen der Mallnahme einen Hauptschulabschluss oder vergleichbaren Schulab-
schluss nachgeholt haben
o im Rahmen der MaRhahme mindestens einen oder mehrere Qualifizierungsbausteine mit
einem zeitlichen Vermittlungsumfang von 420 Stunden oder einen Ausbildungsbaustein
erfolgreich absolviert haben.

Bei einer entsprechenden Zuordnung der Teilnehmenden ist in der Teilnahmebescheinigung verbindlich
folgende Formulierung zu verwenden:
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.Der Abschluss ist im Deutschen und Europaischen Qualifikationsrahmen dem Niveau... zugeordnet®.

Datenaustausch zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer

Allgemeines

Die MaRBnahmeabwicklung beziehungsweise der Austausch von Daten zwischen Bedarfstrager und Auf-
tragnehmer erfolgt fir alle Teilnehmenden grundsatzlich elektronisch tiber EMAW. Ausnahmen der elektro-
nischen Datenlbermittlung sind im fachlichen Infopaket EMAW sowie unter B.1.7 Hinweise zur Durchfiih-
rung > Datenaustausch zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer > Informationskategorien und Berichts-

pflichten geregelt.
EMAW ist eine Plattform, die die Kommunikation zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer in standardi-

sierter Form ermdglicht. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die Kommunikation iber EMAW spa-
testens 14 Kalendertage nach Zuschlagserteilung seitens des Auftragnehmers ermoglicht wird.

Der Datenaustausch erfolgt Uber einen Web-Server im Internet durch Upload von Zip-Archiven. Diese ent-
halten je Ubermittelte Nachricht eine XML-Schnittstellendatei mit den benétigten Informationen und gegebe-
nenfalls standardisierten PDF-Dokumenten. Die Dateiinhalte, die mittels XML-Format Gbergeben werden
sollen, sind in einer XSD-Schema-Datei spezifiziert.

Die mit der EMAW verbundenen Kosten sind Bestandteil des Angebotspreises und entsprechend einzukal-
kulieren.

Weitere Informationen — fachliches Infopaket und technisches Infopaket — stehen im Internet auf der Home-
page der BA unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bildungstrager > Elektro-
nische MaRnahmeabwicklung - EMAW zum Download zur Verfligung. Diese sind zwingend zu beachten.

Server- und Softwarelésung
Welche Server- und Softwarelésung im Rahmen der EMAW angestrebt wird, hat der Bieter bei Angebots-
abgabe mitzuteilen (siehe A.6, A_Allgemeine_Hinweise, Datei D.4).

Die fur den Datenaustausch erforderliche Server- und Softwarelésung kann vom Auftragnehmer selbst
oder durch eine beauftragte Dritte / einen beauftragten Dritten (externen Provider) bereitgestellt werden.
Far den Datenaustausch mit EMAW ist fur den Zugriff auf den Kommunikationsserver der BA ein Zertifikat
erforderlich. Sofern noch kein Zertifikat vorliegt, hat der Auftragnehmer spatestens zwei Arbeitstage nach
Zuschlagserteilung telefonisch unter der Rufnummer 0911/424221 Kontakt mit der BA aufzunehmen. Auf
Anforderung ist hierzu neben der ausgeflillten und ausgedruckten Datei D.4 eine Kopie des Zuschlags-
schreibens vorzulegen. Das Zertifikat fir die EMAW wird via E-Mail und einer PIN auf dem Postweg durch
das IT-Systemhaus der BA an den Softwareprovider versandt. In der ersten E-Mail aus dem Postfach "IT-
Systemhaus-Vertrauensdienste" wird der Softwareprovider per Link eingeladen, das Zugriffszertifikat her-
unterzuladen. Aktiviert wird das Zugriffszertifikat mittels Passwort, welches Uber einen Link angezeigt wer-
den kann, der mit einer zweiten E-Mail auch aus dem Postfach "IT-Systemhaus-Vertrauensdienste ver-
sandt wird. In einer dritten Mail aus dem Postfach "Zentrale VAM-Kundeninfo" erhalten die Softwareprovi-
der eine Anleitung zur Verwaltung ihres Client-Zertifikats.

Sofern sich der Auftragnehmer eines externen Providers bedient, ist zu beachten, dass nur solche Dritte
zugelassen werden, bei denen zusatzlich zur vorgenannten Zertifizierung noch eine ,Vereinbarung tber
den Austausch von Daten Uber die BA-XML-Schnittstelle im Rahmen der EMAW abgeschlossen wird. Ein
Muster dieser Vereinbarung ist dem technischen Infopaket als Anlage beigefiigt.

Bei Einschaltung eines Providers sind Artikel 28 DSGVO und § 80 SGB X zu beachten. Der Provider ist
vom Auftragnehmer auf die Einhaltung der sich aus dem Vertrag ergebenden Pflichten, insbesondere auf
die Einhaltung der Regelungen der Vertragsbedingungen zum Datenschutz und zu den Informationspflich-
ten sowie zum Prifrecht hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Provider diese
Bestimmungen in selber Weise einhalt wie der Auftragnehmer selbst.

Realisiert der Auftragnehmer eine eigene Server- und Softwareldsung, gelten die Rechte und Pflichten der
8§ 2 und 3 der ,Vereinbarung Uber den Austausch von Daten tGber die BA-XML-Schnittstelle im Rahmen
der EMAW* entsprechend.

Fir den elektronischen Datenaustausch des jeweiligen Vertrages tiber EMAW ist nur ein Provider zugelas-
sen. Bei Bietergemeinschaften haben sich die einzelnen Mitglieder auf einen gemeinsamen Provider fest-
zulegen.

Eine anschliefiende Aufteilung und Weiterleitung der Daten an die Beteiligten einer Bietergemeinschaft so-
wie die Nutzung weiterer Server- und Softwareldsungen ist unter Beachtung von Artikel 32 DSGVO zulas-
sig. Hierbei ist sicherzustellen, dass eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter des Bevollmachtigten der Bieterge-
meinschaft unmittelbar aussagefahig zu mallnahmebezogenen Informationen (zum Beispiel zur Verfiigbar-
keit freier Platzkapazitaten) ist.
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Der Wechsel des Providers im MaRnahmeverlauf sowie bis zu zwei Jahre nach Beendigung des Vertrags-
verhaltnisses ist nur zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass alle im bisherigen MalRnahmeverlauf Gber
EMAW ausgetauschten XML-Ereignisse unter Einhaltung des Datenschutzes an den neuen Provider Uber-
geben werden und nach vollstandiger Dateniubergabe die Daten beim bisherigen Provider umgehend und
vollstandig geléscht werden.

Informationskategorien und Berichtspflichten

Die Uber EMAW auszutauschenden Daten sind in drei Informationskategorien gebiindelt. Innerhalb dieser
Informationskategorien sind Ereignisse definiert, deren Daten zu bestimmten Terminen dem Bedarfstrager
zuzuleiten sind. Dazu besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht des Tragers nach § 318 SGB Il und § 61
SGB II. Einer Einwilligung der Teilnehmenden zur Datenlbermittlung bedarf es daher nicht.

Das sind:

a) Informationen zum Eintritt der teilnehmenden Person
- Ruckmeldung uber die mégliche Teilnahme
- tatsachlicher Eintritt/Nichteintritt (ist an dem Tag zu melden, der als Eintrittstermin festgelegt wurde)

b) Informationen zum MaRnahmeverlauf der teilnehmenden Person
- Anwesenheitszeiten
o einmal zum 9. Kalendertag des Folgemonats
o abdem 10. Kalendertag sind die Angaben nicht mehr veranderbar

- Luv
Start-LuV:
o spatestens zwei Wochen nach Ende der Kompetenzanalyse
Verlaufs-LuV:
o spatestens sechs Monate nach MalRnahmebeginn (mit Informationen zum Ver-
lauf und bisherigen Stand der Forderzielbereiche) und
o sechs Wochen vor Malnahmeende (mit Informationen zum Verlauf und bishe-
rigen Stand der Forderzielbereiche)
Abschluss-LuV:
o spatestens am letzten Tag der Teilnahme
- MaRnahmeverlangerung

o anlassbezogen (zusatzlich zur erforderlichen LuV)
o spatestens drei Wochen vor einer Malinahmeverlangerung

- Kommunikation vom Auftragnehmer )
o anlassbezogen, zum Beispiel Herstellung der Ausbildungsreife, Erganzung/An-
derung der Berufswiinsche, drohender MalRhahmeabbruch

- Mitteilung Praktikumsvergitung
o anlassbezogen
o zeitnah, nach Bekanntwerden Uber die Zahlung einer Praktikumsvergutung

Je nach Anlass sind demnach drei Arten einer LuV zu unterscheiden: Start-LuV, Verlaufs-LuV und Ab-
schluss-LuV. Die LuV sind verbindlich nach Mafigabe der dem fachlichen Infopaket zu EMAW beigefligten
Muster-LuV fur BvB zu gliedern. Die Forder- und Qualifizierungsplanung hat sich ebenfalls an dieser Struk-
tur zu orientieren.

c) Informationen zum Austritt und Verbleib der teilnehmenden Person
- Austritts- und Verbleibsmeldung

o tagesaktuell, spatestens am letzten Tag der tatséchlichen Teilnahme

o bei einem vorzeitigen nicht regularen Austritt ist ein Austritts- und Verbleibs-
grund mitzuteilen

o beireguldarem Austritt ist nur ein Verbleibsgrund anzugeben

o zuséatzlich sind die Angaben zum Ziel nachtraglicher Erwerb des Hauptschul-
abschlusses beziehungsweise eines gleichwertigen Schulabschlusses zu
Ubermitteln

LuV
Die jeweilige LuV ist der teilnehmenden Person vor Ubermittlung bekannt zu machen. Der Auftragnehmer
hat den elektronischen Kommunikationsprozess fir die Teilnehmenden ebenfalls transparent zu machen
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und ist verpflichtet die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung vor Weitergabe an die BA mit der teilnehmen-
den Person zu besprechen und ihr eine Mehrfertigung auszuhéndigen. Sollte es im Einzelfall nicht méglich
sein, die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung mit der teiinehmenden Person zu besprechen (zum Beispiel
weil diese nicht mehr erreichbar ist), ist dies dem Bedarfstrager bei der Ubermittlung mitzuteilen.

Tatsachen, die fiir die Leistung relevant sein kénnen

Informationen Uber Sachverhalte, die zu den besonders sensiblen Daten der Artikel 9 und 10 der DSGVO
gehdren oder denen gleichgestellt sind (zum Beispiel Haft) oder Tatsachen, die dem Schutz des § 203
StGB unterliegen, dirfen nicht Gber EMAW Ubermittelt werden. In solchen Fallen ist der Postweg zu wah-
len. Auf das Einwilligungserfordernis wird hingewiesen. Die Einwilligung ist zu dokumentieren.

Medizinische Diagnosen, physische und psychische Erkrankungen oder festgestellte funktionsbedingte Be-
hinderungen durfen nicht im Rahmen von EMAW mitgeteilt beziehungsweise Ubermittelt werden.

Sofern hierzu Abstimmungen erforderlich sind und die teiinehmende Person ihr Einverstandnis erklart hat,
hat dies im Rahmen eines personlichen Gesprachs mit der zustandigen Beraterin / dem zusténdigen Bera-
ter zu erfolgen.

Naheres ist dem fachlichen Infopaket in der jeweils aktuell veréffentlichten Version zu entnehmen.

Berechtigungskonzept

Aus datenschutzrechtlichen Griinden ist bei EMAW nur die direkte Kommunikation zwischen der zustandi-
gen Beraterin / dem zustandigen Berater der teilnehmenden Person beim Bedarfstrager und der zustandi-
gen Person fiir die teiinehmende Person beim Auftragnehmer zulassig.

Die Zugriffsrechte zu dem Datenbestand der teilnehmenden Person sind daher vom Auftragnehmer in ei-
nem differenzierten Berechtigungskonzept festzulegen. Das Berechtigungskonzept ist dem zustandigen
REZ spéatestens bis zum Beginn der Maflnahme vorzulegen.

Naheres ist dem technischen Infopaket in der jeweils aktuell veréffentlichten Version zu entnehmen.

B.1.8 Vertragsgestaltung

Rahmenvertrag

Der Bedarfstrager ist jedoch verpflichtet, fir die gesamte MaRnahme die Mindestplatzzahl nach dem Leis-
tungsverzeichnis/Losblatt abzunehmen. Die Mindestplatzzahl betragt 70 % der Gesamtplatzzahl. Ergeben
sich bei der Berechnung Bruchteile, ist stets auf volle Platze aufzurunden.

Die Vergltung erfolgt fir die Mindestplatzzahl platzbezogen und fiir weitere Teilnehmende oberhalb der
Mindestplatzzahl teiinehmendenbezogen (vergleiche § 27 der Vertragsbedingungen).

Uber die Mindestplatzzahl hinaus kann der Bedarfstrager jederzeit weiteren Teilnehmenden bis zur Héhe
der Gesamtplatzzahl nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt Malinahmeangebote unterbreiten.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Unterbreitung von MaRnahmeangeboten oberhalb der Min-
destplatzzahl.

Sofern der Bedarfstrager bereits ab Vertragsbeginn mehr Platze als die im Leistungsverzeichnis/Losblatt
angegebene Mindestplatzzahl bendtigt und er dies dem Auftragnehmer unmittelbar nach Zuschlagsertei-
lung, spatestens jedoch vier Wochen vor Vertragsbeginn mitteilt und dadurch die unter B.1.4.2 genannten
Prozentzahlen an Platzen (10er-Prozentschritte) erreicht werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen,
dass das entsprechende Personal hierfir ab Vertragsbeginn zur Verfligung steht.

Die Unterbreitung von MalRnahmeangeboten erfolgt durch den Bedarfstrager.

B.1.9 Angebotspreis/Vergqgiitung

B.1.9.1 Angebotspreis
Der Angebotspreis ist der Monatspreis je Platz.

Im Rahmen des Angebotspreises sind alle mit der Durchfiihrung der MalRnahme in unmittelbarem Zusam-
menhang stehenden Kosten zu bertcksichtigen, dies gilt insbesondere fiir:

e Kosten flr erforderliche Lehr- und Lernmittel, die den Teilnehmenden unentgeltlich zur Verfiigung ge-
stellt werden mussen (hierzu gehdren nicht die im Rahmen des Berufsschulunterrichts bendtigten Lehr-
und Lernmittel)

e Kosten flr die Malnahmedurchfiihrung (zum Beispiel Raume, Personal inkl., Urlaubs- und Krankheits-
vertretung)
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o samtliche Kosten fir Belohnungssysteme, Events, Angebote zur Motivation der Teilnehmenden geman
B.2.4 (zum Beispiel im Zusammenhang mit den Tagesfreizeiten anfallende Fahrkosten, Kosten flr ge-
gebenenfalls zusatzliche Personalkapazitaten und Kinderbetreuungskosten; als Kinderbetreuungskos-
ten gelten unter anderem Kindergarten-/Hortgeblihren, Kosten fiir Tagespflegepersonen, Mehraufwen-
dungen fiir die Betreuung bei Nachbarn und Verwandten.)

¢ notwendige Kosten flir Arbeitskleidung und -gerate einschlielich der auf Grundlage von Unfallverhi-
tungsvorschriften notwendigen Arbeitsschutzkleidung und -ausristung

e Kosten fir EMAW

e Kosten fur Bewerbungen (Bewerbungsmaterialien inkl. Versendung von Bewerbungsunterlagen) und
Reisekosten zur Vorstellung bei Praktikumsbetrieben

e Kosten flr im Ausland durchgefiihrte Teile der BvB-Reha (zum Beispiel Auslandspraktika) inkl. fir diese
zusatzlich anfallenden Versicherungsbeitrage (mit Ausnahme von gegebenenfalls fir im Ausland durch-
gefuhrte Teile der BvB-Reha zusatzlich fur die Teilnehmenden anfallenden Fahrkosten, Kosten fiir Un-
terkunft und Verpflegung sowie Kinderbetreuungskosten, die nicht im Angebotspreis zu berticksichtigen
sind)

e gegebenenfalls zusatzliche Fahrkosten fiir Fahrten zwischen unterschiedlichen Schulungsstatten am
MaRnahmeort,

e Kosten flr die Weiterbildung im Rahmen der rehabilitationsspezifischen Qualifizierung des Personals,

o Kosten flr die Werkstatten/Praxisraume (inklusive Repair Cafés, Upcycling-Angeboten, etc.)

e Kosten in Zusammenhang mit Projektarbeiten

e Absicherung (Versicherung) gegen Schaden, die die Teilnehmenden wahrend der MalRnahmedauer —
auch gegenuber Dritten — verursachen. Dies gilt nicht fiir grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz. (siehe § 29
der Vertragsbedingungen)

¢ Prifungsgebiihren (siehe nachfolgend)

e mogliche Kosten fiir den Besuch des FablLabs / der FabLabs / Schiilerlabore
e Kosten, die durch gesetzliche Auflagen (zum Beispiel Verordnungen zum Gebot des Gesundheitsschut-
zes) entstehen

Hinweis
Die erforderliche Arbeitskleidung ist den Teilnehmenden durch den Auftragnehmer leihweise zur Verfigung
zu stellen. Dem Auftragnehmer obliegt die regelmaRige Reinigung der Arbeitskleidung.

Die den Teilnehmenden auf Grundlage von Unfallverhltungsvorschriften zur Verfligung gestellte notwen-
dige Arbeitsschutzkleidung geht in deren Eigentum Uber.

Von den Landern werden grundsatzlich keine Priifungsgebiihren zum nachtraglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses beziehungsweise eines gleichwertigen Schulabschlusses erhoben. Im Land Hessen ist
die Teilnahme an der Wiederholungspriifung gebihrenpflichtig.

Hinsichtlich weiterer Kostenbeteiligungen der Lander sind die Regelungen des § 27 Absatz 3 der Vertrags-
bedingungen zu beachten.

Sofern dem Auftragnehmer zusatzliche Kosten fir zu stellende Raumlichkeiten aufgrund des parallel statt-
findenden BAMF-Sprachkurses entstehen, sind diese nicht in den Angebotspreis zu kalkulieren, sondern
zwischen Auftragnehmer und Trager des BAMF-Sprachkurses abzuwickeln. Fahrkosten, die den Teilneh-
menden wegen der Teilnahme an der berufsbezogenen Deutschsprachférderung gegebenenfalls entste-
hen, sind nicht Bestandteil der MalRnahmekosten.

B.1.9.2 Individuelle Leistungen auBerhalb des Angebotspreises

Fahrkosten

Fahrkosten zu den Praktikumsbetrieben und zur Berufsschule gehoéren nicht zu den MaRnahmekosten und
werden im Rahmen der Berufsausbildungsbeihilfe durch den jeweiligen Bedarfstrager an die Teilnehmen-
den erstattet.

Behinderungsbedingte zusitzliche Leistungen

Sofern im Einzelfall behinderungsbedingt zusatzliche Leistungen (zum Beispiel Einsatz einer Gebarden-
sprachdolmetscherin / eines Gebardensprachdolmetschers fir Teilnehmende mit Hér-/Sprachbehinderun-
gen) oder behinderungsspezifische Arbeitsmittel zur Durchflihrung/Fortsetzung der MalRnahme notwendig
sind, sind diese einzelfallbezogen bei dem zustandigen Rehabilitationstrager (in der Regel Bedarfstrager)
zu beantragen.

Im Einzelfall notwenige technische Arbeitshilfen zur Durchfihrung/Fortsetzung der MalRnahme sind durch
die Teilnehmenden, gegebenenfalls unter Einbeziehung des Auftragnehmers, bei dem zustandigen Reha-
bilitationstrager (i. d. R. Bedarfstrager) zu beantragen.

Stand 03.03.2026 201-26-BvBReha-60064 Seite 26 von 50



Berufsvorbereitende Bildungsmalinahmen fir Menschen mit besonderem Férderbedarf
§ 117 Abs. 1 S.1 Nr. 1bi. V. m. §§ 51 und 53 SGB IlI

Bewerbungskosten
Die nachgewiesenen Kosten fur Bewerbungen um eine Ausbildungsstelle kbnnen den Teilnehmenden auf
Antrag individuell Gber das Vermittlungsbudget vom Bedarfstrager erstattet werden.

Fihrungszeugnis

Sofern bei Praktikumsbetrieben die Vorlage eines aktuellen Flihrungszeugnisses erforderlich ist, werden
die Kosten auf Einzelnachweis durch den Bedarfstrager erstattet (Hinweis: Fir SGB II-Kunden kann es
regionale Unterschiede in der Kostenerhebung, fir Dokumente dieser Art geben. Es besteht beispielsweise
die Moglichkeit mit entsprechendem Nachweis (zum Beispiel Bewilligungsbescheid Biirgergeld) diese
Dokumente bei den zustandigen Behorden kostenfrei zu erhalten).

Belehrung nach § 43 IfSG

Bei bestimmten Berufen beziehungsweise Berufsbereichen sind die Teilnehmenden aus seuchenhygieni-
schen Griinden nach § 43 IfSG zu belehren und gegebenenfalls arztlich zu untersuchen. Die erstmalige
Belehrung und gegebenfalls erforderliche arztliche Untersuchung ist rechtzeitig vom Auftragnehmer tber
das zustandige Gesundheitsamt zu veranlassen und wird bescheinigt. Kosten, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der MalRnahme stehen, kdnnen nach Einzelfallprifung und Nachweis durch den Bedarfs-
trager erstattet werden.

Hinweis: Fiir SGB IlI-Kunden kann es regionale Unterschiede in der Kostenerhebung, fiir Dokumente dieser
Art geben. Es besteht beispielsweise die Moglichkeit mit entsprechendem Nachweis (zum Beispiel
Bewilligungsbescheid Biirgergeld) diese Dokumente bei den zustandigen Behorden kostenfrei zu erhalten.)
(Hinweis: Die Kostenerhebung fiir Dokumente dieser Art kdnnen regional/kommunal unterschiedlich sein
und beispielsweise fir verschiedene Gruppen zum Beispiel Kunden des SGB Il kostenfrei sein.).

Erfolgsbezogene Vermittlungspauschale

Fir jede nachhaltige Vermittlung in eine betriebliche Berufsausbildung im Sinne des § 57 Absatz 1 SGB IlI
(staatlich anerkannte Ausbildungsberufe nach dem BBIiG, der HwO, dem Seearbeitsgesetz und nach Teil 2
des Pflegeberufegesetzes) wird eine erfolgsbezogene Vermittlungspauschale nach Mallgabe des § 27 der
Vertragsbedingungen gezahlt. Dies schliel3t Ausbildungen nach § 66 BBiG / § 42r HWO (§ 42m HwO alte
Fassung) mit ein.

Verpflegungskostenpauschale

Die Teilnehmenden erhalten vom Bedarfstrager einen Zuschuss zu den Verpflegungskosten. Zu den Maf3-
nahmekosten gehoért daher weder ein Zuschuss zu den Verpflegungskosten noch die Bereitstellung einer
Mittagsmahlzeit.

B.1.10 Umsatzsteuer

§ 4 Nr. 15b Umsatzsteuergesetz (UStG)
Die Voraussetzungen flr eine Steuerbefreiung von Arbeitsmarktdienstleistungen nach dem SGB Il und
SGB lll regelt § 4 Nr. 15b UStG.

Umsatzsteuerfrei sind danach, ,Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Leis-
tungen der aktiven Arbeitsférderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch und vergleichbare Leistun-
gen, die von Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen mit sozialem Charakter er-
bracht werden.

Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen,

a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind,

b) die fir ihre Leistungen nach Satz 1 Vertrage mit den gesetzlichen Tragern der Grundsicherung fir Ar-
beitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen haben oder

c) die fur Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, Vertrage mit juristischen Personen des
offentlichen Rechts, die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt durchfiih-
ren, geschlossen haben.*

(§ 4 Nr. 15b UStG in der Fassung vom 18.07.2017)

§ 4 Nr. 21 Buchst. a) UstG

Abschnitt 4.21.2 Absatz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 01.10.2010 (BStBI | S.
846) in der konsolidierten Fassung (Stand 26.04.2022) fiihrt zu den Voraussetzungen fiir eine Steuerbefrei-
ung gemal § 4 Nr. 21 Buchst. a) des UStG aus:

,Die Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche Fortbildung und die be-
rufliche Umschulung; die Dauer der jeweiligen MalRnahme ist unerheblich (vergleiche Artikel 44 der
MwStVO). Dies sind unter anderem MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne
von § 45 SGB Il mit Ausnahme von § 45 Absatz 4 Satz 3 Nr. 2 und Absatz 7 SGB Ill, Weiterbildungsmalf}-
nahmen entsprechend den Anforderungen der §§ 179, 180 SGB Ill, Aus- und WeiterbildungsmalRnahmen
(einschlieRlich der Berufsvorbereitung und der blindentechnischen und vergleichbaren speziellen Grund-
ausbildung zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen) im Sinne von § 112 SGB Il
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sowie berufsvorbereitende, berufsbegleitende beziehungsweise aullerbetriebliche MalRnahmen nach §§
48,130 SGB 1ll, §§ 51, 53 SGB I, §§ 75, 76 SGB |l beziehungsweise § 49 SGB lIl, die von der BA und -
Uber § 16 SGB Il — den Tragern der Grundsicherung fir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il geférdert
werden. Mit ihrer Durchfiihrung beauftragen die BA und die Trager der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende
nach §§ 6, 6a SGB Il in manchen Fallen gewerbliche Unternehmen oder andere Einrichtungen, zum Bei-
spiel Berufsverbande, Kammern, Schulen, anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen, die iber ge-
eignete Ausbildungsstatten verfiigen. Es ist davon auszugehen, dass die genannten Unternehmen und an-
dere Einrichtungen die von der BA und den Tragern der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a
SGB Il geforderten Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungsmaflinahmen im Rahmen einer berufsbil-
denden Einrichtung im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a UStG erbringen.”

Fir die aufgefuhrten MalRnahmen wird, sofern sie Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind, besta-
tigt, dass sie die zu bescheinigenden Voraussetzungen gemaf § 4 Nr. 21 Buchst. a) Doppelbuchst. bb)
UStG erflllen. Sie bereiten auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts
abzulegende Priifung ordnungsgemaf vor. Diese Bestatigung tritt im Rahmen des vereinfachten Verfah-
rens an die Stelle der Bescheinigung der zustandigen Landesbehorde.

Das in Abschnitt 4.21.5 Absatz 5 UStAE geregelte vereinfachte Verfahren ist nur zulassig, wenn die fiir die
Erteilung der Bescheinigung zustandige Landesbehdrde sich mit der Anerkennung einverstanden erklart
hat und von der BA beziehungsweise dem Jobcenter hierauf in der Bestatigung hingewiesen wird. Bei Be-
ginn des Vergabeverfahrens konnten Einverstandniserklarungen — generell fir die vom Abschnitt 4.21.2
Absatz 3 Satz 2 UStAE erfassten Mallnahmen — fur alle Bundeslander bericksichtigt werden.

B.1.11_Sozialversicherung

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden zur Sozialversicherung unter Beachtung des Krankenkassen-
wahlrechtes anzumelden und die Sozialversicherungsnummer unverziglich dem zustandigen Bedarfstra-
ger mitzuteilen. Die Mitteilung der Sozialversicherungsnummer erfolgt in der Regel mit der Eintrittsmeldung.
Sofern sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, kann sie nachgereicht werden.

Die Beitrage zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung
sind vom Auftragnehmer abzuflihren. Fir die Bemessung der Sozialversicherungsbeitrage gilt als
monatliche beitragspflichtige Einnahme ein Arbeitsentgelt in Hohe von 20 % der aktuellen monatlichen
BezugsgroRe. Bei der Beitragsberechnung zur Krankenversicherung ist nicht der kassenindividuelle
Zusatzbeitrag sondern der durchschnittliche Zusatzbeitrag zu berticksichtigen nach § 242 Absatz 3 Nr. 2
SGB V.

Der Zusatzbeitrag fir Kinderlose zur Pflegeversicherung ist nicht abzuflihren. Die BA zahlt fir alle
Leistungsbezieher einen pauschalen Beitrag nach § 60 Absatz 7 Satz 1 SGB XI.

Die Beitrage werden auf Antrag vom zustandigen Kostentrager pro teilnehmender Person monatlich nach-
traglich erstattet, sie sind nicht Bestandteil der Malnahmekosten. Dabei sind die Werte der Tabelle zu be-
rucksichtigen, welche zwischen der BA und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkasse (GKV SV)
abgestimmt ist.

Im Internet steht unter www.arbeitsagentur.de > Privatpersonen > Menschen mit Behinderungen > weitere
Downloads > Finanzielle Hilfen/Hinweise zur Sozialversicherung sowohl der Antrag auf Erstattung der Bei-
tragsaufwendungen als auch die abgestimmte Tabelle zu den Erstattungsbeitragen fiir die Sozialversiche-
rung von Rehabilitandinnen/Rehabilitanden zur Verfiigung.

Die Teilnehmenden sind Uiber die BA als Rehabilitationstragerin in der Unfallversicherung abgesichert.
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B.2 Beschreibung der Leistung und deren Qualitdtsstandards

B.2.1 Allgemeine Grundsatze der Ausgestaltung und Durchfiihrung

Um eine auf die Bedurfnisse der Teilnehmenden passende und zugeschnittene Férderung und Qualifizie-
rung zu ermoglichen, beinhaltet die Férderstruktur die nachfolgend beschriebenen Elemente:

Individualisierung von Forder- und Qualifizierungsverlaufen und Binnendifferenzierung

Innerhalb der BvB-Reha wird ein breit gefachertes Forder- und Qualifizierungsangebot vorgehalten,
das sich an den individuellen Fahigkeiten und Fertigkeiten, dem aktuellen Leistungsstand der Teilneh-
menden und dem Bedarf des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes orientiert.

Flexibilitdt und Durchlassigkeit i
Der Auftragnehmer hat flexible Ein- und Austritte sowie zeitnahe Ubergange in andere passgenaue
Bildungsangebote zu ermdglichen.

Transparenz und Partizipation

Die Teilnehmenden sind aktiv am Forder- und Qualifizierungsverlauf zu beteiligen. Mit den Teilneh-

menden ist abzustimmen, wie die Unterstiitzung seitens des Auftragnehmers erfolgen soll, damit sie
fur ihren beruflichen Werdegang Verantwortung tibernehmen. Die Selbstverantwortung der Teilneh-
menden fir ihre persdnliche Lebens- und Berufsbiografie soll geférdert werden.

Kompetenzentwicklung

Die Forderung und Entwicklung von Grundkompetenzen im Rahmen einer ganzheitlichen Persoénlich-
keitsentwicklung stellt eine Querschnittaufgabe dar. Sie wird durch eine ressourcen- und kompetenz-
orientierte, individuelle Entwicklungsbegleitung unterstiitzt. Abgestimmt auf die individuellen Bedarfe
werden vorhandene Kompetenzen geférdert und Defizite abgebaut, um eine mdglichst nachhaltige
Integration in Ausbildung oder Beschaftigung zu erreichen.

Adressaten- und zielgruppengerechte Ausgestaltung und Lernsettings

Eine adressaten- und zielgruppengerechte Ausrichtung des Angebots ist Grundlage fir eine Partizipa-
tion der Teilnehmenden und fir den Erfolg der MalRnahme. Die Bedarfe und Wiinsche der Teilneh-
menden werden ernst genommen und diesen offen gegenliber begegnet. Ziel ist ein offener, respekt-
voller und vertrauensvoller Umgang zwischen den Teilnehmenden untereinander sowie dem Bildungs-
personal. Dieses soll Konflikte friihzeitig erkennen und ermdglichen, zeitnah darauf zu reagieren.

Die Lernsettings sollen fur die Teilnehmenden motivierend aufgebaut sein. Durch projektorientierten
und handlungsorientierten Unterricht sollen Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Kreativi-
tat und Zusammenarbeit sowie das kritische Denken geférdert werden. Entsprechende regionale An-
gebote, wie zum Beispiel FabLabs beziehungsweise Schulerlabore, Projektarbeiten oder kreatives
Lernen sollen zur Inhaltsvermittlung eingesetzt werden. Fur die Unterstiitzung der férderpadagogi-
schen Arbeit sowie junger Menschen in ihrer beruflichen Orientierung kann das Angebot vom Bundes-
institut fur Berufsbildung (BIBB) zynd.de genutzt werden. Mithilfe der interaktiven Lernmodule
(Playlets), die einem selbstreflexivem Ansatz folgen, kénnen die berufsbezogenen Entscheidungs- und
Problemlésekompetenzen der Teilnehmenden gestarkt werden.

B.2.2 Angebotsstruktur

Die BvB-Reha gliedert sich inhaltlich in eine vorangestellte Kompetenzanalyse und in finf bedarfsgerecht
einzusetzende Forderzielbereiche, die modulare Forder- und Qualifizierungssequenzen beinhalten:

e Kompetenzanalyse

Forderzielbereich ,,Grundkompetenzen®
Forderzielbereich ,Berufsorientierung/Berufswahl*
Forderzielbereich ,Berufliche Grundfahigkeiten®
Forderzielbereich ,Berufsspezifische Qualifizierung®
Forderzielbereich ,Erwerb Hauptschulabschluss®
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Herstellen der Ausbildungsreife / der beruflichen Handlungsfihigkeit

Forderzielbereiche

Berufsorientierung/ Berufliche Berufsspezifische
Grundkompetenzen Berufswahl >> Grundfahigkeiten >> Qualifizierung >

Forder- und Qualifizierungssequenzen

» Allgemeiner
Grundlagenbereich

» Sprachférderung

» Schlisselkompetenzen

» Digitale Kompetenzen

3 IT- und Medienkompetenz

> Arbeits- und Sozialverhalten

» Betriebliche
Grundfertigkeiten

» Bewerbungstraining

Betriebliche Qualifizierung
Arbeitsplatzbezogene
Einarbeitung
Ubergangsmanagement
Nachbetreuung

»  Erprobung von
Berufsbereichen

»  Betriebsnahe/ betriebliche
Qualifizierungsphasen

»  Berufswahlkompetenz

¥ ¥

¥ ¥

Kompetenzanalyse (Basis der individuellen Forder- und Qualifizierungsplanung)

Abbildung 1 — Schaubild — Aufbau und Ablauf einer BvB —

Die jeweiligen Forderzielbereiche bilden den Rahmen fiir ein modulares Angebot von Férder- und Qualifi-
zierungssequenzen und sind damit ein Instrument der Binnendifferenzierung der BvB-Reha. Die individu-
elle Teilnahme an den Modulen und deren zeitlicher Rahmen leitet sich aus den Ergebnissen der Kompe-
tenzanalyse ab, orientiert sich am personlichen Unterstiitzungsbedarf, der Interessenlage, den individuellen
Rahmenbedingungen und dem Lerntempo der teilnehmenden Person, dies jedoch unter Berlcksichtigung
organisatorischer und wirtschaftlicher Grenzen beim Auftragnehmer. Die zeitliche Abfolge der Foérderzielbe-
reiche beziehungsweise der Forder- und Qualifizierungssequenzen vereinbart die Bildungsbegleitung mit
der teilnehmenden Person. Fir alle ausgewahlten und notwendigen Forder- und Qualifizierungssequenzen
sind Ziele zu definieren.

Es ist denkbar, dass einzelne Teilnehmende in den jeweiligen Foérderzielbereichen wenig oder keine Unter-
stlitzung bedirfen. Dafir kdnnte in anderen Férderzielbereichen eine intensivere Férderung angebracht
sein. Fir eine abwechslungsreiche und lernférderliche individuelle MalRnahmegestaltung sind parallel und
miteinander verzahnte Forder- und Qualifizierungsbereiche aus verschiedenen Forderzielbereichen anzu-
bieten. Ubergange aus Férderzielbereichen sind entsprechend aufeinander abzustimmen. Die Ubergénge
in die ausgewahlten Foérderzielbereiche sind fiir Teilnehmende mit Behinderungen nahtlos zu verzahnen,
um unter anderem Misserfolgserlebnisse zu vermeiden.

Je nach individuellem Foérderbedarf, Vorwissen oder Kompetenzniveau beziehungsweise den identifizierten
Handlungsbedarfen kann es sinnvoll sein, eine Forder- und Qualifizierungssequenz vollstandig, nur in Tei-
len oder nicht zu durchlaufen. Gleichwohl sind einzelne Forder- und Qualifizierungssequenzen verbindlich
allen Teilnehmenden anzubieten. Der jeweilige zeitliche Rahmen und die inhaltliche Ausgestaltung bezie-
hungsweise deren Intensitat kann sich bei den Teilnehmenden jedoch jeweils unterscheiden.

Verfahren und Instrumente

Die Verfahren, Instrumente und inhaltliche Ausgestaltung der Forderzielbereiche missen die individuellen
Voraussetzungen der Teilnehmenden, insbesondere von jungen Menschen mit Behinderungen, junge Men-
schen mit Migrationshintergrund und Deutschsprachférderbedarf sowie junge Menschen ohne Schulab-
schluss berilcksichtigen.

Roter Faden im MaRnahmeverlauf

Im MafRnahmeverlauf werden der Kompetenzzuwachs sowie das Erreichen des Malinahmeziels der Teil-
nehmenden regelmaBig geprift und dokumentiert. Die geplanten Forder- und Qualifizierungsangebote sind
hinsichtlich der Zielerreichung zu tberprifen und gegebenenfalls entsprechend anzupassen.

Individuelle Férderplanung

Eine individuelle Férderplanung baut auf den Ergebnissen der Kompetenzanalyse auf und definiert den in-
dividuellen Rahmen. Die einzelnen Schritte zur Erreichung der individuell gesetzten Ziele sind mit der teil-

nehmenden Person abzustimmen und in Zielvereinbarungen adressatengerecht festzuschreiben und aus-
zuhandigen. Dies schafft Transparenz bei der teilnehmenden Person und férdert und starkt das Bewusst-
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sein, Eigenverantwortlichkeit fir den beruflichen Werdegang zu Gbernehmen. Zielvereinbarungen sind je-
doch nur fur die fir die teiinehmende Person relevanten Forderzielbereiche zu vereinbaren. Die Auftrag-
nehmer nutzen fir die Umsetzung der individuellen Férder- und Qualifizierungsplanung ihre regionalen und
ambulanten Netzwerke der Rehabilitation, regionale schulische und berufliche Férderangebote (zum Bei-
spiel Ausbildungswerkstatten, Férderberufsschulen) sowie betriebliche Praktika.

Der Stand der Kompetenzentwicklung ist in Form einer LuV der Beraterin / dem Berater des Bedarfstragers
zu ubersenden.

Die nach der Kompetenzanalyse erstellte Forder- und Qualifizierungsplanung ist nicht statisch. Die Ergeb-
nisse zu den vereinbarten Schritten sind nachzuhalten und fortlaufend zu dokumentieren. Sofern sich im
MaRnahmeverlauf Anderungen ergeben, die sich auf die aktuelle Férder- und Qualifizierungsplanung aus-
wirken, ist die Zielvereinbarung zu Uberprufen mit der teilnehmenden Person abzustimmen und entspre-
chend anzupassen.

Abschluss der Foérderzielbereiche

Die Forderzielbereiche gelten jeweils als abgeschlossen, wenn die zuvor vereinbarten Inhalte vermittelt
wurden. Gleichwohl kann ein Férderzielbereich wieder gedffnet werden und einzelne Forder- und Qualifi-
zierungssequenzen (erneut) absolviert werden, sofern sich im Verlauf der BvB-Reha entsprechende Hand-
lungsbedarfe ergeben.

Folgende Leitplanken kbnnen angenommen werden:

e Der Férderzielbereich ,Grundkompetenzen® beginnt in der Regel nach der Kompetenzanalyse und
wird in der Regel erst mit dem Abschluss der BvB-Reha beendet. Er wird wahrend der gesamten
BvB-Reha parallel zu den anderen Forderzielbereichen angeboten.

e Der Férderzielbereich ,Berufsorientierung/Berufswahl” beginnt in der Regel nach der Kompe-
tenzanalyse und ist grundséatzlich abgeschlossen, wenn eine Berufswahl getroffen wurde.

e Der Férderzielbereich ,Berufliche Grundfahigkeiten® beginnt in der Regel nach Abschluss der be-
ruflichen Orientierung und ist grundsatzlich abgeschlossen, wenn die Ausbildungsreife erreicht und
die Berufseignung festgestellt ist.

e Der Forderzielbereich ,Berufsspezifische Qualifizierung” beginnt in der Regel, wenn die Berufswahl
gefestigt ist und ist grundsatzlich abgeschlossen, wenn nahtlos in Ausbildung oder sozialversiche-
rungspflichtiger Beschaftigung oder in ein sich anschlieBendes MaRnahmeangebot integriert wer-
den konnte und eine nachgehende Betreuung von der teilnehmenden Person nicht gewiinscht ist.

e Der Férderzielbereich ,Erwerb Hauptschulabschluss® beginnt spatestens nach der Kompetenzana-
lyse parallel zu anderen Foérderzielbereichen und ist abgeschlossen, wenn der Hauptschulab-
schluss oder ein gleichwertiger Schulabschluss erworben wurde.

Ein Wechsel und ein Wiedereinstieg zwischen diesen einzelnen Férderzielbereichen ist jederzeit moglich.
Der Beginn sowie das Ende eines Forderzielbereichs wird fir jeden Einzelfall individuell bestimmt.

Hat die teilnehmende Person einen Forderzielbereich durchlaufen, ist mit der teilnehmenden Person abzu-
stimmen, ob ein schriftlicher Nachweis ber den vermittelten Inhalt und den Verlauf gewtnscht ist. Sofern
die teilnehmende Person einen entsprechenden Nachweis wiinscht, ist dieser zeitnah zu erstellen und mit
der teilnehmenden Person auszuwerten und auszuhandigen.

B.2.2.1 Kompetenzanalyse

Die Kompetenzanalyse beginnt mit Eintritt in die BvB-Reha und ist grundsatzlich in Pradsenz durchzufuhren.
Sie ist die wesentliche Grundlage der individuellen BvB-Reha-Férderung und ist auf den jeweiligen Einzel-
fall abzustimmen. Die Kompetenzanalyse beinhaltet eine Ankommensphase. Wahrend der Kompetenzana-
lyse hat der Auftragnehmer gegebenenfalls eine héhere Personalkapazitat vorzuhalten. Dies kann er durch
flexible Regelungen hinsichtlich der Arbeitszeit im MaRnahmeverlauf sicherstellen.

Ankommensphase

In den ersten zwei Wochen der Kompetenzanalyse findet eine ,Ankommensphase“ der Teilnehmenden
statt. Sie kann im Einzelfall individuell verkirzt werden. Das Ziel der Ankommensphase besteht neben dem
Vertrauensaufbau darin, dass die Teilnehmenden unter anderem:

e als Gruppe zusammenfinden, zum Beispiel Unterstlitzung im Aufbau von Kontakten mit anderen
Teilnehmenden,

e die Férderung und Begleitung eines schrittweisen Ubergangs von der Schule in die Arbeitswelt mit
Steigerung der taglichen Ausdauerbelastbarkeit
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e sich in der BvB-Reha willkommen fiihlen und gerne mitarbeiten wollen (Pravention von unentschul-
digten Fehlzeiten und Abbriichen)

einen Uberblick Uber die Inhalte und Ziele der BvB-Reha erhalten

das in der BvB-Reha eingesetzte Personal inklusive deren Aufgaben kennenlernen,
Teilhabemdglichkeiten im Rahmen der BvB-Reha kennenlernen und

sich mit den Raumlichkeiten des Auftragnehmers vertraut machen

Dariber hinaus soll die Ankommensphase dazu dienen, dass die Teilnehmenden bedarfsorientiert Unter-
stlitzung zu lebenspraktischen Fertigkeiten erhalten. Dies bezieht sich insbesondere auf den Aufbau einer
geregelten Tagesstruktur und die Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel, damit die vorgesehenen Anwesen-
heitszeiten in Bezug auf Punktlichkeit und Kontinuitat eingehalten werden. Daflr kénnen Angebote der so-
zialpadagogischen und/oder psychologischen Begleitung genutzt werden, zum Beispiel Gruppenberatung
zur Vermeidung von Abbrtchen. Auch eine Unterstitzung bei administrativen Vorgangen, die im Zusam-
menhang mit dem Eintritt in die BvB-Reha stehen, hat der Auftragnehmer hier beispielsweise anzubieten.

Eine kurzere Ankommensphase ist individuell méglich, wenn beispielsweise schon andere Malinahmen
besucht wurden. Weitere Konstellationen zur Verkirzung der Ankommensphase im Sinne der individuellen
Kundenbedarfe sind mit Begriindung mdglich.

Ziel der Kompetenzanalyse

Ziel der Kompetenzanalyse ist die Erstellung eines Starken-Schwachen-Profils unter Berlicksichtigung von
beruflichen Anforderungen, welche die Grundlage fir die individuelle Férder- und Qualifizierungsplanung
darstellt. Zusatzlich sollten Ressourcen der teilnehmenden Person sowie auch vermittlungsférdernde be-
ziehungsweise vermittiungshemmende Umweltfaktoren identifiziert werden.

Die Kompetenzanalyse soll sich an den Merkmalen des Kriterienkatalogs "Ausbildungsreife" orientieren
und dabei die vorhandenen Entwicklungsméglichkeiten berticksichtigen (Kompetenzansatz).

Es sollen auch die Griinde herausgearbeitet werden, die die berufliche Eingliederung bisher erschwert ha-
ben.

Inhalte der Kompetenzanalyse

Die Kompetenzanalyse tragt dazu bei, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Starken und Schwéachen so-
wie Entwicklungsmdglichkeiten erkennen und diese mit beruflichen Anforderungen in Beziehung setzen
kénnen. Die Starken sollen bei der weiteren beruflichen Entwicklung genutzt beziehungsweise weiter aus-
gebaut werden. Die Kenntnis der Schwéachen ist wichtig, um zu entscheiden, an welchen Aspekten wah-
rend der Teilnahme an der BvB-Reha noch gearbeitet werden soll.

Darlber hinaus wird im Rahmen der Kompetenzanalyse Uberprift, ob der bei entsprechendem Bedarf der
Erwerb des Hauptschulabschluss erreicht beziehungsweise angestrebt werden kann. Sollte das Ergebnis
ergeben, dass der Erwerb des HSA nicht realistisch scheint, ist die Beraterin / der Berater des Bedarfstra-
gers zeitnah zu informieren.

Die Kompetenzanalyse kann auf den Erkenntnissen aus den diagnostischen Verfahren der BA oder der JC
aufbauen. Daten und Informationen, die dem Auftragnehmer durch den Bedarfstrager zur Verfligung ge-
stellt werden, sind zu berlcksichtigen.

o Kompetenzfeststellung
Es werden die schulischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die personalen und sozialen Fahigkeiten und
Fertigkeiten der Teilnehmenden durch den Auftragnehmer erfasst sowie persdnliches Verhalten beo-
bachtet.

¢ berufliche Standortbestimmung
Des Weiteren werden die Orientierungsbedarfe sowie das berufliche Orientierungsniveau erhoben. Be-
stehende Berufswiinsche werden auf ihre Bestandigkeit und Kompatibilitdt mit den Voraussetzungen
der Teilnehmenden und des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und auf ihre Realisierbarkeit Uberprift.

e Verfahren und Instrumente
In der Kompetenzanalyse sollen unterschiedliche eignungsdiagnostische Verfahren zum Einsatz kom-
men, die sich in ihrer Methode und Perspektive erganzen. Verpflichtend vorzuhalten sind:
e simulations- beziehungsweise handlungsorientierte Verfahren
e handlungsorientierte berufsbezogene Verfahren/Arbeitsproben und
e biografieorientierte Verfahren

Zur Erganzung der vorgenannten Verfahren kdnnen optional Tests oder Fragebdgen eingesetzt werden:
e zur Erfassung von schulischen Basiskompetenzen und
e zur Erhebung von berufsbezogenen Interessen und Neigungen

Psychometrische Testverfahren und Personlichkeitstests diirfen nicht eingesetzt werden.
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Eine systematische Verhaltensbeobachtung erfordert definierte Merkmale und Verhaltensweisen, die Tren-
nung von Beobachtung und Bewertung, eine fundierte Dokumentation und Auswertung sowie eine entwick-
lungsorientierte personliche Rickmeldung.

Die Teilnehmenden sollen sich im Rahmen der Kompetenzanalyse in der Regel in drei der vom Auftrag-
nehmer angebotenen Berufsfelder erproben. Sofern das angebotene Berufsspektrum die Berufswiinsche
des jungen Menschen nicht hinreichend abbilden kann, kdnnen alternativ betriebliche/einrichtungsbezo-
gene Orientierungspraktika genutzt werden, die vom Auftragnehmer intensiv zu begleiten sind. Sofern laut
Leistungsverzeichnis/Losblatt weniger als drei Berufsfelder gefordert werden, so erfolgt die Erprobung in
diesen geforderten Berufsfeldern beziehungsweise in diesem geforderten Berufsfeld und kann durch Orien-
tierungspraktika erganzt werden.

e Dauer der Kompetenzanalyse
Die Kompetenzanalyse dauert im Regelfall bis zu sechs Wochen. In Ausnahmefallen, zum Beispiel
bei der Teilnahme in Teilzeit, kann die Kompetenzanalyse bis zu acht Wochen betragen. Sie kann im
Einzelfall verkirzt werden, soll jedoch in der Regel eine Dauer von vier Wochen grundsatzlich nicht
unterschreiten. Ausnahmen sind beispielsweise bei jungen Menschen, die bereits iber einen gefes-
tigten Berufswunsch verfiigen und diesen realistisch auch erreichen kénnen, regelmaRig zulassig.

¢ Forder- und Qualifizierungsplanung
Insbesondere auf der Grundlage der Erkenntnisse der Kompetenzanalyse wird eine Férder- und
Qualifizierungsplanung erstellt.

e Leistungs- und Verhaltensbeurteilung
Die wesentlichen Inhalte sind in Form einer LuV der Beraterin / dem Berater der Agentur fiir Arbeit
spatestens zwei Wochen nach Ende der Kompetenzanalyse zur fachlichen Abstimmung und Geneh-
migung vorzulegen. Mit der individuellen Férderung/Qualifizierung ist nach Ende der Kompetenzana-
lyse zu beginnen.

¢ Kompetenzfeststellung als roter Faden
Im weiteren MalRnahmeverlauf werden der Kompetenzzuwachs sowie das Erreichen des MalRnah-
meziels der Teilnehmenden regelmafig geprift und dokumentiert. Die geplanten Férder- und Qualifi-
zierungsangebote sind hinsichtlich der Zielerreichung zu Gberprifen und gegebenenfalls entspre-
chend anzupassen.

e Uberginge aus der Kompetenzanalyse )
Abhangig vom Forder- und Qualifizierungsverlauf sind folgende Ubergédnge moglich:

o in Forderzielbereiche der BvB-Reha
o in Berufsausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschaftigung beziehungsweise
o in andere (Qualifizierungs-)Angebote aullerhalb der BvB-Reha

B.2.2.2 Foérderzielbereich "Grundkompetenzen™

Der Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife beinhaltet funf Merkmalsbereiche mit Mindestanforderungen fir
die Aufnahme einer Berufsausbildung. Dazu zahlen unter anderem schulische Basiskenntnisse und psy-
chologische Leistungsmerkmale. Dazu kommt die IT- und Medienkompetenz. Ziel des Férderzielbereichs
»,Grundkompetenzen® ist die Herstellung der Ausbildungsreife und Festigung von Grundkompetenzen, da-
mit die Teilnehmenden sowohl lebensweltliche als auch arbeitsweltbezogene Herausforderungen meistern
kénnen. Die Grundkompetenzen sind die Grundlage fir die Entwicklung berufsbezogener Handlungskom-
petenz und verringern das Abbruchrisiko eines sich an die BvB-Reha anschliellenden Ausbildungs- oder
Beschaftigungsverhaltnisses. Im Forderzielbereich Grundkompetenzen sind flr die Teilnehmenden geeig-
nete Methoden einzusetzen, um spezifische Barrieren festzustellen und diese beseitigen zu kénnen.

Dauer des Foérderzielbereiches "Grundkompetenzen"

Die Dauer des Forderzielbereiches "Grundkompetenzen" ist abhangig von den Erkenntnissen der Kompe-
tenzanalyse und dem Verlauf der BvB-Reha. Der Férderzielbereich "Grundkompetenzen" wirkt sich unmit-
telbar auf die anderen Forderzielbereiche aus und wird in der Regel parallel zu diesen angeboten.

B.2.2.2.1 Forder- und Qualifizierungssequenzen im Forderzielbereich "Grundkompetenzen"

Folgende Foérder- und Qualifizierungssequenzen sind im Zielbereich ,Grundkompetenzen® vom Auftragneh-
mer anzubieten:

Allgemeiner Grundlagenbereich
Sprachfdrderung
Schliisselkompetenzen

Digitale Kompetenzen
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= |T- und Medienkompetenz

o Allgemeiner Grundlagenbereich
Allgemeinbildende Facher sind mit dem Ziel einzubeziehen, die bildungsmafligen Voraussetzungen der
teilnehmenden Person zu verbessern und zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder Beschaftigung
beizutragen. Wissenslicken sollen geschlossen werden, damit der Einstieg in den sich idealerweise an-
schlieRenden Berufsschulunterricht reibungslos verlauft.

e Sprachforderung
Die Forder- und Qualifizierungssequenz ,Sprachférderung” unterscheidet sich in zwei Sequenzen:

o Bildungssprache Deutsch
Bildungssprachliche Kompetenzen
Die sprachlich-kommunikativen Kompetenzen sind bei jungen Menschen mit Behinderungen am
Ubergang Schule in den Beruf unterschiedlich stark ausgeprégt. Dies ist unabhéngig von der Her-
kunft und betrifft sowohl deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler als auch junge Men-
schen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Bildungssprache findet Ausdruck im miindlichen und
schriftlichen Sprachgebrauch und umfasst die Kompetenzbereiche Lesen, Schreiben (auch Recht-
schreiben), Horverstehen und Sprechen.

Da gute Sprachfertigkeiten fiir Bildungsabschliisse, Ausbildung und Beschaftigung elementar sind,
sollen Teilnehmende bei entsprechendem Bedarf Sprachférderung im Rahmen der BvB-Reha erhal-
ten, um bildungssprachliche Kompetenzen zu entwickeln, auszubauen und zu starken.

Individuelle Sprachférderung
Eine an den individuellen Bedarfen orientierte Sprachférderung ist ein wichtiger Ansatz im Rahmen
der Foérderung und Qualifizierung.

Neben den allgemeinen Férderansatzen sind fur junge Menschen mit Lernbeeintrachtigung spezifi-
sche Methoden zur Erweiterung der schriftsprachlichen Kompetenz einzusetzen. Inhalte der Sprach-
forderung sollen an den Lebens- und Arbeitswelten der jungen Menschen ausgerichtet sein.

o Deutschsprachféorderung
Fir eine erfolgreiche Einmiindung/Integration in Ausbildung oder Beschaftigung sind mdglichst gute
Deutschkenntnisse notwendig.

Regelangebote des BAMF als vorrangig zu nutzende Sprachférderangebote

Das Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge (BAMF) stellt die Regelangebote der Deutschsprachférde-
rung zur Verflgung und bietet Integrationskurse fur den allgemeinen Deutscherwerb und berufsbezo-
gene Deutschsprachférderung nach § 45a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) an. Dies sind die fur den Er-
werb von Deutschkenntnissen vorrangig einzusetzenden Forderinstrumente.

Feststellung eines Deutschsprachférderungsbedarfes

Wird ein Deutschsprachférderungsbedarf festgestellt, ist zu prifen, ob ein geeignetes Sprachférderan-
gebot des BAMF (in der Regel Berufssprachkurs) wahrend der Teilnahme an der BvB-Reha belegt wer-
den kann.

Der zeitliche Aufwand fiir eine parallele Teilnahme an dem Berufssprachkurs des BAMF ist im Sinne der
Teilnehmenden bei der Ausgestaltung und Durchfiihrung der individuellen Férderplanung angemessen
zu berlcksichtigen. So ist der durch die Teilnahme an einem Berufssprachkurs entstehende zeitliche
Aufwand bei den Festlegungen des vorgesehenen wdchentlichen Zeitumfangs im Rahmen der BvB-
Reha einzurechnen und die Teilnahme in Teilzeit entsprechend zu ermdglichen.

Begleitende berufsbezogene Deutschsprachférderung

Lesen, Schreiben, Sprechen und Hoérverstehen sollen aktiv in die Ausgestaltung der BvB einbezogen
werden, um den sprachlichen Fortschritt der Teilnehmenden und den erfolgreichen Abschluss eines ge-
gebenenfalls parallel besuchten Berufssprachkurses zu unterstitzen.

Sofern eine Teilnahme an einem Berufssprachkurs des BAMF nicht moglich ist oder eine parallele Teil-
nahme den Malinahmeerfolg der BvB-Reha gefahrden wiirde, soll die BvB-Reha durch niedrigschwel-
lige sprachpraktische Anteile flankiert werden. Die Sprachférderung im Rahmen der BvB-Reha zielt da-
rauf ab, den Teilnehmenden Handlungssicherheit im betrieblichen Alltag zu vermitteln und sie zu befahi-
gen bei betrieblichen Phasen im Kontakt mit Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen zu
bestehen. Des Weiteren sollen die Teilnehmenden lernen, sich in Hierarchien zu bewegen und sich mit
behoérdlichen Angelegenheiten auseinandersetzen zu kénnen. Die Deutschsprachférderung im Rahmen
der BvB-Reha ist nicht als Alternative zu einem Berufssprachkurs des BAMF zu verstehen.
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e Schliusselkompetenzen
Die Entwicklung und Férderung von Schliisselkompetenzen als berufsiibergreifende Kompetenzen ha-
ben eine groflte Bedeutung, um junge Menschen mit Behinderungen auf die wachsenden Anforderun-
gen, zum Beispiel im Bereich der Selbstorganisation, Problemlésung und Agilitat in der Arbeitswelt, vor-
zubereiten.

Insbesondere sollen geférdert werden:

o Persdnliche Kompetenzen (zum Beispiel Motivation, Leistungsfahigkeit, Selbsteinschat-
zung)

o Soziale Kompetenzen (zum Beispiel Kommunikation, Kooperation/Teamfahigkeit, Konflikt-
fahigkeit)

o Methodische Kompetenzen (zum Beispiel Problemlésung, Arbeitsorganisation, Lerntechni-
ken/Entwicklung angemessener Lernkonzepte, Einordnung und Bewertung von Wissen)

o Lebenspraktische Fertigkeiten (zum Beispiel Umgang mit Behérden, Umgang mit Geld inkl.
Schuldenvermeidung beziehungsweise -abbau, Hygiene, Tagesstruktur, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Nutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel, Einkauf, Selbstversorgung und ge-
sunde Lebensfiihrung, Erscheinungsbild)

o Interkulturelle Kompetenzen (zum Beispiel Verstandnis und Toleranz im Umgang mit ande-
ren Kulturen, Traditionen und Religionen sowie die Festigung des Demokratieverstandnis-
ses)

o Grine Kompetenzen (zum Beispiel grundlegendes Verstandnis des Klimawandels und die
personliche Betroffenheit, Auswirkungen auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Energie-
effizienz und Umweltbewusstsein, Abfallvermeidung, Verwertung beziehungsweise werter-
haltende Wiederaufarbeitung in Repair Cafés oder aus alten Dingen, Neues herstellen (Up-
cycling))

o Diversitatskompetenzen (zum Beispiel Verstandnis und Toleranz fur Inklusion und das Le-
ben mit Behinderungen)

o Selbstlernkompetenzen (zum Beispiel Lernbereitschaft, insbesondere im Hinblick auf die
veranderten Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 und den damit verbundenen Entwicklungen
im Bereich Informationsgewinnung und -verarbeitung)

Im Rahmen der Informationen zu gesundheitsorientierten oder schuldenpraventiven Themen durch den
Auftragnehmer diirfen keine personlichen Daten (zum Beispiel arztliche Diagnosen, individueller Schul-
denstand) erhoben werden. Die Informationen sollen sich daher auf allgemeine Sachverhalte erstre-
cken, die zum Erkennen von personlichen Risikofaktoren und Belastungen erforderlich sind.

Angebote zur Férderung beziehungsweise Qualifizierung sind fir folgende Schlisselkompetenzen fir
alle Teilnehmenden vom Auftragnehmer verbindlich anzubieten:

Methodische Kompetenzen, Interkulturelle Kompetenzen, Griine Kompetenzen, Diversitatskompetenzen
sowie Selbstlernkompetenzen.

o Digitale Kompetenzen
Die Digitalisierung nimmt in unserer Lebens- und Arbeitswelt einen grofen Stellenwert ein. Sie fordert
von allen Akteuren am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, sich digitale Kompetenzen anzueignen, auszu-
bauen und zu erhalten. Digitale Kompetenzen sind erforderlich, um in einer digitalen Gesellschaft zu
leben, zu lernen und zu arbeiten, in der die Kommunikation und der Zugang zu Informationen in hohem
Mafe durch digitale Technologien wie Internet, Internetplattformen, soziale Medien und mobile Endge-
rate realisiert wird. Die Veranderungsprozesse der Arbeitswelt und damit einhergehend die veranderten
Anforderungen des digitalen Zeitalters sollen im Rahmen der BvB-Reha vermittelt werden.

Ziel der Férder- und Qualifizierungssequenz ,Digitale Kompetenzen®

Ziel der Forder- und Qualifizierungssequenz ,Digitale Kompetenzen® ist es, die Teilnehmenden dabei zu
unterstlitzen, berufsbezogene digitale Kompetenzen zu entwickeln und einen sicheren Umgang mit digi-
talen Medien zu erreichen. Sie sollen beféhigt werden, mit den Herausforderungen, die durch die Digita-
lisierung auftreten, umgehen zu kénnen.

Digitale Kompetenzen umfassen unter anderem die sichere, kritische und verantwortungsvolle Nutzung
von und die Auseinandersetzung mit digitalen Technologien fiir die allgemeine und berufliche Bildung,
die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft. Sie erstreckt sich unter anderem auf Informations- und
Datenkompetenz, Kommunikation und Zusammenarbeit, Erstellung digitaler Inhalte, Sicherheit, Prob-
lemlésung, Urheberrechtsfragen und kritisches Denken.

Vervollstandigt werden die digitalen Kompetenzen durch praktische Fahigkeiten im Umgang mit digita-
len Technologien. Diese dienen dem Zugriff auf Informationen sowie der Verwaltung, Bearbeitung oder
Erstellung dieser. Teilnehmende sollen in die Lage versetzt werden, relevante Soft- und Hardware (zum
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Beispiel zur Buarokommunikation, Datenverarbeitung, Gestaltung usw.) auf einem soliden Niveau an-
wenden zu kénnen.

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden adressatengerecht zu befahigen, die Onlineangebote, insbe-
sondere die eServices sowie die Inhalte im Bereich ,Schule, Ausbildung und Studium®, die Jobsuche
sowie den Umgang mit dem Portal der BA unter www.arbeitsagentur.de fir die Eingliederungsbemiihun-
gen bedarfs- und situationsgerecht zu nutzen. Dort findet sich eine Vielfalt an Online-Angeboten (unter
anderem eServices, Apps und Informationsseiten). Der Auftragnehmer hat sich laufend und insbeson-
dere vor Malinahmebeginn lGiber geanderte Funktionalitdten und Handhabungen der Onlineangebote zu
informieren.

Die Informationen befinden sich
e zu den eServices unter www.arbeitsagentur.de > Menu > Alle eServices anzeigen
e zu den Informationsangeboten im Bereich ,Schule, Ausbildung und Studium® unter www.ar-
beitsagentur.de > Privatpersonen > Schule, Ausbildung und Studium
o die Jobsuche unter www.arbeitsagentur.de > Jobsuche
e zu Leistungen zur beruflichen Rehabilitation unter www.arbeitsagentur.de > Menschen mit Be-
hinderungen > Berufliche Rehabilitation

Die eServices fir Rehabilitandinnen und Rehabilitanden werden individuell und anlassbezogen zur Ver-
fligung gestellt, sodass beispielsweise Ausbildungsgeld oder Fahrkosten online beantragt werden kén-
nen.

Da das Portal der BA sukzessive neugestaltet wird, kann es zu Anderungen in der Darstellung und Be-
zeichnung kommen.

Forderung der digitalen Kompetenzen

Die Vermittlung der Inhalte zur Férderung der digitalen Kompetenzen soll zielgruppengerecht erfolgen.
Es ist das Ausgangsniveau im Umgang mit Hard- und Software sowie damit verbundener Medien der
Teilnehmenden zu beachten. Die Bedarfe von Menschen mit eingeschrankten Deutschkenntnissen und
von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit der Thematik der Digitalisierung, beispiels-
weise Hor-, Seh- und Lernbeeintrachtigungen, sollen insbesondere berlcksichtigt werden.

Digitale Durchflihrungsformen und -mittel

Im berufstheoretischen Umfeld sollen die Teilnehmenden — auch durch konkrete Ubungseinheiten — an
die neuen Anforderungen einer Arbeitswelt 4.0 mit Hilfe hybrider oder volldigitaler Durchfiihrungsformen
(blended learning und eLearning), sowie hierzu passenden beziehungsweise notwendigen Durchfiih-
rungsmitteln (zum Beispiel Videotelefonie, Nutzung von digitalen Lernplattformen / digitale Klassenzim-
mer usw.) herangeflihrt werden.

Im berufspraktischen Umfeld soll ihnen aufgezeigt werden, welche digitalen Kompetenzen konkret fiir
das/die gewahlte/n Berufsfeld/er beziehungsweise den/die konkrete/n Beruf/e bendtigt werden. Dies
kann beispielsweise an den Arbeitsplatzen oder Werkstatten beim Auftragnehmer, wahrend Praktika in
Betrieben, bei Besuchen von Messen oder in Kompetenzzentren, die sich auf die Digitalisierung spezia-
lisiert haben (zum Beispiel das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk), erfolgen.

Angebote zur Férderung beziehungsweise Qualifizierung der digitalen Kompetenzen sind fir alle Teil-
nehmenden vom Auftragnehmer verbindlich anzubieten.

e |T- und Medienkompetenz
Unter dem Begriff der "Medienkompetenz" werden Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Me-
diengestaltung zusammengefasst. Als wichtigste Facette der Medienkompetenz wird hier die IT-Kompe-
tenz gesehen, da die IT-Kompetenz die Grundlage legt, um mit digitalen Technologien im Beruf und All-
tag sicher und adaquat umgehen zu kénnen

Zielsetzung
Ziel der Forder- und Qualifizierungssequenz ,IT- und Medienkompetenz® ist es, die Teilnehmenden in

die Lage zu versetzen, ein Verstandnis im Umgang mit den verschiedenen Medien zu entwickeln, sie
selbststdndig anzuwenden, zielgerichtet zu nutzen, die gewonnenen Informationen bewerten zu kénnen
und selbstkritische Auseinandersetzung des eigenen Nutzungsverhaltens.

Im Umgang mit der ,IT- und Medienkompetenz® sollen die Teilnehmenden anfallende Informationsbe-
darfe decken, Aufgaben Iésen und im Austausch und in der Zusammenarbeit mit anderen handlungssi-
cher agieren kénnen. Insbesondere der Umgang mit digitalen Lernformen vermittelt Kenntnisse, die fiir
spatere berufliche Aufgaben genutzt werden kénnen.
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Zielgerichtete Nutzung zur Gewinnung von Informationen

Zudem steht bei der zielgerichteten Nutzung die Gewinnung von Informationen zur Berufsorientierung,
Berufswahl, zur Integration in Ausbildung und Beschaftigung sowie zur Bewaltigung lebenspraktischer
Anforderungen im Vordergrund.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt ist die Reflexion der eigenen Online-Selbstdarstellung als (potenzielle)
Reprasentantin beziehungsweise (potenzieller) Reprasentant eines Unternehmens beziehungsweise
Betriebes, sowie die wertschatzende, kollegiale und letztlich verantwortungsbewusste Gestaltung von
Organisations- und Kommunikationsprozessen.

Angebote zur Férderung beziehungsweise Qualifizierung der IT-Kompetenzen sind fur alle Teilnehmen-
den vom Auftragnehmer verbindlich anzubieten:

B.2.2.3 Férderzielbereich "Berufsorientierung/Berufswahl"

In diesem Forderzielbereich werden Teilnehmende unterstutzt, die beruflich noch nicht ausreichend orien-
tiert sind, eine Berufswahlentscheidung treffen zu kénnen. Eine fundierte Berufsorientierung ist die wesent-
liche Grundlage fir eine gelingende Berufswahl und spatere Einmindung/Integration in den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt.

Ziel des Forderzielbereichs ,Berufsorientierung/Berufswahl® ist die Entwicklung und Festigung einer auf die
individuellen Kompetenzen abgestellten beruflichen Perspektive. Dazu gehort auch ein realistischer Ein-
blick in die Berufswelt (unter Einbeziehung der besonders geregelten Ausbildungsberufe flir Menschen mit
Behinderungen (Fachpraktiker- beziehungsweise Werkerausbildungen gemaf § 66 BBiG / § 42r HwO)),
Uberblicke tiber Berufswege und die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Der Auftragnehmer
erlautert Teilnehmenden zielgruppengerecht was Fachkraftesicherung bedeutet und informiert sie dartber,
dass Menschen mit Behinderungen einen Beitrag zur Fachkraftesicherung leisten kdnnen. Die teilneh-
mende Person soll dabei unterstlitzt werden, ihre eigenen Neigungen, Interessen und Fahigkeiten zu er-
kunden und Berufe zu identifizieren, die zu ihr passen insbesondere auch unter Einbeziehung ihrer indivi-
duellen Leistungsfahigkeit. Der Abgleich individueller Kompetenzen und Reflexion der eigenen Interessen,
Fahigkeiten und der individuellen Leistungsfahigkeit in Kombination mit betrieblichen beziehungsweise ein-
richtungsbezogenen Orientierungspraktika bilden den Kern dieses Forderzielbereichs. Er beinhaltet auch
die Uberpriifung bereits getroffener Berufswahlentscheidungen.

Berufsorientierung

Berufsorientierung bedeutet auch, die Teilnehmenden auf die Anforderungen der Arbeitswelt hin zu orien-
tieren. Die Berufsorientierung soll daher als Prozess der Annaherung und Abstimmung zwischen den Vo-
raussetzungen der Teilnehmenden und den Anforderungen der Arbeitswelt verstanden werden.

Die Berufsorientierung soll handlungsorientiert und praxisnah erfolgen, damit sich die Teilnehmenden aktiv
mit der eigenen Berufswahlsituation beschaftigen und motiviert werden, die Selbstverantwortung fur die
Entscheidung der eigenen Berufsplanung zu Gbernehmen.

Aus der Kompetenzanalyse leitet sich die grundséatzliche individuelle Auspragung der beruflichen Orientie-
rung der teilnehmenden Person ab. Abhangig vom Ergebnis orientiert sich der weitere Prozess. Gegebe-
nenfalls ist die teilnehmende Person zunachst erst dafiir zu sensibilisieren, Verantwortung fir den eigenen
Berufswahlprozess zu tGibernehmen. Ein weiterer Schritt ist die berufliche Selbsteinschatzung, die Ausei-
nandersetzung mit den eigenen (beruflichen) Interessen, Starken und praktischen Erfahrungen. Im Forder-
zielbereich ,Berufsorientierung/Berufswahl* konnen sich jedoch auch neue Fragestellungen fiir die BvB-
Reha ergeben, die im weiteren Verlauf zu beriicksichtigen sind (zum Beispiel Entwicklungsfortschritte, per-
sonliche Stabilisierung, Konzentrationsstérungen, mangelnde Lernzuwachse aufgrund kognitiver Defizite,
Wahrnehmungsstérungen, psychische Auffalligkeiten, korperliche Belastbarkeit etc.).

Berufswahlkompetenz

Des Weiteren hat dieser Forderzielbereich zum Ziel die Berufswahlkompetenz der teilnehmenden Person
zu starken. Die Berufswahlkompetenz kann als Facette der Ausbildungsreife eingeordnet werden, die ihren
Schwerpunkt auf die erfolgreiche Bewaltigung der vorangeschalteten Berufswahlfrage setzt.

Im Rahmen dieser Férdersequenz sollen auch digitale Formate zur beruflichen Selbsteinschatzung (zum
Beispiel Check-U) oder zu Informationen iber Berufe und Berufsfelder (zum Beispiel BERUFENET) einge-
setzt werden, aber auch alternative spielerische und kreative Elemente sollen zum Einsatz kommen.

Betriebsnahe/betriebliche/einrichtungsbezogene Qualifizierungsphasen
Betriebsnahe/betriebliche/einrichtungsbezogene Qualifizierungsphasen (Betriebs- beziehungsweise Ein-
richtungshospitationen und/oder Orientierungspraktika) erganzen die Erkenntnisse aus den Werkstatterpro-
bungen und runden diese ab. Die betrieblichen Phasen sind durch den Auftragnehmer zu begleiten. Sie
sind gemeinsam mit der teilnehmenden Person vorzubereiten sowie nachzubereiten.
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Die Forderung der Berufsorientierung und Berufswahl stellt eine bereichslbergreifende Querschnittsauf-
gabe der BvB-Reha dar, Veranderungen, Unsicherheiten und Handlungsbedarfe der teiinehmenden Per-
son sind durch geeignete Unterstiitzungsangebote entsprechend aufzugreifen (zum Beispiel im Rahmen
der Bildungsbegleitung).

B.2.2.3.1 Forder- und Qualifizierungssequenzen im Forder- und Zielbereich "Berufsorientierung/Be-
rufswahl”

Folgende Férder- und Qualifizierungssequenzen sind im Zielbereich ,Berufsorientierung/Berufswahl“ vom
Auftragnehmer anzubieten:

= Erprobung von Berufsbereichen

= Betriebsnahe/betriebliche Qualifizierungsphasen

= Berufswahlkompetenz

Erprobung von Berufsbereichen

Der teilnehmenden Person wird vorrangig in den Praxisraumen/Werkstatten beim Auftragnehmer ein Ein-
blick in verschiedene Berufsfelder gewahrt. Erganzend dazu sollen insbesondere fiir berufliche Wiinsche,
die in den Praxisraumen/Werkstatten des Auftragnehmers nicht angeboten werden kénnen, Betriebshospi-
tationen und/oder Orientierungspraktika bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern durchgefiihrt werden. Die
Ausgestaltung der Betriebshospitationen beziehungsweise Orientierungspraktika sind dabei an den indivi-
duellen Bedarfen der Teilnehmenden auszurichten.

Betriebsnahe/betriebliche Qualifizierungsphasen

Betriebsnahe/betriebliche Qualifizierungsphasen dienen dem Abgleich individueller Kompetenzen und sol-
len zur Reflexion der eigenen Interessen und Fahigkeiten in Kombination der betriebsnahen/betrieblichen
Erprobung beitragen. Die Phase ermdglicht auch die Uberpriifung bereits getroffener Berufswahlentschei-
dungen.

Systematische Informationen Uber Berufe und Berufsfelder sollen den Teilnehmenden Kenntnisse Uber de-
ren Inhalte, Tatigkeitsfelder und Anforderungen bringen und diese mit den eigenen Kompetenzen und Inte-
ressen in Beziehung setzen.

Die erforderlichen Informationen und Erfahrungen gewinnen die Teilnehmenden unter anderem in den vom
Auftragnehmer angebotenen Berufsfeldern, die mit betrieblichen/einrichtungsbezogenen oder zumindest
betriebs-/einrichtungsnahen Einheiten erganzt werden sollen.

Folgende betriebliche Formate sind dabei denkbar:

e Betriebshospitationen (zum Beispiel als Gruppenveranstaltung oder fur einzelne Teilnehmende,
um einen ersten Zugang in die betriebliche Arbeitswelt zu erfahren. Diese haben in der Regel
eine Dauer von ein bis maximal drei Tagen.)

e Orientierungspraktika (Diese haben in der Regel eine Dauer von vier bis maximal zehn Tagen.)

Die Vorteile einer Kooperation mit Betrieben und anderen Institutionen oder Bildungstragern sind zu nut-
zen. Wahrend der Durchfiihrung der betrieblichen Orientierungsphasen/-praktika ist die teilnehmende Per-
son und der Betrieb beziehungsweise die Einrichtung vom Auftragnehmer intensiv zu begleiten.

Die teilnehmende Person soll dabei unterstiitzt werden, die gewonnenen berufsrelevanten Informationen
zu verarbeiten und zu gewichten, damit die Berufswahlentscheidung konkretisiert und im Ergebnis eine
tragfahige Entscheidung getroffen werden kann.

Berufswahlkompetenz

Die Vermittlung und Starkung einer individuellen Berufswahlkompetenz ist Ziel der Berufsorientierung. Die
teilnehmende Person soll realistische Einblicke in die Berufswelt (bei entsprechendem Bedarf auch unter
Einbeziehung der besonders geregelten Ausbildungsberufe fir Menschen mit Behinderungen (Fachprakti-
ker- beziehungsweise Werkerausbildungen gemaf § 66 Berufsbildungsgesetz (BBiG) / § 42r Handwerks-
ordnung (HwO)), Uberblicke liber Berufswege und die Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
erhalten. Dies bietet eine solide Grundlage, um eine Entscheidung fiir die eigene Berufswahl treffen zu
koénnen.

B.2.2.4 Forderzielbereich "Berufliche Grundfahigkeiten™

In diesem Forderzielbereich soll die teilnehmende Person:

e zur Aufnahme einer Berufsausbildung oder Beschaftigung motiviert werden,

e unterstitzt werden, die notwendigen persénlichen Fahigkeiten und Fertigkeiten fir die Aufnah-
meeiner Berufsausbildung oder Beschaftigung zu entwickeln beziehungsweise auszubauen und
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e durch Vermittlung beruflicher Grundfertigkeiten die erforderliche Eignung flr den angestrebten
Beruf erlangen beziehungsweise ausbauen.

Im Rahmen dieses Forderzielbereichs trifft der Auftragnehmer eine Einschatzung, ob das Ziel Ausbildungs-
reife und Berufseignung erreicht wurde beziehungsweise im Verlauf der BvB-Reha noch erreicht werden
kann. Bei der Beurteilung der Ausbildungsreife sowie der angestrebten Integration in Berufsausbildung sind
die besonders geregelten Ausbildungsgange nach § 66 BBiG / § 42r HwO (§ 42m HwO alte Fassung) fur
Menschen mit Behinderungen zu berticksichtigen. Zusatzlich geht der Auftragnehmer bei seiner Einschat-
zung auch darauf ein, ob Teilnehmende im Anschluss an die BvB-Reha eine betriebliche oder aullerbe-
triebliche Berufsausbildung aufnehmen kénnen. Das Ergebnis ist der Beraterin / dem Berater der Agentur
fur Arbeit mitzuteilen.

B.2.2.4.1 Férder- und Qualifizierungssequenzen im Forder- und Zielbereich " Berufliche Grundféahig-
keiten"

Folgende Forder- und Qualifizierungssequenzen sind im Zielbereich ,Berufliche Grundfahigkeiten“ vom
Auftragnehmer anzubieten:

= Arbeits- und Sozialverhalten
= Betriebliche Grundfertigkeiten
=  Bewerbungstraining

= Arbeits- und Sozialverhalten
Diese Forder- und Qualifizierungssequenz unterstitzt die teiinehmende Person dabei, die fir die Auf-
nahme und das Bewaltigen einer Ausbildung beziehungsweise Beschaftigung notwendigen personli-
chen Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen. Diese zielen auf Kriterien des Arbeits- und Sozial-
verhaltens ab.

= Soziale Kompetenzen (zum Beispiel Umgangsformen, Kommunikationsfahigkeit und Sprach-
kompetenz, Kooperation/Teamfahigkeit, Konfliktfahigkeit, Empathie, Verantwortungsbewusst-
sein, Zuverlassigkeit),

=  Berufsbezogene Kompetenzen (zum Beispiel Kommunikation im beruflichen Kontext) und

= Methodische Kompetenzen (zum Beispiel Problemldsung, Arbeitsorganisation, Lerntechniken,
Einordnung und Bewertung von Wissen, Entwicklung angemessener Lernkonzepte)

= Betriebliche Grundfertigkeiten
Der teilnehmenden Person wird in einer berufsfeldbezogenen Werkstatt des Auftragnehmers fachprakti-
sche Fertigkeiten durch konkrete Anwendung vermittelt und durch fachtheoretischen Unterricht ergéanzt.

Die fachpraktische Anwendung wird in jedem Berufsfeld durch betriebliche Praktika sinnvoll erganzt (ge-
maf § 51 Absatz 4 SGB IlI).

Qualifizierungsbausteine

Die Vermittlung von Grundlagen flir den Erwerb beruflicher Handlungsfahigkeit kann auf der Grundlage
von Qualifizierungsbausteinen? (§ 69 Absatz 1 BBiG) erfolgen. Qualifizierungsbausteine sind inhaltlich
und zeitlich fest umgrenzte Lerneinheiten mit einem Vermittlungsumfang von wenigstens 140 und
héchstens 420 Stunden. Der Auftragnehmer kann die Qualifizierungsbausteine beispielsweise als
Grundlage fur einen internen Lehrplan oder fiir den individuellen Bildungsplan im Qualifizierungsprakti-
kum heranziehen und beschreibt dies in der Férderplanung der Teilnehmenden. Das konkrete Vorgehen
bei der Bestatigung und Anwendung eines Qualifizierungsbausteins regelt die BAVBVO.

Praxisorientierte Projektarbeit

Des Weiteren sollen praxisorientierte Projektarbeiten zur Vermittlung beruflicher Grundfertigkeiten
durchgefiihrt werden. Diese kdnnen im Vergleich zu den Qualifizierungsbausteinen durchaus kiirzere
Zeitumfange haben. Die Entscheidung welches Format zur Vermittlung von beruflichen Grundfertigkei-
ten genutzt wird, obliegt dem Auftragnehmer und orientiert sich an den Erfordernissen des Einzelfalles
und den Uberlegungen was padagogisch sinnvoller ist.

Als Format kénnen beispielsweise Repair Cafés vom Auftragnehmer angeboten werden:

Hier kdnnen die Werkstatten/Praxisraume des Auftragnehmers genutzt werden um Gebrauchsgegen-
stédnde (zum Beispiel Mébel, Fahrrader, Elektrogerate,) der Teilnehmenden oder ihrer Familien zu repa-
rieren und/oder aufzubereiten. Das Angebot kann sich an den angebotenen Berufsfeldern orientieren.

Der Projektarbeit liegt ein Verstandnis zugrunde, das sowohl im Zusammenhang mit einer grundsatzlich
mitbestimmenden, partizipativen Handlungs- und Interessenorientierung steht, als auch der Forderung

2 Siehe auch (iberaus- Fachstelle Ubergange in Ausbildung und Beruf zu Qualifizierungsbausteinen: Link
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nach ganzheitlichen Lernerfahrungen und den fachspezifischen beziehungsweise fachpraktischen An-
forderungen.

= Bewerbungstraining
Zielsetzung
Ziel des Bewerbungstrainings ist die Befahigung der teilnehmenden Person zu eigeninitiativen, erfolgrei-
chen und marktfahigen Bewerbungsaktivitaten. Der Zeitpunkt flir die Durchfiihrung des Bewerbungstrai-
nings hat sich am individuellen Bedarf zu orientieren.

Inhalte des Bewerbungstrainings
Das Bewerbungstraining beinhaltet:

Unterstutzung bei der Entwicklung von Bewerbungsstrategien

Befahigung dabei, Stellen- und Bildungsangebote eigeninitiativ zu nutzen

Unterstltzung bei der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen

Unterstlitzung bei der Vorbereitung auf persoénliche oder digitale Testverfahren, auf Assess-
ment Center und auf Vorstellungsgesprachen

Bewerbungstraining umfasst dabei mindestens:

Informationen Uber den regionalen und gegebenenfalls bundesweiten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
Information Uber die Mdglichkeiten der Ausbildungsstellen- und Arbeitssuche (Online-Angebote unter
anderem die JOBSUCHE, Azubiwelt App, Tagespresse)

Vorstellung des Portals der BA unter anderem zum Empfang von Vermittlungsvorschlagen und Stel-
lenempfehlungen und zur Kontaktaufnahme mit der Beraterin / dem Berater; auf die aktive Nutzung
soll hingewirkt werden

Uberblick (iber neue Medien fiir die Jobsuche (Social Media, Jobportale, Bewerberportale)
Bedeutung und Nutzung sozialer Medien fiir die eigene Jobsuche - hier auch Informationen zu Chan-
cen und Risiken

Information und Befahigung der teiinehmenden Person neue Bewerbungsformate zu kennen und zu
nutzen (zum Beispiel Bewerbungsvideo, Digitales Profil)

Vermittlung aktueller Standards zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen (Telefon/Internet/E-
Mail/Smartphone/Tablet)

Méoglichkeiten der Initiativbewerbung per Internet (Umgang mit Bewerberportalen) aufzeigen und
nachverfolgen

Starkung der Eigenbemiihungen der Teilnehmenden, Herausarbeiten der bewerbungsrelevanten
Starken und Potenziale (inkl. Sozialkompetenz)

Entwicklung von Selbstvermarktungs- und Bewerbungsstrategien

Aktives Bewerbungstraining der einzelnen teilnehmenden Person (dabei grundsatzlich. Verhaltensre-
geln, Korpersprache, Kommunikationstraining, Reflektion durch Videosequenzen soweit die teilneh-
mende Person gegebenenfalls deren gesetzliche Vertreterin / gesetzlicher Vertreter beziehungs-
weise bei Minderjahrigen die Eltern/Erziehungsberechtigten zugestimmt hat/haben - siehe B.1.6 Da-
tenschutz und B.1.5 Raumlichkeiten und Ausstattung)

Vermittlung der aktuellen Standards zur Erstellung von schriftlichen Bewerbungsunterlagen
Vorstellung des Bewerbungsmanagements der BA und bei Einverstandnis der teiinehmenden Per-
son, gegebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei
Minderjahrigen der Eltern/Erziehungsberechtigten dessen aktive Nutzung (zum Beispiel Erstellung
einer Bewerbungsmappe)

Erstellung von vollstdndigen, individuellen Bewerbungsunterlagen mit jeder teiinehmenden Person,
so dass sie diese selbst je nach Ausbildungs-/Stellenangebot neu erstellen kann

Intensive und realistische Vorbereitung auf Vorstellungsgesprache und Testverfahren

Vorbereitung auf Vorstellungsgespréache:

Trainieren von Vorstellungsgesprachen (insb. Verhaltensregeln, Kérpersprache, Kommunikations-
training, angemessenes Erscheinungsbild), bei telefonischen Bewerbungen unter Berlicksichtigung
neuer Medien (wie zum Beispiel Video- Kommunikationstools oder Video-Telefonie iber Smartphone
beziehungsweise Tablet).

Zur Erstellung eigener aussagefahiger Bewerbungsunterlagen hat der Auftragnehmer Materialien und Me-
dien sowie einschlagige Fachliteratur bereitzustellen.

Die in diesem Fdrderzielbereich sind die Forder- und Qualifizierungssequenzen Arbeits- und Sozialverhal-
ten, Betriebliche Grundfertigkeiten und Bewerbungstraining verbindlich allen Teilnehmenden vom Auftrag-
nehmer anzubieten. Auf das individuelle Lerntempo der Teilnehmenden ist zu achten und es sind bei Be-
darf notwendige Wiederholungen anzubieten.
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B.2.2.5 Forderzielbereich "Berufsspezifische Qualifizierung"

Ziel des Forderzielbereich ,Berufsspezifische Qualifizierung® ist die Verbesserung der beruflichen Hand-
lungskompetenzen, insbesondere durch Vermittlung von ausbildungs- oder arbeitsplatzbezogenen Qualifi-
kationen. Die Vermittelbarkeit soll so weit wie mdglich geférdert werden.

Dies geschieht durch das Absolvieren von Qualifizierungspraktika in dem erarbeiteten Beruf beziehungs-
weise den erarbeiteten Berufen. Qualifizierungsbausteine kdnnen gegebenenfalls dabei genutzt werden.
Der teilnehmenden Person wird tber einen angemessenen Zeitraum die Mdglichkeit gegeben, den (die)
Zielberuf(e) weiter kennenzulernen. Dariiber hinaus soll sie sich im betrieblichen Echtbetrieb beweisen
kénnen und so Ubernahmechancen in betriebliche Ausbildung nutzen. Praktika bei mehreren Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern sind daher vom Auftragnehmer zu akquirieren.

Als ein weiteres betriebsnahes Qualifizierungselement in diesem Férderzielbereich gilt die gezielte arbeits-
platzbezogene Einarbeitung. Diese greift insbesondere fir Teilnehmende, deren Ausbildungsreife auch im
Verlauf der MaRnahme nicht hergestellt werden kann beziehungsweise bei denen wegen in ihrer Person
liegender Griinde die Aufnahme einer Berufsausbildung nicht méglich ist und die an der BvB-Reha mit dem
Ziel Beschaftigung teilnehmen.

Sofern eine teilnehmende Person vor Ende ihrer regularen Forderdauer bereits einen Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz gefunden hat, ist der stabile Ubergang bis zum Ausbildungs- oder Beschaftigungsbeginn durch
verschiedene Angebote einzustimmen und sicherzustellen.

B.2.2.5.1 Forder- und Qualifizierungssequenzen im Forder- und Zielbereich " Berufsspezifische
Qualifizierung"

Folgende Forder- und Qualifizierungssequenzen sind im Zielbereich ,Berufsspezifische Qualifizierung
vom Auftragnehmer anzubieten:

= Betriebliche Qualifizierung

= Arbeitsplatzbezogene Einarbeitung
» (Ubergangsmanagement

= Nachbetreuung

Ist die teilnehmende Person in ihrer Berufswahl gefestigt, sollen durch die Férder- und Qualifizierungsse-
quenzen die berufsspezifischen Kenntnisse gefestigt und der weitere Ausbau berufsspezifischer Kompe-
tenzen fir den Zielberuf erfolgen. Dies soll moglichst in Betrieben erfolgen. Die Vermittelbarkeit der teilneh-
menden Person soll dabei geférdert werden.

Das Qualifizierungsangebot ist regelmafig vom Auftragnehmer gemeinsam mit der teilnehmenden Person
und den Kontaktpersonen im Betrieb hinsichtlich zeitlicher Rahmen, Betreuung, Interessenslage und dem
Lerntempo zu Uberprifen und gegebenenfalls anzupassen.

Der Auftragnehmer berat die teiinehmenden Personen mit Behinderungen und mit deren Zustimmung auch
den Arbeitgeber zur individuellen Ausgestaltung des Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplatzes und des
Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsumfeldes, zum Beispiel:

Einsatz von (technischen) Hilfsmitteln

Beratung zur barrierefreien Gestaltung des Ausbildungs- und Arbeitsplatzes

Aufklarung Uber individuelle behinderungsbedingte Verhaltensspezifika

Beratung fir eine gegebenenfalls besonders geregelte Ausbildung nach § 66 BBiG / § 42r HWO (§
42m HwO alte Fassung) und der damit verbundenen Anforderung zur Rehabilitationspadagogi-
schen Zusatzqualifikation fiir Ausbilderinnen und Ausbilder (ReZA)

¢ Betriebliche Qualifizierung
Eine erfolgreiche betriebliche Qualifizierung setzt voraus, dass eine gezielte Vorbereitung der Teilneh-
menden und Betriebe, eine Qualifizierungsbegleitung, eine Nachbereitung und eine individuelle Auswer-
tung erfolgen. Die Anzahl und Dauer der betrieblichen Qualifizierungsphasen richten sich — auch im Hin-
blick auf den Foérder- und Qualifizierungsplan — nach der Notwendigkeit im Einzelfall.

Qualifizierungspraktika

Durch das Absolvieren von Qualifizierungspraktika in dem/den erarbeiteten Beruf/en

wird der teilnehmenden Person Uber einen angemessenen Zeitraum die Moglichkeit gegeben, den/die
Zielberuf/e weiter kennenzulernen. Qualifizierungsbausteine kdnnen dabei genutzt werden. Alternativ

kénnen Projektarbeiten durchgefiihrt werden. Welches Format gewahlt wird, entscheidet der Auftrag-

nehmer, bertcksichtigt bei der Entscheidung jedoch das Interesse der teiinehmenden Person.
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Dariiber hinaus soll die teiinehmende Person sich im Echtbetrieb unter Beweis stellen kdnnen und einen
potenziellen Ausbildungsbetrieb von sich Uberzeugen. Praktika bei mehreren Arbeitgebern sind daher
vom Auftragnehmer zu akquirieren.

Qualifizierungsbausteine
Die Vermittlung von Grundlagen flir den Erwerb beruflicher Handlungsfahigkeit kann auf der Grundlage
von Qualifizierungsbausteinen erfolgen.

o Arbeitsplatzbezogene Einarbeitung
Als ein weiteres betriebsnahes Qualifizierungselement gilt die gezielte arbeitsplatzbezogene Einarbei-
tung. Diese sollte insbesondere fiir Teilnehmende Berlcksichtigung finden, bei denen die Ausbildungs-
reife im MalBRnahmeverlauf nicht hergestellt werden kann.

Die Teilnahme an einer arbeitsplatzbezogenen Einarbeitung setzt die grundsatzliche Bereitschaft des
Betriebes zur nachfolgenden Beschaftigung des jungen Menschen voraus. Wenn eine Beschaftigungs-
aufnahme das individuelle Ziel der BvB-Reha darstellt, sind diese Teilnehmenden mit Hilfe von — gege-
benenfalls langer andauernden — Praktika am kiinftigen Arbeitsplatz gezielt auf die kiinftige Tatigkeit
vorzubereiten.

Uberpriifung des Ziels der BvB-Reha

Sofern sich abzeichnet, dass die BvB-Reha als Ziel die Aufnahme einer Beschaftigung hat, soll der Auf-
tragnehmer in Abstimmung mit der teiinehmenden Person eine Einschatzung vornehmen, ob die ar-
beitsplatzbezogene Einarbeitung im Rahmen der BvB-Reha fur die Eingliederung in Beschaftigung aus-
reichen kann. Mit der Beraterin / dem Berater der Agentur fur Arbeit ist bei negativer Prognose Kontakt
aufzunehmen, um gegebenenfalls passgenauere Unterstiitzungsangebote zu besprechen, wie zum Bei-
spiel die Unterstiutzte Beschaftigung.

Ausbildungsbausteine

Stehen bundesweit anerkannte Ausbildungsbausteine zu Verfugung, kénnen diese fur die Vermittlung
von beruflichen Grundlagen zum Beispiel in einem Qualifizierungspraktikum eingesetzt werden. Absol-
vierte Ausbildungsbausteine sind der teilnehmenden Person zu bescheinigen.

o Ubergangsmanagement
Fur Teilnehmende, die vor Ende ihrer regularen Forderdauer bereits einen Ausbildungs- oder Arbeits-
platz gefunden haben, hat der stabile Ubergang bis zum Ausbildungs- oder Beschaftigungsbeginn durch
verschiedene Angebote eingestimmt und sichergestellt zu werden.

Folgende Angebote sind vorzuhalten und der teilnehmenden Person anzubieten:

o Vorbereitung Berufsschulunterricht

o So kann beispielsweise auf den kiinftigen Berufsschulunterricht des entsprechenden Aus-
bildungsberufes vorbereitet und allgemeinbildende sowie fachspezifische Inhalte des kiinf-
tigen Ausbildungsberufes vermittelt werden.

Fordersequenzen zur Sprachférderung

Ausbau von Schliisselkompetenzen,

Arbeits- und Sozialverhalten und

Lebensweltliche Probleme und Herausforderungen

O O O O

Um praventiv Ausbildungsabbriichen vorzubeugen, sind lebensweltliche Probleme und Herausforderun-
gen (zum Beispiel Finanzen, Haushaltsfuhrung, Erndhrung/Gesundheit/Suchtpravention) aufzugreifen
und bei Bedarf die alltagsbezogene Grundbildung zu vertiefen.

Des Weiteren ist die teiinehmende Person zudem auf die Unterstitzungsangebote der BA wahrend ei-
ner Ausbildung hinzuweisen (zum Beispiel Berufsausbildungsbeihilfe, begleitende Phase der Assistier-
ten Ausbildung) und bei einer gegebenenfalls notwendigen Beantragung zu unterstitzen.

e Nachbetreuung
Zur Stabilisierung des erfolgreichen Ubergangs in eine sich anschlieRende Ausbildung oder Beschafti-
gung wahrend der Probezeit findet eine gezielte Nachbetreuung der teilnehmenden Person statt. Die
Nachbetreuung beinhaltet unter anderem die Konfliktintervention, um Abbriiche zu vermeiden sowie In-
formationen zu weiteren Unterstiitzungsangeboten (zum Beispiel Begleitete betriebliche Ausbildung,
Assistierte Ausbildung). Fir eine Nachbetreuung ist das Einverstandnis der teilnehmenden Person, ge-
gebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minderjahri-
gen der Eltern/Erziehungsberechtigten einzuholen.
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B.2.2.6 Forderzielbereich "Erwerb Hauptschulabschluss"

Ziel des Forderzielbereichs ,Erwerb Hauptschulabschluss® ist es, fir Teilnehmenden ohne Hauptschulab-
schluss beziehungsweise gleichwertigen Schulabschluss durch den Erwerb des Schulabschlusses, deren
Chancen auf eine betriebliche Ausbildungsstelle zu erhéhen.

Ein fehlender Schulabschluss ist eines der zentralen Hemmnisse bei der Aufnahme einer Berufsausbildung
und dem erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. Daher wurde mit dem Gesetz zur Neuausrichtung der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente flr junge Menschen und Erwachsene ohne Schulabschluss zum 1. Ja-
nuar 2009 ein Rechtsanspruch auf Forderung der Vorbereitung auf den nachtraglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses eingefiihrt. Die Umsetzung kann im Rah-
men der BvB-Reha erfolgen.

Bei der Vorbereitung auf die Priifung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses beziehungsweise gleichwer-
ten Schulabschlusses kann die Psychologische Begleitung Teilnehmende mit Behinderungen unterstitzen,
zum Beispiel durch den Abbau von Prifungsangsten.

Wird im Verlauf der BvB-Reha erkannt, dass das Ziel des nachtraglichen Erwerbs des Hauptschulabschlus-
ses gefahrdet ist und sich als zu anspruchsvoll erweist, soll in Abstimmung mit der Beraterin / dem Berater
der Agentur fiir Arbeit zusammen mit der teilinehmenden Person eine Anpassung der Férderplanung erfol-
gen. Dies hat sensibel und motivierend zu erfolgen.

B.2.2.6.1 Forder- und Qualifizierungssequenzen im Forder- und Zielbereich "Erwerb Hauptschulab-
schluss”

Folgende Forder- und Qualifizierungssequenzen sind im Zielbereich ,Erwerb Hauptschulabschluss® vom
Auftragnehmer anzubieten

= Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Schulabschluss
= Erweiterte/qualifizierte Hauptschulabschliisse
= Berufsschulunterricht

e Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Schulabschluss
Landerspezifische Regelungen
Die landerspezifischen Regelungen fur den Erwerb des Schulabschlusses sind zu beachten. Hierzu
nimmt der beauftragte Auftragnehmer frihzeitig Kontakt mit den zustandigen Schulbehérden auf und
treffen Absprachen zu Inhalt, Zeitpunkt und Organisation der Priifung.

Inhaltliche Ausgestaltung und Verfahren

Die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Schulabschluss umfasst sowohl all-
gemeinbildende als auch berufsbezogene Facher und ist moglichst handlungsorientiert und auf den in-
dividuellen Wissensstand der teilnehmenden Person auszurichten.

Die berufsspezifische Qualifizierung in der BvB-Reha soll die Vermittlung der fiir die Vorbereitung auf
einen Hauptschulabschluss erforderlichen theoretischen Inhalte unterstitzen.

Um insbesondere den besonderen Anforderungen ,schulmider” junger Menschen Rechnung zu tragen
und um motivationsbedingte Abbriiche zu vermeiden, sollen zunachst vorrangig fachpraktische Ange-
bote unterbreitet werden.

Im weiteren MaBnahmeverlauf sind in diesen Fallen die schultheoretischen Inhalte zur Vorbereitung auf
den Hauptschulabschluss beziehungsweise gleichwertigen Schulabschluss sukzessive zu erhéhen.
Daneben sind auch die spezifischen Bedarfe der jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu be-
riicksichtigen, die keinen (in Deutschland anerkannten) Schulabschluss haben.

GruppengréRe
Fir die Vermittlung der theoretischen Unterrichtsinhalte kbnnen neben der Einzelfallférderung auch

Kleingruppen mit maximal 15 Teilnehmenden gebildet werden.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass alle mit diesem Ziel teiinehmenden jungen Menschen eine
Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Schulabschluss erhalten. Dies gilt
auch fur die Vorbereitung auf eine Nachprufung im Rahmen der BvB-Reha, wenn nach Einschatzung
der Beraterin / des Beraters der Agentur fir Arbeit die Nachprifung erfolgreich absolviert werden kann.

Ergeben sich in der Kompetenzanalyse oder im weiteren Verlauf der BvB-Reha aus Sicht des Auftrag-
nehmers Anhaltspunkte dafiir, dass — anders als bisher angenommen — die teilnehmende Person nicht
in der Lage sein wird, den Hauptschulabschluss oder gleichwertigen Schulabschluss im Rahmen der
BvB-Reha zu erreichen, soll in Abstimmung mit der Beraterin / dem Berater der Agentur fir Arbeit zu-
sammen mit dem Teilnehmenden eine Anpassung der Forderplanung zu erfolgen.
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o Erweiterte/qualifizierte Hauptschulabschliisse
Eine Vorbereitung auf erweiterte oder qualifizierte Hauptschulabschlliisse beziehungsweise gleichwer-
tige Schulabschlisse (Ianderspezifisch), die tber den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss hin-
ausgehen, wird vom Rechtsanspruch des § 53 SGB Il nicht erfasst.

Eine Vorbereitung auf diese Schulabschlisse ist im Rahmen der BvB-Reha mdglich, wenn
= dies als erforderlich angesehen wird, um die berufliche Eingliederung zu erreichen und

= ein erfolgreicher Abschluss unter Berlicksichtigung der méglichen individuellen Forder-
dauer realisierbar erscheint.

Die Entscheidung, fir welche Teilnehmenden eine entsprechende Vorbereitung erfolgen soll, trifft die
Beraterin / der Berater der Agentur fiir Arbeit. Hierzu zieht sie beziehungsweise er zum Beispiel die
Empfehlung des Auftragnehmers, die Ergebnisse der Kompetenzanalyse oder vorliegende psychologi-
sche Gutachten heran. Die Verlangerungsmaoglichkeiten der individuellen Férderdauer gelten entspre-
chend.

e Berufsschulunterricht
Grundsatzlich soll der Berufsschulunterricht durch die Berufsschule angeboten werden. Die landerspezi-
fischen Regelungen zu einer gegebenenfalls bestehenden Berufsschulpflicht der Teilnehmenden sind
zu berlcksichtigen.
Sofern der Berufsschulunterricht nicht durch die Berufsschule erfolgt beziehungsweise keine Berufs-
schulpflicht besteht, hat der Auftragnehmer die Unterweisung sicherzustellen. Die Zeit fir den Berufs-
schulunterricht ist in der Wochenstundenzahl enthalten.

B.2.3 Bildungsbegleitung sowie Forder- und Qualifizierungsplanung

Bildungsbegleitung
Ziel der Bildungsbegleitung ist die Sicherung des Eingliederungserfolges.

Die Bildungsbegleitung beginnt bereits wahrend der Kompetenzanalyse beziehungsweise mit Teilnahme-
beginn. Sie plant, fordert, organisiert, koordiniert, begleitet und dokumentiert kontinuierlich individuelle For-
der- und Qualifizierungsverlaufe. Die Bildungsbegleitung umfasst die Ubergéange zwischen den Qualifizie-
rungsebenen, die bedarfsgerechte Auswahl der Forder- und Qualifizierungssequenzen und/oder auch den
Wechsel von Teilnehmenden in die MalRnahme eines anderen Tragers.

Aufgaben der Bildungsbegleitung sind insbesondere:

e Erstellen und Fortschreiben der Forder- und Qualifizierungsplanung in Absprache mit den Teilnehmen-
den und den in der Berufsvorbereitung eingesetzten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern

e Erstellung der LuV

e Abstimmung der Inhalte der LuV mit der teilnehmenden Person (Inhalt, Zeitpunkt und Gesprachsteil-
nehmende sind zu dokumentieren und der teilnehmenden Person im Original auszuhandigen)

e Abstimmung des geplanten Forder- und Qualifizierungsverlaufs mit der zustandigen Beraterin / dem
zustandigen Berater des jeweiligen Bedarfstragers

e Zielvereinbarungen mit den Teilnehmenden treffen sowie die Férder- und Qualifizierungsverlaufe kon-
trollieren und dokumentieren

e das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure im Forder- und Qualifizierungsverlauf sicherstellen

e Akquirieren von Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen

e die schnelle und passgenaue Zusammenfihrung der Teilnehmenden mit Praktikums-, Ausbildungs-
und Arbeitsstellen sowie die Bewerbungsbegleitung im Bedarfsfall

e Sicherstellung und Dokumentation des dauerhaften Eingliederungserfolges (zum Beispiel durch Be-
treuung wahrend der Probezeit)

e beim Ubergang der teiinehmenden Person in nachfolgende Bildungsgénge sicherstellen, dass alle er-
forderlichen Informationen an die kiinftig ausbildenden beziehungsweise begleitenden Fachkrafte elekt-
ronisch Ubermittelt werden

e eine gegebenenfalls erforderliche Folgefdrderung mit der Beraterin / dem Berater der Agentur fir Arbeit
abzustimmen und vorzubereiten

Sofern es erforderlich ist, miissen wesentliche sozialpadagogische Prozesse bei Bedarf durch die Bil-
dungsbegleitung eingeleitet, Uberwacht und reflektiert werden.

Forder- und Qualifizierungsplanung

Der Auftragnehmer hat fur jede teilnehmende Person die Férderung und Qualifizierung individuell zu pla-
nen, zu dokumentieren und kontinuierlich fortzuschreiben. Hierbei ist auch zu verdeutlichen, wie die vorlie-
genden eigenen Erkenntnisse des Auftragnehmers sowie- mit Einwilligung der teilnehmenden Person - die
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der Netzwerkpartner (zum Beispiel schriftliche und mindliche Rickmeldungen von Betrieben zum Prakti-
kumsverlauf) in den Fdrder- und Qualifizierungsverlauf sowie in den Eingliederungsprozess einbezogen
werden.

Gegebenenfalls vorhandene Erkenntnisse des BAMF- Sprachkurstragers sind mit Einwilligung der teilneh-
menden Person in die Férder- und Qualifizierungsplanung einzubeziehen. Der Auftragnehmer hat dem Be-
darfstrager auf Verlangen Einsicht in die Férder- und Qualifizierungsplanung zu gewahren.

Die einzelnen Schritte zur Zielerreichung (mdglichst kleinschrittig) sind mit der teiinehmenden Person abzu-
stimmen, in Zielvereinbarungen adressatengerecht festzuschreiben und der teilnehmenden Person auszu-
handigen. Die Ergebnisse zu den vereinbarten Schritten sind regelmafig (mindestens alle drei Monate)
nachzuhalten (zum Beispiel Uber zielgruppengerechte Lernerfolgskontrollen oder Fallbesprechungen zwi-
schen dem in der MaRnahme eingesetzten Personal) und zu dokumentieren.

Sofern sich hieraus Anderungen ergeben, die sich auf die abgeschlossene Zielvereinbarung auswirken, ist
eine entsprechend angepasste Zielvereinbarung abzuschlief3en.

Die vorgenannten Regelungen zur Zielvereinbarung gelten unabhangig von den inhaltlichen Vorgaben und
den Ubersendungszeitpunkten der LuV. Die LuV ersetzt nicht die umfassende individuelle Férder- und
Qualifizierungsplanung mit den einzelnen Zielvereinbarungen, die als getrennte Dokumente in den Unterla-
gen der Teilnehmenden zu hinterlegen sind.

Die Gesprache mit der teilnehmenden Person sind durch den Auftragnehmer in Bezug auf Zeitpunkt, Inhalt
und Gesprachsteilnehmende zu dokumentieren und dem Bedarfstrager auf Verlangen nachzuweisen.

Die Entscheidungsbefugnis bei allen wesentlichen Fragen zum Férder- und Qualifizierungsverlauf liegt bei

der zustandigen Beraterin / dem zustandigen Berater des jeweiligen Bedarfstragers. Die Bildungsbegleite-

rin / derer Bildungsbegleiter hat deshalb mit der Beraterin / dem Berater engen Kontakt zu halten und sich

mit dieser abzustimmen.

Zu diesem Zweck sind anlassbezogen die fiir die jeweilige Entscheidung wesentlichen Inhalte der Forder-
und Qualifizierungsplanung in Form einer LuV zur Genehmigung an die Beraterin / den Berater des jeweili-
gen Bedarfstragers zu tibermitteln (siehe B.1.7 Hinweise zur Durchflihrung > Datenaustausch zwischen
Bedarfstrager und Auftragnehmer).

B.2.4 Sozialpddagogische Begleitung

Ziel ist die Bewaltigung von Eingliederungshemmnissen durch Herstellung der individuellen Grundstabilitat
bei Problemlagen sowie die Herstellung eines positiven Lern- und Arbeitsverhaltens der Teilnehmenden.

Die Erhebung und Weitergabe der erhobenen Daten ist nur mit Einwilligung der teilnehmenden Person, ge-
gebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minderjahrigen
der Eltern/Erziehungsberechtigten zugelassen. Der Auftragnehmer hat eine entsprechende Einwilligung
von der teilnehmenden Person beziehungsweise deren Eltern/Erziehungsberechtigten anlassbezogen ein-
zuholen. Der Auftragnehmer hat die Erklarung bis zum Vertragsende aufzubewahren.

Aufgaben der sozialpddagogischen Begleitung umfassen mindestens:

e Alltagshilfen

e Unterstitzung der Teilnehmenden im Umgang mit den Behinderungen

e Unterstitzung der Teilnehmenden bei der Akzeptanz der diagnosegeleiteten notwendigen Therapie,

e Information Uber rechtliche Regelungen mit Bezug auf Menschen mit Behinderungen zum Beispiel die
Regelungen Uber Nachteilsausgleiche im Schwerbehindertenrecht, Rechte, die sich aus der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ergeben, Anspriiche auf Unterstiitzungsangebote und spezielle Ausbildungsre-
gelungen

Hilfestellung bei Problemlagen (zum Beispiel Krisenintervention, Zeitmanagement)
Entwicklungsférdernde Beratung und Einzelfallhilfe

Verhaltenstraining

Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit den am Qualifizierungsprozess beteiligten Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeitern

e Regelmalige Sprechstundenangebote

e Hilfestellung bei der Beantragung von Sozialleistungen

Videokommunikation und Beratung

Die Agenturen fiir Arbeit bieten ihren Kundinnen und Kunden die Mdglichkeit, persénliche Termine mit ihrer
Agentur fir Arbeit oder Termine per Video durchzufiihren. Videotermine sind ein zusatzliches Angebot. Der
Auftragnehmer hat die Teilnehmenden Uber dieses Angebot unter Zuhilfenahme des Kundenbooklets zu
informieren. Diese Funktionalitaten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich
deshalb laufend und insbesondere vor MaRnahmebeginn tiber Anderungen des bereitgestellten Online-
Angebotes zu informieren und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu bericksichtigen.
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Die sozialpddagogische Begleitung umfasst mit Einwilligung der teilnehmenden Person bedarfsorientiert
auch die Kooperation mit relevanten Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern, insbesondere den 6f-
fentlichen und freien Tragern der Jugendhilfe sowie die einzelfallbezogene Koordination der auf den indivi-
duellen Bedarf der Teilnehmenden ausgerichteten Unterstiitzungsleistungen der Netzwerkpartnerinnen und
Netzwerkpartner. Die sozialpadagogische Begleitung zielt unter Einbeziehung der Unterstitzungsleistung
Dritter auf die Wahrnehmung und Beseitigung von individuellen Wettbewerbsnachteilen.

Die sozialpadagogische Begleitung der Teilnehmenden ist bedarfsorientiert und auf Anforderung durch die
Bildungsbegleiterin / den Bildungsbegleiter oder auch durch die teiinehmende Person wahrend des gesam-
ten Forder- und Qualifizierungsprozesses in der BvB-Reha einzusetzen. Hierbei ist ein besonderer Schwer-
punkt darauf zu legen, drohende MalRnahmeabbriiche unter anderem durch Problemlagen im personlichen
Umfeld der teilnehmenden Person friihzeitig zu erkennen und durch gezielte Angebote weitestgehend zu
vermeiden.

Um motivationsbedingte Abbriche moglichst zu vermeiden, sind bedarfsgerechte Angebote zum Aufbau
eines Vertrauensverhaltnisses der teilnehmenden Person zum Personal (insbesondere zur Sozialpadago-
gin / zum Sozialpddagogen) sowie zur Motivation der teilnehmenden Person wahrend der gesamten Mal3-
nahmedauer zu unterbreiten.

Um den Gruppenzusammenhalt der Teilnehmenden zu starken, sind an mindestens drei Tagen gemein-
same Tagesfreizeiten anzubieten. Sie sollen Gber den Malinahmeverlauf verteilt durchgefiihrt werden, so
dass alle die Mdglichkeit haben, daran teilnehmen zu kénnen. Hierbei wird erwartet, dass spatestens bis
zum Ende des vierten Monats des jeweiligen Vertragsjahres grundsatzlich mit allen Teilnehmenden min-
destens eine verpflichtende gemeinsame Tagesfreizeit durchgefuhrt wird. Bei der Ausgestaltung und
Durchfihrung der gemeinsamen Freizeiten ist darauf zu achten, dass diese fur Teilnehmende attraktiv sind
und den Interessen (mdglichst aller) und der individuellen Lebenslage entsprechen. Zudem sollten sie bei
Bedarf barrierefrei geplant werden. Sofern eine teilnehmende Person nicht an dem Angebot teilnehmen
kann, sind die Griinde hierfir in der Forderplanung zu dokumentieren. Bei besonderen verhaltensbedingten
Auffalligkeiten, die eine Teilnahme an der beziehungsweise den Tagesfreizeiten verhindern beziehungs-
weise einen Abbruch der Tagesfreizeit fir diese teilnehmende Person notwendig machen, ist dies ebenfalls
in der Férderplanung zu dokumentieren.

Sofern junge Menschen an der berufsbezogenen Deutschférderung des BAMF teilnehmen, hat der Auftrag-
nehmer den Trager des BAMF zudem dariber zu informieren, dass im vorgesehenen Zeitraum keine Teil-
nahme am Programm erfolgen wird.

Dariiber hinaus hat sich der Auftragnehmer und der Trager des BAMF-Sprachkurses Uber Organisation
und Inhalte auszutauschen.

Das Uber dieses Angebot aufgebaute Vertrauensverhaltnis ist im weiteren Malnahmeverlauf durch weitere
geeignete Angebote und enge Begleitung weiter auszubauen.

So sollen weitere motivationsférdernde Angebote unterbreitet werden, wie zum Beispiel:
e um Erfolge in der MalRnahme sichtbar zu machen
e gemeinsame Unternehmungen
e ein mit den Teilnehmenden abgestimmtes nicht monetares Belohnungssystem

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Aufsichtspflichten zu gewahrleisten. Unabhangig der Anzahl der
Teilnehmenden ist mindestens eine 1,0 Vollzeitstelle einzusetzen.

Fir Teilnehmende, die das Angebot einer Tagesfreizeit nicht wahrnehmen konnten (beispielsweise auf-
grund von Krankheit, Eintritt in die MalRnahme nach der Realisierung der gemeinsamen Tagesfreizeit), ist
eine zweite Durchfiihrung einzurichten, sofern eine Gruppe von mindestens sechs Teilnehmenden gebildet
werden kann.

Far die berufsschulpflichtigen Teilnehmenden ist eine Abstimmung mit der Berufsschule vorzunehmen.
Der Durchfuhrungsort kann vom Auftragnehmer frei gewahlt werden.

Dieses Angebot ist mit dem in der MalRnahme zum Einsatz kommenden Personal durchzufuhren. Sofern
fur die Betreuung der Teilnehmenden wahrend dieses Angebotes zum in B.1.4.2 beziehungsweise im Leis-
tungsverzeichnis/Losblatt aufgeflihrten Personalschliissel zusatzliche Personalkapazitaten erforderlich sein
sollten, ist der Mehrbedarf vorrangig Uber eine Stundenerhéhung des bereits in der MaRnahme eingesetz-
ten Personals abzudecken.

B.2.5 Psychologische Begleitung

Sofern im Leistungsverzeichnis/Losblatt die psychologische Begleitung zur Unterstitzung der sozialpada-
gogischen Begleitung gefordert ist, hat der Auftragnehmer, bei Vorliegen des Einverstandnisses der teil-

nehmenden Person beziehungsweise ihrer Eltern / Erziehungsberechtigten / der gesetzlichen Vertreterin /
des gesetzlichen Vertreters, diese im geforderten Umfang anzubieten. Die Verteilung der Zeitstunden auf
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die einzelnen Teilnehmenden erfolgt nach deren individuellen Bedarf. Die psychologische Begleitung ist
durch Préasenz einer Psychologin / eines Psychologen sicher zu stellen. Die Psychologin / der Psychologe
hat auch das eingesetzte Personal der BvB-Reha einzelfallbezogen zu unterstitzen. Die psychologische
Begleitung umfasst keine psychometrischen Testverfahren und keine psychologische Begutachtung.

Die psychologische Begleitung unterstitzt die Teilnehmenden, um deren Ausbildungs- oder Arbeitsfahig-
keit (wieder-) herzustellen, beispielsweise durch gezielte Angebote fiir eine rechtzeitige Intervention bei Kri-
sen. Neben der einzelfallbezogenen Arbeit (wie Beratung und Training zur Behinderungs- beziehungsweise
Krankheitsbewaltigung) erganzen auf die Zielgruppe abgestimmte (Gruppen-) Angebote die sozialpadago-
gische Begleitung.

Zu den Aufgabenfeldern der psychologischen Begleitung der Zielgruppe gehdren insbesondere:
psychologische Hilfen durch Einzelberatung zum Umgang mit der Behinderung

psychologisches Training sozialer Kompetenzen

Einzel- und Gruppenberatung zu ausgewahlten Themen zum Beispiel Pravention von Abbrichen
Hilfen bei auBergewdhnlichen Problemlagen (Krisenintervention)

Hilfen fUr die Gestaltung von Entspannungsubungen sowie zur Stress- und Konfliktbewaltigung
Zusammenarbeit mit den behandelnden Therapeutinnen/Therapeuten und

Fachspezifische Begleitung und Schulung der Mitarbeiterinnen / der Mitarbeiter des Auftragneh-
mers unter anderem zu behinderungsbedingten Auswirkungen, zum Beispiel bei Lern-, Kérper-,
Sinnes- und Mehrfachbehinderungen sowie psychischer Stérungen

Die psychologische Begleitung ist ausschlieBlich auf die MaRnahmedurchfiihrung ausgerichtet. Im Rahmen
dieser Begleitung wird keine Therapie durchgefihrt.

Die Psychologin / der Psychologe hat die unterbreiteten Angebote beziehungsweise durchgefihrten Ange-
bote zu dokumentieren. Der Datenschutz ist einzuhalten.

B.2.6 Elternarbeit

Die wichtigsten Entwicklungen von jungen Menschen mit Behinderungen vollziehen sich im familidren Um-
feld.

Daher sollten Eltern / Erziehungsberechtigte / die gesetzliche Vertreterin / der gesetzliche Vertreter der
Teilnehmenden mit deren schriftlicher Einwilligung durch die Bildungsbegleiterin / den Bildungsbegleiter
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Sozialpadagogin / dem Sozialpadagogen gezielt in die Beglei-
tung einbezogen werden. Anlassbezogen (insbesondere bei mehrmaligem Nichterscheinen) sind auch
Hausbesuche einzusetzen. Die Hausbesuche sind nur mit Einwilligung der teilnehmenden Person, gegebe-
nenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minderjahrigen der
Eltern/Erziehungsberechtigten zulassig.

Hierbei ist auf die individuellen Rahmenbedingungen einzugehen und bedarfsorientiert zu agieren, unter
anderem durch

interkulturelle Arbeitsweise
Bedarfsorientierung

Abbau von Zugangsbarrieren
Transparenz

Ziel- und Kooperationsabsprachen

B.2.7 Einbindung des Auftragnehmers in die regionalen Netzwerke

Ziel ist es, unter Einbeziehung aller am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt beteiligten Akteurinnen/Akteure, die
dauerhafte Eingliederung in Ausbildung/Arbeit zu erreichen. Zudem bedarf es fir die Umsetzung des Mal}-
nahmekonzeptes der Kooperation und damit eines regional abgestimmten Handelns.

Der Auftragnehmer muss im regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verankert und vernetzt sein. Sofern
eine Verankerung und Vernetzung nicht besteht, hat er diese rechtzeitig bis zum Vertragsbeginn aufzubau-
en und kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Verankerung und Vernetzung bedeutet insbesondere die intensive Zusammenarbeit mit

dem Bedarfstrager

Betrieben

Berufsschulen, einschlie3lich Berufsschulen mit sonderpadagogischer Férderung
allgemeinbildenden Schulen, um Vernetzung/Kooperationen unter anderem zur Berufsorientierung
zu ermdglichen
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e zustandige Stellen und Innungen, Arbeitgeber- und Unternehmensverbanden

e den zustadndigen Integrationsfachkraften in den Jobcentern (fir Teilnehmende aus dem Rechts-
kreis SGB II)

e Jugend-, Sozialamtern, Schulbehérden sowie weiteren Beteiligten eines regionalen Ubergangsma-
nagements (regionale Anlaufstellen, Kompetenzagenturen etc.)

e weiteren Anbieterinnen/Anbietern von Qualifizierungsangeboten zur Abstimmung des Bildungskon-
zeptes

offentlichen und privaten Institutionen zum Beispiel Integrationsfachdiensten, Beratungsstellen
Selbstvertretungs-, Selbsthilfe- und Elternorganisationen

zielgruppenspezifischen Netzwerken

Tragern der berufsbezogenen Deutschsprachférderung nach der DeuF&V sowie

weiteren regionalen Akteurinnen/Akteuren

Die jeweiligen Kontakte und deren Inhalte sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Sofern fur Menschen mit Behinderungen eine Ausbildung auf der Grundlage der § 66 BBiG / § 42r HWO

(§ 42m HwO alte Fassung) vorgesehen ist, klart der Auftragnehmer ab, dass die in § 6 der Rahmenrege-
lung flr Ausbildungsregelungen fiir behinderte Menschen durch den Hauptausschuss des Bundesinstituts
fur Berufsbildung (BiBB) geforderte ReZA flr die Ausbildung - gegebenenfalls durch geeignete Unterstiit-
zung der Ausbildungsbetriebe durch Dritte - vorliegt beziehungsweise berat den Betrieb, wie er diese erlan-
gen kann.

Zusatzlich hat sich der Auftragnehmer Kenntnisse (iber die regionalen und ambulanten Netzwerke fiir Re-
habilitation zu beschaffen und mit deren Einrichtungen zusammenzuarbeiten.

Sofern notwendig, ist mit Einwilligung der teilnehmenden Person eine einzelfallbezogene Zusammenarbeit
mit den 6rtlichen Netzwerkpartnern sicherzustellen, die auf die ermittelten individuellen Handlungsbedarfe

ausgerichtet ist. Zudem sind entsprechende Handlungsstrategien umzusetzen, um das Ziel der nachhalti-

gen Eingliederung in den Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarkt zu erreichen.

Bei Teilnehmenden der berufsbezogenen Deutschsprachférderung erfolgt die Zusammenarbeit mit den
Tragern der Sprachkurse mit Einwilligung der teilnehmenden Person.

Kooperationsstrukturen mit Netzwerkpartnern, die fir die teiinehmende Person bereits bestehen und/oder
wahrend einer vorgeschalteten MalRnahme zum Beispiel einer Aktivierungshilfe fiir Jingere aufgebaut wur-
den, sind im Sinne eines ganzheitlichen Unterstlitzungsansatzes mit Einwilligung der teilnehmenden Per-
son, gegebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters beziehungsweise bei Minder-
jahrigen der Eltern/Erziehungsberechtigten fortzufiihren.

Wenn im Rahmen der Kompetenzanalyse beziehungsweise im MafRnahmeverlauf ein entsprechender ver-
mittlungsrelevanter Handlungsbedarf ersichtlich wird, sind entsprechende Netzwerkpartner einzuschalten
und deren Hilfeleistung mit Einwilligung der teiinehmenden Person einzelfallbezogen einzusetzen.

B.2.8 Einmiindung in Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschaftiqung

Ziel ist die dauerhafte Einmindung der Teilnehmenden in Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige
Beschaftigung.

Der Auftragnehmer hat sicher zu stellen, dass die Teilnehmenden mdglichst friihzeitig in Ausbildung / sozi-
alversicherungspflichtige Beschaftigung Gbergehen kénnen.

Sofern sich nach der Start-LuV Berufswiinsche der Teilnehmenden entwickeln beziehungsweise andern, ist
dies dem Bedarfstrager unverziiglich in Form einer Mitteilung bekannt zu geben.

Vom Auftragnehmer werden fundierte Kenntnisse des regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes erwar-
tet. Er hat diese Kenntnisse durch Marktanalyse und -beobachtung regelmaRige zu aktualisieren. Die
Kenntnisse Uber den regionalen Ausbildungsmarkt miissen sowohl Ausbildungen nach §§ 4, 5 ff BBiG/§§
25, 26 ff HWO als auch nach §§ 64 ff BBiG/§§ 42p ff HwO (8§ 42k ff HwO alte Fassung) einbeziehen.

Im Hinblick auf die Eingliederung der Teilnehmenden hat der Auftragnehmer gezielt Praktikums-, Ausbil-
dungs- und Arbeitsstellen im erforderlichen Umfang zu akquirieren und die Teilnehmenden im Bewer-
bungsverfahren sowie bei ihren Eigenbemihungen aktiv unter Einbeziehung der Netzwerkpartner zu unter-
stltzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle von ihm akquirierten Ausbildungsstellen, die nicht mit den Teilneh-
menden besetzt werden kdnnen, dem Bedarfstrager mitzuteilen.

Darliber hinaus hat der Auftragnehmer gemeinsam mit der teilnehmenden Person unter anderem die Funk-
tionen des Portals der BA fir die Eingliederungsbemiihungen zu nutzen. Falls noch nicht vorhanden, kann
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die teilnehmende Person die Zugangsdaten/Berechtigungen (zum Beispiel Benutzername, schreibenden
Zugriff) bei ihrer Beraterin / inrem Berater anfordern. Die teilnehmende Person ist im Umgang mit der JOB-
SUCHE der BA zu unterstutzen und zur Nutzung der Funktionen zu befahigen.

Sobald die teilnehmende Person fiir die Vermittlung in Ausbildung beziehungsweise in sozialversicherungs-
pflichtige Beschaftigung in Betracht kommt ist ein Stellengesuch vom Typ Ausbildung beziehungsweise so-
zialversicherungspflichtige Beschaftigung im Portal der JOBSUCHE anzulegen und zu pflegen. Dabei sind
auch absolvierte vermittlungsrelevante Praktika im Lebenslauf einzutragen. Dies setzt das Einverstandnis
der teilnehmenden Person, gegebenenfalls deren gesetzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreters bezie-
hungsweise bei Minderjahrigen der Eltern/Erziehungsberechtigten voraus. Der Auftragnehmer hat mit der
zustandigen Beraterin / dem zustandigen Berater der Agentur fir Arbeit die Ausbildungsberufe fir das Stel-
lengesuch vom Typ Ausbildung im Vorfeld abzustimmen.

Lehnt die teilnehmende Person, gegebenenfalls deren gesetzliche Vertreterin / gesetzlicher Vertreter be-
ziehungsweise bei Minderjahrigen lehnen ihre Eltern/Erziehungsberechtigten die Nutzung des Portals der
JOBSUCHE beziehungsweise das Anlegen von Stellengesuchen ab, ist dies in der Férder- und Qualifizie-
rungsplanung zu vermerken und der Bedarfstrager zu informieren.

Sicherung, Stabilisierung und Festigung der betrieblichen Berufsausbildung oder sozialversicherungspflich-
tigen Beschaftigung

Schliel3t die teiinehmende Person wahrend der geplanten individuellen Férderdauer einen Vertrag tber
eine betriebliche Berufsausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschaftigung ab, die innerhalb von
drei Monaten nach individuellem MaRnahmeende beginnt, hat der Auftragnehmer durch eine gezielte
Nachbetreuung der teilnehmenden Person wahrend ihrer Probezeit zur Sicherung, Stabilisierung und Festi-
gung der betrieblichen Berufsausbildung / des Beschaftigungsverhaltnisses beizutragen. Die Nachbetreu-
ung konzentriert sich unter anderem auf die Konfliktintervention, um Abbriiche zu verhindern. Die nachge-
hende Betreuung setzt voraus, dass die teilnehmende Person, gegebenenfalls deren gesetzliche Vertrete-
rin / gesetzlicher Vertreter beziehungsweise bei Minderjahrigen die Eltern/Erziehungsberechtigten einver-
standen ist/sind und der eventuell notwendigen Kontaktaufnahme mit ihrer Arbeitgeberin / ihnrem Arbeitge-
ber schriftlich zustimmt/zustimmen. Eine schriftliche Einwilligung ist daflir vom Auftragnehmer einzuholen.
Diese kann jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft von der teilnehmenden Person, gegebenenfalls deren ge-
setzlichen Vertreterin / gesetzlichen Vertreter beziehungsweise bei Minderjahrigen der Eltern/Erziehungs-
berechtigten widerrufen werden. Die nachgehende Betreuung erfolgt innerhalb der Vertragslaufzeit. Die
hierbei anfallenden Arbeiten sind mit dem in der MalRnahme vorhandenen Personal zu erbringen und wer-
den nicht gesondert vergiitet. Die Erklarung ist bis zum Ende der Nachbetreuung vom Auftragnehmer auf-
zubewahren.

Die spezifischen Auswirkungen von Behinderungen erfordern bei der Aufnahme einer betrieblichen Berufs-
ausbildung oder einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung eine individuelle Begleitung in Belas-
tungssituationen und die Konfliktintervention, um Abbrtche zu verhindern. Maflnahmen zur Stabilisierung
der Personlichkeit und des Umganges mit den Behinderungen sollen die Unterstlitzung erganzen. Hierzu
gehort zum Beispiel die Sicherung des Lerntransfers in die betriebliche Realitat.

Der Auftragnehmer weist den Betrieb auf das Unterstitzungsangebot des Bedarfstragers fir eine individu-
elle Ausgestaltung des Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplatzes sowie flr das Ausbildungs- bezie-
hungsweise Arbeitsumfeld hin. Hierzu gehéren unter anderem:

der Einsatz von (technischen) Hilfsmitteln
die Beratung zur barrierefreien Gestaltung des Ausbildungs- beziehungsweise Arbeitsplatzes
die Aufklarung Uber individuelle behinderungsbedingte Verhaltensspezifika und

die Beratung fur eine gegebenenfalls besonders geregelte Ausbildung nach § 66 BBiG / § 42r HwO
(§ 42m HwO alte Fassung)

Sofern sich wahrend der individuellen Férderdauer keine Eingliederung in eine betriebliche Berufsausbil-
dung oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschéaftigung abzeichnet, sind geeignete Hilfen in Abstim-
mung mit dem Bedarfstrager zeitnah einzuleiten.

B.2.9 Qualitiatssicherung

Zur Sicherung der Qualitat hat der Auftragnehmer die Durchfihrung der BvB-Reha zu evaluieren.
Hierbei hat er unterschiedliche Erkenntnisquellen zu nutzen, hieraus mégliche Handlungsbedarfe abzulei-
ten und umzusetzen. Erkenntnisquellen kénnen insbesondere sein:

e anonymisierte Befragung der Teilnehmenden
e Rickmeldungen aus Praktikumsbetrieben
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e Fehlzeiten- und Abbruchanalyse sowie
e Auswertung des MalRnahmeerfolgs

Auf Verlangen sind dem Auftraggeber die Ergebnisse der Analysen vorzulegen und Umsetzungsprozesse
darzustellen. Die Teilnahme an der Befragung ist fiir die Teilnehmenden freiwillig.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Teilnehmenden zu wesentlichen Qualitatsaspekten der Mallnahme-
durchfiihrung zu befragen.

Die Ergebnisse der Befragung kann der Auftraggeber als Referenz verwenden.

Stand 03.03.2026 201-26-BvBReha-60064 Seite 50 von 50



	B_Leistungsbeschreibung
	B.1 Rahmenbedingungen
	B.1.1   Beschreibung der Maßnahme
	B.1.2   Teilnehmende/Zielgruppe
	B.1.3   Zeitlicher Umfang/Dauer
	B.1.4   Personal
	B.1.4.1 Allgemeine Regelungen
	Personaleinsatz
	Nachweis des Personals

	B.1.4.2 Besondere Regelungen

	B.1.5   Räumlichkeiten und Ausstattung
	B 1.5.1 Allgemeine Regelungen
	Maßnahmeort
	Lage und Zugang
	Nachweis der Räumlichkeiten/Außengelände
	Sächliche und räumliche Ausstattung
	Technische Ausstattung
	Vorhalten der Räumlichkeiten
	Gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten
	Barrierefreiheit

	B 1.5.2 Besondere Regelungen
	Sächliche und räumliche Ausstattung
	Technische Ausstattung


	B.1.6   Datenschutz
	B.1.6.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.6.2 Besondere Regelungen

	B 1.7   Hinweise zur Durchführung
	Diversity Management und Gewaltschutz
	Bekanntgabe Bankverbindung und Kontaktperson
	Einreichung Trägerzulassung
	Informationen zum Infektionsschutzgesetz (IfSG)
	Informationsmaterial
	Erreichbarkeit/Maßnahmedurchführung
	Teilnahme an der Maßnahme
	Fehltage
	Betriebliche Praktika
	Teilnahmebescheinigung
	Datenaustausch zwischen Bedarfsträger und Auftragnehmer

	B.1.8   Vertragsgestaltung
	Rahmenvertrag

	B.1.9   Angebotspreis/Vergütung
	B.1.9.1 Angebotspreis
	B.1.9.2 Individuelle Leistungen außerhalb des Angebotspreises
	Fahrkosten
	Behinderungsbedingte zusätzliche Leistungen
	Bewerbungskosten
	Führungszeugnis
	Belehrung nach § 43 IfSG
	Erfolgsbezogene Vermittlungspauschale
	Verpflegungskostenpauschale


	B.1.10   Umsatzsteuer
	B.1.11   Sozialversicherung

	B.2 Beschreibung der Leistung und deren Qualitätsstandards
	B.2.1   Allgemeine Grundsätze der Ausgestaltung und Durchführung
	B.2.2   Angebotsstruktur
	B.2.2.1 Kompetenzanalyse
	B.2.2.2 Förderzielbereich "Grundkompetenzen"
	B.2.2.2.1 Förder- und Qualifizierungssequenzen im Förderzielbereich "Grundkompetenzen"

	B.2.2.3 Förderzielbereich "Berufsorientierung/Berufswahl"
	B.2.2.3.1 Förder- und Qualifizierungssequenzen im Förder- und Zielbereich "Berufsorientierung/Berufswahl"

	B.2.2.4 Förderzielbereich "Berufliche Grundfähigkeiten"
	B.2.2.4.1 Förder- und Qualifizierungssequenzen im Förder- und Zielbereich " Berufliche Grundfähigkeiten"

	B.2.2.5 Förderzielbereich "Berufsspezifische Qualifizierung"
	B.2.2.5.1 Förder- und Qualifizierungssequenzen im Förder- und Zielbereich " Berufsspezifische Qualifizierung"

	B.2.2.6 Förderzielbereich "Erwerb Hauptschulabschluss"
	B.2.2.6.1 Förder- und Qualifizierungssequenzen im Förder- und Zielbereich "Erwerb Hauptschulabschluss"


	B.2.3   Bildungsbegleitung sowie Förder- und Qualifizierungsplanung
	B.2.4   Sozialpädagogische Begleitung
	B.2.5   Psychologische Begleitung
	B.2.6   Elternarbeit
	B.2.7   Einbindung des Auftragnehmers in die regionalen Netzwerke
	B.2.8   Einmündung in Ausbildung oder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
	B.2.9   Qualitätssicherung


